
Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 01 | 2025

Daten für den Monat  
Februar 2025

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.2.2025
• GewSt, GrundSt = 17.2.2025

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 13.2.2025
• GewSt, GrundSt = 20.2.2025

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 2/2025 = 26.2.2025

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

11/23 4/24 7/24 11/24
+ 3,2 % + 2,2 %  + 2,3 % + 2,2 %

Für alle Steuerpflichtigen

Erbschaftsteuer: Interessante Urteile zu Freibeträgen 
und Bestattungskosten als Nachlassverbindlichkeiten
| Leistungen aus einer Sterbegeldversicherung, die der Erblasser bereits zu Lebzei-
ten an ein Bestattungsunternehmen abgetreten hat, erhöhen als Sachleistungsan-
spruch der Erben den Nachlass. Im Gegenzug sind jedoch die Bestattungskosten in 
vollem Umfang als Nachlassverbindlichkeiten steuermindernd zu berücksichtigen. 
In einem weiteren Urteil hat der Bundesfinanzhof Folgendes klargestellt: Verzichtet 
ein Kind gegenüber einem Elternteil auf seinen gesetzlichen Erbteil, dann hat dieser 
Verzicht nicht zur Folge, dass beim Versterben des Elternteils die Enkel des Erblas-
sers den Freibetrag i. H. von 400.000 EUR erhalten. Vielmehr erhält der Enkel nur 
einen Freibetrag i. H. von 200.000 EUR. |

Bestattungskosten  
bei Sterbegeldversicherung

Über folgenden Fall musste der Bun-
desfinanzhof jüngst entscheiden: 

 ◼ Sachverhalt

Der Kläger und seine Schwester sind 
Erben ihrer verstorbenen Tante (Erblas-
serin). Diese hatte eine Sterbegeldversi-
cherung abgeschlossen und das Be-
zugsrecht an ein Bestattungsunterneh-
men zur Deckung ihrer Bestattungskos-
ten abgetreten. Nach dem Tod stellte 
das Bestattungsinstitut für seine Leis-
tungen einen Betrag i. H. von 11.654 EUR 
in Rechnung. Davon bezahlte die Ster-
begeldversicherung 6.864 EUR.

Das Finanzamt setzte gegen den Klä-
ger Erbschaftsteuer fest und rechnete 
den Sachleistungsanspruch auf Be-
stattungsleistungen (6.864 EUR) zum 
Nachlass. Für die geltend gemachten 
Nachlassverbindlichkeiten (einschließ-
lich der Kosten für die Bestattung) 
setzte es nur die Pauschale für Erbfall-
kosten nach § 10 Abs. 5 Nr. 3 S. 2 des 
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteu-
ergesetzes (ErbStG) i. H. von 10.300 EUR 
an. Die nach dem Einspruchsverfahren 
erhobene Klage wies das Finanzgericht 
Münster als unbegründet zurück.

Der Bundesfinanzhof hat das Urteil auf-
gehoben und die Sache an das Finanz-
gericht zur anderweitigen Verhandlung 
und Entscheidung zurückverwiesen.

Aufgrund der von der Erblasserin abge-
schlossenen Sterbegeldversicherung 
ist ein Sachleistungsanspruch in Bezug 
auf die Bestattung auf die Erben über-
gegangen. Dieser fiel (wie das Finanz-
gericht zutreffend entschieden hat) in 
Höhe der Versicherungsleistung von 
6.864 EUR in den Nachlass und erhöhte 
die Bemessungsgrundlage der Erb-
schaftsteuer. 
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Im Unterschied zum Finanzgericht 
Münster ist der Bundesfinanzhof aber 
der Meinung, dass die Bestattungskos-
ten nicht nur in Höhe der Pauschale 
von 10.300 EUR abzugsfähig sind. Sie 
sind vielmehr in vollem Umfang als 
Nachlassverbindlichkeiten bei der Be-
messung der Erbschaftsteuer steuer-
mindernd zu berücksichtigen. Da die 
Feststellungen des Finanzgerichts nicht 
ausreichten, um die Höhe der insgesamt 
zu berücksichtigenden Nachlassver-
bindlichkeiten zu bestimmen, wurde das 
Verfahren zurückverwiesen.

MERKE | Durch das Jahressteuerge-
setz 2024 wurde der Erbfallkosten-
pauschbetrag von 10.300 EUR auf 
15.000 EUR erhöht. Nach der Geset-
zesbegründung soll so ein individuel-
ler Kostennachweis in der Mehrzahl 
der Fälle vermieden werden können. 
Die Erhöhung gilt für Erwerbe, für die 
die Steuer ab dem Monat entsteht, der 
der Gesetzesverkündung folgt.

Freibeträge

Hintergrund: Je näher das verwandt-
schaftliche Verhältnis ist, umso höher ist 
bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
der Freibetrag nach § 16 Abs. 1 ErbStG. 
So gelten für Kinder 400.000 EUR. Die-
ser Betrag gilt auch für die Enkelkinder, 
sofern die Kinder des Erblassers bereits 
vorher gestorben sind. Bei Enkeln, deren 
Eltern noch leben, beträgt der Freibetrag 
200.000 EUR.

 ◼ Sachverhalt

Im Streitfall hatte der Vater des Klä-
gers gegenüber seinem eigenen Vater 
(dem Großvater des Klägers) vertrag-
lich auf sein gesetzliches Erbrecht 
verzichtet. Als der Großvater verstarb, 
wurde sein Enkel gesetzlicher Erbe. 
Dieser beantragte beim Finanzamt, 
ihm für die Erbschaft einen Freibetrag 
i. H. von 400.000 EUR zu gewähren. 

Das Finanzamt bewilligte aber nur ei-
nen Freibetrag i. H. von 200.000 EUR, da 
sein eigener Vater zwar auf seinen ge-
setzlichen Erbteil verzichtet hatte, aber 
beim Tod des Großvaters noch lebte.

Die Klage vor dem Finanzgericht Nie-
dersachsen war ebenso erfolglos, wie 
die Revision beim Bundesfinanzhof. 

Der Wortlaut des § 16 Abs. 1 Nr. 2 Alter-
native 2 ErbStG benennt als Empfänger 
des höheren Freibetrags „Kinder ver-
storbener Kinder“. Diese Formulierung 
ist dahin gehend zu verstehen, dass die 
Kinder des Erblassers tatsächlich ver-
storben sind. Die Vorversterbensfiktion 
des § 2346 Abs. 1 S. 2 BGB bewirkt 
nicht, dass das erbverzichtende Kind 
als „verstorbenes Kind“ im Sinne des  
§ 16 Abs. 1 Nr. 2 Alternative 2 ErbStG 
gilt und dessen Abkömmlinge den Frei-
betrag i. H. von 400.000 EUR erhalten.

Die Freibetragsregelungen sollen die 
Abkömmlinge der ersten Generation 
(Kinder) begünstigen. Bei den Enkeln 
hat der Gesetzgeber die familiäre Ver-
bundenheit nicht als so eng angesehen 
und gewährt somit einen geringeren 
Freibetrag (200.000 EUR). Lediglich 
wenn die eigene Elterngeneration vor-
verstorben ist, sieht der Gesetzgeber 
die Großeltern für das Auskommen der 
„verwaisten Enkel“ in der Pflicht und 
gewährt ihnen den höheren Freibetrag 
von 400.000 EUR. 

Beachten Sie | Eine Ausdehnung des 
höheren Freibetrags auf Kinder, die nur 
vom Gesetz als verstorben angesehen 
werden, die aber tatsächlich bei Tod 
des Großelternteils noch leben, hat der 
Gesetzgeber nicht gewollt. 

Quelle | Nachlassverbindlichkeiten: BFH-Ur-
teil vom 10.7.2024, Az. II R 31/21, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 244791; BFH, PM Nr. 43/24 vom 
14.11.2024; Freibeträge: BFH-Urteil vom 
31.7.2024, Az. II R 13/22, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 244795; BFH, PM Nr. 41/24 vom 14.11.2024

Für alle Steuerpflichtigen

In „trockenen Tüchern“: Jahressteuergesetz 2024 
und höhere Grund- und Kinderfreibeträge für 2024
| Der Bundesrat hat dem Jahressteuergesetz 2024 am 22.11.2024 zugestimmt. Da-
mit können zahlreiche steuerliche Änderungen in Kraft treten. Da der Bundesrat 
auch dem Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 zuge-
stimmt hat, werden der Grundfreibetrag von 11.604 EUR auf 11.784 EUR und der Kin-
derfreibetrag von 6.384 EUR auf 6.612 EUR rückwirkend ab 1.1.2024 angehoben. |

Für Arbeitnehmer

Dienstwagen: Nicht alle 
selbst getragenen Kosten 
mindern den geldwerten 
Vorteil

| Es können nur solche vom Arbeitneh-
mer getragenen Aufwendungen den 
geldwerten Vorteil aus der Überlassung 
des Fahrzeugs als Einzelkosten min-
dern, die bei einer (hypothetischen) Kos-
tentragung durch den Arbeitgeber Be-
standteil dieses Vorteils und somit von 
der Abgeltungswirkung der Ein-Pro-
zent-Regel erfasst wären. Dies hat der 
Bundesfinanzhof entschieden. |

 ◼ Sachverhalt

Der geldwerte Vorteil für die auch pri-
vate Nutzungsüberlassung des Dienst-
wagens wurde nach der Ein-Prozent-
Regel ermittelt. In seiner Einkommen-
steuererklärung begehrte der Arbeit-
nehmer eine Minderung dieses Vorteils 
um selbst getragene und privat veran-
lasste Maut-, Fähr- und Parkkosten 
sowie die Absetzung für Abnutzung 
eines privat angeschafften Fahrrad-
trägers für den Dienstwagen. Das Fi-
nanzamt, das Finanzgericht und der 
Bundesfinanzhof lehnten dies aber ab.

Die im Streitfall getragenen Aufwendun-
gen sind keine an den Arbeitgeber ge-
zahlten Nutzungsentgelte, zeitraumbe-
zogene Einmalzahlungen oder über-
nommene Anschaffungskosten des 
Dienstwagens, die den geldwerten Vor-
teil grundsätzlich mindern könnten. 

Würde der Arbeitgeber z. B. Maut- oder 
Parkkosten für private Reisen des Ar-
beitnehmers übernehmen, dann ergäbe 
sich ein eigenständiger geldwerter Vor-
teil – zusätzlich zum ermittelten Vorteil 
nach der Ein-Prozent-Regel. Daraus er-
gibt sich für den Bundesfinanzhof im 
Umkehrschluss, dass der geldwerte 
Vorteil aus der Nutzungsüberlassung 
des Pkw nicht gemindert wird, wenn der 
Arbeitnehmer derartige Kosten trägt. 

MERKE | In diesem Verfahren hat der 
Bundesfinanzhof zudem entschieden, 
dass an den Steuerpflichtigen gezahlte 
Prozesszinsen nach § 236 der Abga-
benordnung steuerbare und steuer-
pflichtige Kapitalerträge sind.

Quelle | BFH-Urteil vom 18.6.2024, Az. VIII R 
32/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 242101; 
BFH, PM Nr. 42/24 vom 14.11.2024
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Für Vermieter

DSGVO: Finanzamt darf 
Mietverträge anfordern

| Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs 
darf das Finanzamt einen Steuerpflichti-
gen auch unter Berücksichtigung der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
zur Vorlage der Mietverträge zum Zwe-
cke der Prüfung der in der Steuererklä-
rung gemachten Angaben auffordern. |

 ◼ Sachverhalt

Im Zuge der Steuererklärung forderte 
das Finanzamt Kopien der aktuellen 
Mietverträge, Nebenkostenabrechnun-
gen sowie Nachweise über geltend ge-
machte Erhaltungsaufwendungen an. 

Der Steuerpflichtige bzw. der Vermie-
ter legte zwar eine Aufstellung der 
Brutto- und Nettomieteinnahmen mit 
geschwärzten Namen der Mieter sowie 
der Betriebskosten für die verschiede-
nen Wohnungen und Unterlagen über 
die Instandhaltungsaufwendungen vor, 
jedoch nicht die angeforderten Miet-
verträge und Nebenkostenabrechnun-
gen. Der Grund: Die Offenlegung sei im 
Hinblick auf die DSGVO ohne vorherige 
Einwilligung der Mieter nicht möglich. 

Das Finanzamt, das Finanzgericht 
Nürnberg und der Bundesfinanzhof 
waren aber anderer Meinung. 

Nach § 97 Abs. 1 S. 1 der Abgabenord-
nung haben die Beteiligten und andere 
Personen der Finanzbehörde auf Ver-
langen Bücher, Aufzeichnungen, Ge-
schäftspapiere und andere Urkunden 
zur Einsicht und Prüfung vorzulegen.

Die Vorlage von Urkunden unterliegt 
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Die 
Vorlage muss also zur Sachverhaltsauf-
klärung geeignet und notwendig, die 
Pflichterfüllung für den Betroffenen 
möglich und die Inanspruchnahme er-
forderlich, verhältnismäßig und zumut-
bar sein. Dies war für den Bundesfinanz-
hof hier der Fall. Er führte weiter aus: 

 • Eine Einwilligung der Mieter in die 
Weitergabe an das Finanzamt ist 
nicht erforderlich, weil die Verarbei-
tung nach Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 
Buchst. c DSGVO gerechtfertigt ist.

 • Die Übersendung der Mietverträge 
ist als Zweckänderung nach Art. 6 
Abs. 4 DSGVO regelmäßig zulässig. 

Quelle | BFH-Urteil vom 13.8.2024, Az. IX R 
6/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 244406

Für alle Steuerpflichtigen

Zusatzbeitragssatz in der gesetzlichen Kranken-
versicherung: Erhöhung ab 2025 auf 2,5 %

| Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung wird mit Wirkung ab 2025 um 0,8 % auf 2,5 % angehoben (BAnz AT 7.11.24 B4). 
Allerdings ist dies nur ein Orientierungswert. Den tatsächlichen Zusatzbeitrags-
satz bestimmt jede Krankenkasse individuell. |

Beispiel: Bei einem Bruttoeinkommen 
von 3.000 EUR monatlich bewirkt eine 
Erhöhung um 0,8 %, dass der Nettolohn 

um 12 EUR sinkt. Da der Zusatzbeitrag 
paritätisch getragen wird, zahlt der Ar-
beitgeber die anderen 12 EUR. 

Für alle Steuerpflichtigen

Energetische Gebäudesanierung: Steuerermäßigung 
erst bei vollständiger Begleichung der Rechnung

| Zum 1.1.2020 wurde mit § 35c Einkommensteuergesetz (EStG) eine Steuerermä-
ßigung für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Ge-
bäuden eingeführt. Der Bundesfinanzhof hat sich nun erstmals mit dieser Vorschrift 
befasst und Folgendes zu einer Ratenzahlung entschieden: Die Steuerermäßigung 
kann erst gewährt werden, wenn die Montage vorgenommen und der Rechnungs-
betrag vollständig auf das Konto des Installationsunternehmens bezahlt wurde. |

Hintergrund: Begünstigte Aufwendun-
gen/Maßnahmen sind u. a. die Wärme-
dämmung von Wänden, Dachflächen 
und Geschossdecken sowie die Erneue-
rung der Fenster, Außentüren oder der 
Heizungsanlage. Je begünstigtem Ob-
jekt beträgt der Höchstbetrag der 
Steuerermäßigung 40.000 EUR, wobei 
die Ermäßigung nach Maßgabe des  
§ 35c Abs. 1 EStG über drei Jahre ver-
teilt wird. 

 ◼ Sachverhalt

2021 hatte ein Ehepaar die Heizung des 
selbst bewohnten Einfamilienhauses 
durch den Einbau eines neuen Gas-
brennwertheizkessels modernisiert. 
Die Kosten für die Lieferung und die 
Montage des Kessels betrugen rund 
8.000 EUR. In der Rechnung waren 
auch Kosten für Monteurstunden und 
Fachhelferstunden enthalten. 

Seit März 2021 zahlte das Ehepaar 
gleichbleibende monatliche Raten in 
Höhe von 200 EUR auf den Rechnungs-
betrag. Infolgedessen wurden im Streit-
jahr 2021 insgesamt 2.000 EUR bezahlt. 
Die im Zuge der Einkommensteuerer-
klärung beantragte Steuerermäßigung 
nach § 35c EStG lehnte das Finanzamt 
jedoch ab, da diese erst mit Beglei-
chung der letzten Rate im Jahr 2024 in 
Betracht komme. Dieser Auffassung 
schlossen sich das Finanzgericht Mün-
chen und der Bundesfinanzhof an.

Nach § 35c Abs. 4 Nr. 1 EStG muss der 
Steuerpflichtige eine Rechnung in 
deutscher Sprache mit bestimmten in-
haltlichen Angaben erhalten haben. Zu-
sätzlich verlangt § 35c Abs. 4 Nr. 2 EStG 
ausdrücklich, dass die Zahlung auf das 
Konto des Erbringers der Leistung er-
folgt ist. 

Bevor die Rechnung nicht vollständig 
beglichen wurde, liegt der von § 35c 
Abs. 1 EStG geforderte Abschluss der 
Maßnahme nicht vor. Somit sind die ge-
leisteten Teilzahlungen im Jahr 2021 
nicht zu berücksichtigen.

MERKE | Der Bundesfinanzhof weist 
abschließend darauf hin, dass im 
Streitjahr 2021 eine Steuerermäßigung 
nach § 35a Abs. 3 EStG für Handwer-
kerleistungen in Betracht kommt (20 % 
der Aufwendungen, höchstens jedoch 
1.200 EUR). Nach dieser Vorschrift 
werden allerdings nur die Arbeitskos-
ten und nicht auch die Materialkosten 
begünstigt. 

Wird die Steuerermäßigung für Hand-
werkerleistungen in Anspruch genom-
men, dann ist eine (zusätzliche) Förde-
rung auf der Grundlage des § 35c EStG 
ausgeschlossen. 

Quelle | BFH-Urteil vom 13.8.2024, Az. IX R 
31/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 244201; 
BFH, PM Nr. 39/24 vom 10.10.2024
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Unternehmer

Investitionsabzugsbetrag für steuerfreie PV-Anlagen: 
Aussetzung der Vollziehung bei Rückgängigmachung

| Für den Bundesfinanzhof ist es ernstlich zweifelhaft, ob die Rückgängigmachung 
von Investitionsabzugsbeträgen (IAB) für die Anschaffung von ab dem Jahr 2022 
steuerbefreiten Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) rechtmäßig ist. Er hat in dem 
Streitfall daher (anders als die Vorinstanz) Aussetzung der Vollziehung gewährt. |

Hintergrund

Durch das Jahressteuergesetz 2022 
wurden Einkünfte aus dem Betrieb ei-
ner PV-Anlage, die bisher zu steuer-
pflichtigen gewerblichen Einkünften 
führen konnten, unter den Vorausset-
zungen des § 3 Nr. 72 des Einkommen-
steuergesetzes (EStG) steuerfrei ge-
stellt – und zwar rückwirkend ab 
1.1.2022.

Im Hinblick auf eine zu errichtende PV-
Anlage haben Steuerpflichtige jedoch 
im Rahmen ihrer Gewinn ermittlungen 
bzw. Einkommensteuererklärungen für 
2021 einen gewinnmindernden IAB ge-
bildet. Nach Ansicht der Verwaltung sind 
diese IAB nach § 7g Abs. 3 EStG durch 
Änderung der Einkommensteuerfest-
setzung für 2021 rückgängig zu ma-
chen. Ob dies rechtmäßig ist, ist derzeit 
umstritten.

Beschluss des Bundesfinanzhofs

Zu dieser Konstellation (IAB in 2021, An-
schaffung der PV-Anlage in 2022) enthal-
ten weder § 7g EStG noch § 3 Nr. 72 EStG 
entsprechende Regelungen, sodass in-
soweit eine unklare Gesetzeslage be-

steht, die nach Auffassung des Bun-
desfinanzhofs allein schon eine Aus-
setzung der Vollziehung rechtfertigt. 

Darüber hinaus hält der Bundesfinanz-
hof auch folgendes Szenario für denk-
bar: Obwohl bei steuerfreien Einnah-
men aus einer PV-Anlage kein Gewinn 
zu ermitteln ist, schließt dies die ge-
winnerhöhende Hinzurechnung des 
IAB im Anschaffungsjahr nicht notwen-
digerweise aus.

Ausblick

Es ist davon auszugehen, dass sich der 
Bundesfinanzhof mit dieser Frage künf-
tig auch in einem Hauptsacheverfahren 
beschäftigen wird. Wie die Entschei-
dung dann ausfallen wird, ist derzeit 
schwer abzuschätzen. Dabei ist zu be-
achten, dass die günstige Entscheidung 
im Aussetzungsverfahren nur im Rah-
men einer summarischen Prüfung ge-
troffen wurde. Sie kann daher keines-
falls als richtungsweisend für das 
Hauptsacheverfahren gewertet werden.

Quelle | BFH, Beschluss vom 15.10.2024, Az. 
III B 24/24 (AdV), unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
244577

Für alle Steuerpflichtigen

Außenprüfung auch nach 
dem Tod des Geschäfts-
inhabers zulässig
| Eine Betriebsprüfung für zurücklie-
gende Besteuerungszeiträume ist auch 
zulässig, wenn der Inhaber verstorben 
ist und der Betrieb von den Erben nicht 
weitergeführt wird. Das hat das Finanz-
gericht Hessen entschieden. |

 ◼ Sachverhalt

Geklagt hatten zwei Söhne, die jeweils 
Miterbe nach ihrem verstorbenen Vater 
geworden waren. Der Vater betrieb bis 
zu seinem Tod ein Bauunternehmen. 
Obwohl der Betrieb von den Söhnen 
nicht weitergeführt wurde, ordnete das 
Finanzamt eine Betriebsprüfung für 
mehrere zurückliegende Jahre an. 

Die Söhne waren der Ansicht, dass eine 
Betriebsprüfung nur erfolgen dürfe, 
solange der Inhaber selbst Auskünfte 
zu der betrieblichen Tätigkeit geben 
könne und der Betrieb noch existiere. 
Eine Betriebsprüfung nach dem Tod 
des Betriebsinhabers sei unzulässig. 
Das Finanzgericht Hessen teilte diese 
Auffassung aber nicht.

Die steuerlichen Pflichten gehen mit 
dem Tod des Betriebsinhabers auf die 
Erben über. Dazu gehört auch die Dul-
dung der Betriebsprüfung. Mögliche 
Schwierigkeiten in Bezug darauf, dass 
bestimmte Auskünfte nicht erteilt oder 
Unterlagen nicht vorgelegt werden kön-
nen, sind nicht bei der Frage der Zuläs-
sigkeit einer Außenprüfung zu berück-
sichtigen. Dies sind Umstände, die im 
späteren Besteuerungsverfahren auf 
Ebene der Beweisführung Bedeutung 
erlangen.

Beachten Sie | Da das Finanzgericht 
keine Revision zugelassen hat, wurde 
Nichtzulassungsbeschwerde beim Bun-
desfinanzhof eingelegt. 
Quelle | FG Hessen, Urteil vom 10.5.2023, Az. 
8 K 816/20, NZB BFH Az. X B 73/23, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 240802

Für GmbH-Gesellschafter

Zeitpunkt einer verdeckten Gewinnausschüttung  
bei Darlehen mit unsicherer Rückzahlung
| Beim Bundesfinanzhof ist ein Verfahren mit folgender Frage anhängig: Kann eine 
verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) bei Ausreichung eines Darlehens mit unsiche-
rer Rückzahlung erst angenommen werden, wenn der Ausfall der Ansprüche feststeht 
oder ist bereits bei Ausreichung des Darlehens mit unsicherer Rückzahlung ein Zu-
fluss und damit eine vGA beim Gesellschafter anzunehmen? Die Entscheidung dürfte 
für viele GmbH-Gesellschafter gerade in Krisenzeiten höchste Relevanz haben. |

Hintergrund: Eine vGA liegt vor, wenn 
die Kapitalgesellschaft ihrem Gesell-
schafter (oder einer diesem naheste-
henden Person) außerhalb der gesell-
schaftsrechtlichen Gewinnverteilung ei-
nen Vermögensvorteil zuwendet, diese 
Zuwendung ihren Anlass im Gesell-
schaftsverhältnis hat und der Vermö-

gensvorteil dem Gesellschafter bzw. der 
nahestehenden Person zugeflossen ist. 
Eine vGA darf den Gewinn der Gesell-
schaft nicht mindern.

Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 28.10.2022, 
Az. 1 K 465/19 E, AO, Rev. BFH: Az. VIII R 10/24, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 243549
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Daten für den Monat  
März 2025

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.3.2025
• ESt, KSt = 10.3.2025

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 13.3.2025
• ESt, KSt = 13.3.2025

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 3/2025 = 27.3.2025

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

12/23 5/24 8/24 12/24
+ 3,7 % + 2,4 % + 1,9 % + 2,6 %

Für alle Steuerpflichtigen

Unberechtigter Umsatzsteuerausweis in Gutschrift:  
Privatpersonen müssen Steuerfalle im Blick haben
| Gutschriften im umsatzsteuerlichen Sinne sind Rechnungen, bei denen die Abrech-
nung über die Leistung durch den Leistungsempfänger erfolgt. Wird in einer Gut-
schrift unberechtigt Umsatzsteuer ausgewiesen und betrifft diese Gutschrift eine 
Privatperson, wurde die Steuer bislang nicht von § 14c Abs. 2 des Umsatzsteuerge-
setzes (UStG) erfasst. Doch das hat sich mit der Verkündung des Jahressteuerge-
setzes 2024  und der Neufassung des § 14c Abs. 2 UStG nun geändert. | 

 ◼ Beispiel

Eine Privatperson verkauft an ein Auto-
haus einen Pkw für 10.000 EUR. Das 
Autohaus rechnet wie vereinbart mit 
einer Gutschrift ab. Diese lautet jedoch 
nicht über 10.000 EUR netto, sondern 
über 8.403 EUR zuzüglich 1.597 EUR 
Umsatzsteuer.

Frage: Was sind die umsatzsteuerli-
chen Folgen?

Bisherige Lösung

Wer in einer Rechnung einen Steuerbe-
trag gesondert ausweist, obwohl er zum 
gesonderten Ausweis der Steuer nicht 
berechtigt ist (unberechtigter Steuer-
ausweis), schuldet den ausgewiesenen 
Betrag (§ 14c Abs. 2 S. 1 UStG). 

Zwar galt § 14c Abs. 2 UStG in der bishe-
rigen Fassung auch für erstellte Gut-
schriften – nach der Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs aus dem Jahr 
2019 allerdings nur dann, wenn mit der 
Gutschrift über die Leistung eines Un-
ternehmers abgerechnet wird. Wurde 
mit der Gutschrift über die Leistung ei-
nes Nichtunternehmers (Privatperson) 
abgerechnet, begründete das Dokument 
keine Steuerschuldnerschaft nach § 14c 
Abs. 2 UStG. Der Grund: Das Dokument 
ist laut Bundesfinanzhof nicht als Rech-
nung anzusehen. 

Im vorangestellten Beispiel war § 14c 
Abs. 2 UStG bislang nicht anzuwenden, 
sodass die Privatperson keine Umsatz-
steuer schuldete. Das Autohaus war 
zwar nicht zum Vorsteuerabzug berech-
tigt, dennoch bestand die Gefahr, dass 

das Abrechnungsdokument widerrecht-
lich mit Vorsteuerabzug in der Buchhal-
tung erfasst wird.

Neue Lösung

§ 14c Abs. 2 S. 2 UStG in seiner durch 
das Jahressteuergesetz 2024 geänder-
ten Fassung bestimmt, dass ein unbe-
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rechtigter Steuerausweis auch vorliegt, 
wenn nach einer vorherigen Vereinba-
rung mit einer Gutschrift abgerechnet, 
darin unberechtigt Umsatzsteuer aus-
gewiesen wird und der Empfänger der 
Gutschrift (Nicht-Unternehmer) dieser 
nicht unverzüglich widerspricht.

Somit schuldet die Privatperson im Bei-
spiel die in der Gutschrift ausgewiesene 
Steuer von 1.597 EUR – sofern sie dieser 
nicht unverzüglich widerspricht.

Quelle | Jahressteuergesetz 2024, BGBl I 2024, 
Nr. 387; BFH-Urteil vom 27.11.2019, Az. V R 23/19

Für alle Steuerpflichtigen

Steuerfortentwicklungs-
gesetz in „abgespeckter“ 
Form verkündet
| Das am 30.12.2024 im Bundesgesetz-
blatt verkündete Steuerfortentwick-
lungsgesetz soll die kalte Progression 
ausgleichen. Zudem wurde das Kinder-
geld erhöht. |

Der Maßnahmenkatalog umfasst für 
2025 und 2026 u. a. folgende Punkte:

 • Anhebung des Grundfreibetrags für 
2025 um 312 EUR auf 12.096 EUR 
(2026: 12.348 EUR),

 • Erhöhung des Kinderfreibetrags für 
2025 um 60 EUR auf 6.672 EUR 
(2026: 6.828 EUR),

 • Anhebung des Kindergelds ab 2025 
um 5 EUR pro Monat auf 255 EUR 
(2026: 259 EUR),

 • die Verschiebung der Eckwerte 
des Einkommensteuertarifs um 
2,6 % (2026: 2,0 %).

Hintergrund

Das Steuerfortentwicklungsgesetz sah 
in der ursprünglichen Fassung zahlrei-
che steuerliche Maßnahmen vor, z. B.:

 • Verlängerung der degressiven Ab-
schreibung für bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermö-
gens und

 • Überführung der Steuerklassen III 
und V in das Faktorverfahren.

Die Verabschiedung des Gesetzes im 
Bundestag war für den 18.10.2024 ge-
plant. Es wurde aber von der Tagesord-
nung genommen, da man sich inner-
halb der Koalition nicht einigen konnte. 
Nach dem Bruch der Ampelkoalition 
wurde das Gesetz nun in stark reduzier-
ter Form zum Abschluss gebracht. 

Beachten Sie | Ob bzw. welche bisher 
nicht umgesetzten Aspekte noch ein-
mal aufgegriffen werden, wird die kom-
mende Bundesregierung zu diskutie-
ren haben.

Quelle | Steuerfortentwicklungsgesetz, BGBl I 
2024, Nr. 449

Für Vermieter

Anschaffungsnahe Herstellungskosten  
einer Eigentumswohnung 
| Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a des Einkommensteuergesetzes (EStG) werden Aufwendun-
gen in Herstellungskosten umqualifiziert, wenn innerhalb von drei Jahren nach An-
schaffung des Gebäudes Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen durch-
geführt werden, deren Nettoaufwendungen 15 % der Gebäude-Anschaffungskosten 
übersteigen. Die Aufwendungen sind dann nicht sofort, sondern nur über die Ge-
bäude-Abschreibung abzugsfähig. Bei einer Eigentumswohnung sind zwei Beson-
derheiten zu beachten, worauf das Finanzgericht Hessen hingewiesen hat. |

Maßgebend sind die Anschaffungskos-
ten und Anschaffungsnebenkosten der 
angeschafften Wohnung und nicht der 
Wert des Gesamtgebäudes. Bei Teil- 
und Wohnungseigentum ist danach die 
einzelne Einheit und nicht das Gesamt-
gebäude relevant.

Abzustellen ist auf die innerhalb von 
drei Jahren nach Anschaffung der Woh-
nung angefallenen Instandsetzungs- 
und Modernisierungsaufwendungen des 
vermietenden Eigentümers einschließ-
lich seiner anteiligen Aufwendungen 
für Arbeiten an den im Gemeinschafts-
eigentum stehenden Gebäudeteilen.

 ◼ Beispiel

A erwirbt mit Wirkung zum 1.11.2023 
eine Eigentumswohnung. Die An-
schaffungskosten betragen insgesamt 
300.000 EUR. Der Grund- und Boden-
anteil beträgt 10 % = 30.000 EUR. Die 
Eigentumswohnung wird nach der Sa-
nierung vermietet. 

Anfang 2024 lässt A die sanitären Anla-
gen (Badezimmer, Gästetoilette) für 
29.750 EUR erneuern und neue Türen 
einbauen (11.900 EUR). Außerdem be-
teiligt er sich an der Dachsanierung 
mit 14.280 EUR. Die insgesamt ange-
fallenen Aufwendungen (55.930 EUR) 
macht er in 2024 als sofort abziehbare 
Erhaltungsaufwendungen geltend.

Lösung: Die Nettoaufwendungen ohne 
Umsatzsteuer (25.000 EUR + 10.000 EUR 
+ 12.000 EUR = 47.000 EUR) überschrei-
ten die 15  %-Grenze von 40.500 EUR 
(15 % von 270.000 EUR).

Demzufolge stellen die Aufwendungen 
insgesamt anschaffungsnahe Aufwen-
dungen dar. Sie sind also nicht sofort 
im Jahr der Zahlung als Werbungs-
kosten abzugsfähig, sondern erhöhen 
die Bemessungsgrundlage für die Ge-
bäudeabschreibung von 270.000 EUR 
um 55.930 EUR auf 325.930 EUR. 

Dies gilt auch für die Kostenbeteili-
gung an der Dachsanierung, die als 
Aufwendungen für das Gemein-
schaftseigentum ebenfalls im Rah-
men der Ermittlung des insgesamt 
entstandenen Sanierungsaufwands 
mit einzubeziehen sind.

Nach Ansicht des Finanzgerichts Hes-
sen dürfen die auf das im Gemein-
schaftseigentum stehenden Bestand-
teile des Gesamtgebäudes entfallenden 
Aufwendungen nicht unberücksichtigt 
bleiben. Dies würde auch dem mit § 6 
Abs. 1 Nr. 1a EStG verfolgten Vereinfa-
chungszweck widersprechen, weil sich 
Instandsetzungs- und Modernisierungs-
maßnahmen regelmäßig zugleich auf 
das Sondereigentum als auch auf Be-
reiche des Gemeinschaftseigentums 
beziehen. Eine Aufteilung von hierfür 
einheitlich getragenen Aufwendungen 
wäre oft nur unter größten Schwierig-
keiten möglich.

Beachten Sie | Gegen die nicht zuge-
lassene Revision wurde Nichtzulas-
sungsbeschwerde eingelegt. 

Quelle | FG Hessen, Urteil vom 18.6.2024, Az. 
4 K 1736/19, NZB BFH Az. IX B 86/24, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 245150
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Für Unternehmer

Steuerfreie Photovoltaikanlagen: Sind „nachlaufende“ 
Betriebsausgaben abzugsfähig? 

| Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass „nachlaufende“ Betriebsaus-
gaben, die im Zusammenhang mit steuerpflichtigen Einnahmen aus dem Betrieb 
einer Photovoltaikanlage in früheren Jahren stehen, aber erst 2022 abfließen, ab-
zugsfähig sind. |

 ◼ Sachverhalt

Der Steuerpflichtige machte im Streit-
jahr 2022 gezahlte Steuerberatungs-
kosten und Umsatzsteuernachzahlun-
gen, die aus dem Betrieb einer bis 2021 
steuerpflichtigen Photovoltaikanlage 
resultierten, als Betriebsausgaben 
geltend. Das Finanzamt lehnte dies un-
ter Hinweis auf die ab 2022 geltende 
Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 72 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) ab. 

Die hiergegen erhobene Klage war vor 
dem Finanzgericht Münster erfolg-
reich.

Das Finanzgericht Münster stellte auf 
die Regelung des § 3c Abs. 1 EStG ab, 
wonach Betriebsausgaben dann nicht 
abgezogen werden dürften, wenn sie in 
unmittelbarem wirtschaftlichen Zusam-
menhang mit steuerfreien Einnahmen 
stehen. Ein wirtschaftlicher Zusammen-
hang liegt aber gerade nicht vor, da die 
Betriebsausgaben mit steuerpflichtigen 
Einnahmen aus früheren Jahren im Zu-
sammenhang gestanden haben. 

Zudem führte das Finanzgericht Müns-
ter aus, dass sich auch aus der Rege-
lung in § 3 Nr. 72 S. 2 EStG, wonach kein 
Gewinn zu ermitteln ist, wenn die aus 
dem Betrieb der Photovoltaikanlage er-
zielten Einnahmen insgesamt steuer-
frei sind, kein Betriebsausgabenab-
zugsverbot ergibt. Diese Vorschrift ist 
vielmehr dahin gehend auszulegen, 
dass eine Gewinnermittlung im Fall der 
Steuerfreiheit nicht mehr zwingend er-
forderlich, aber auch nicht verboten ist. 

Würden „nachlaufende“ Betriebsaus-
gaben nicht abzugsfähig sein, stünde 
dies im Widerspruch zum gesetzgebe-
rischen Ziel der Steuerbefreiung, den 
Ausbau erneuerbarer Energien zu för-
dern.

Beachten Sie | Im Hinblick auf die Um-
satzsteuernachzahlungen würde bei ei-
nem fehlenden Betriebsausgabenabzug 
eine Doppelbesteuerung vorliegen.

MERKE | Die Finanzverwaltung hat 
gegen die Entscheidung Revision ein-
gelegt. Somit können geeignete Fälle 
über einen Einspruch vorerst offenge-
halten werden.

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass das 
Finanzgericht Nürnberg eine andere 
Sichtweise vertritt. Danach enthält § 3 
Nr. 72 S. 2 EStG ein Gewinnermitt-
lungsverbot und keine bloße Befreiung 
von der Pflicht zur Gewinnermittlung. 
Damit dürfen nach Einführung der 
Steuerbefreiung ab dem Veranla-
gungszeitraum 2022 keine Betriebs-
ausgaben mehr abgezogen werden, 
selbst wenn diese auf steuerpflichtige 
Einnahmen früherer Veranlagungs-
zeiträume entfallen. Auch gegen diese 
Entscheidung ist die Revision beim 
Bundesfinanzhof anhängig.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 6.11.2024, Az. 
7 K 105/24 E, Rev. BFH: Az. X R 30/24, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 245762, FG Münster, 
Newsletter Dezember 2024; FG Nürnberg, Ur-
teil vom 19.9.2024, Az. 4 K 1440/23, Rev. BFH: 
Az. III R 35/24

Für Arbeitgeber

Minijobs: Das ändert sich 2025 
| Ab dem 1.1.2025 sind einige wichtige Änderungen für Minijobs zu beachten. So 
beträgt der gesetzliche Mindestlohn 12,82 EUR pro Stunde (zuvor 12,41 EUR). Die 
Erhöhung hat auch Auswirkungen auf die Minijob-Grenze (ab 1.1.2025: 556 EUR mo-
natlich), da diese an den Mindestlohn „gekoppelt“ ist. Diese und weitere Änderungen 
hat die Minijob-Zentrale zusammengefasst (unter: www.iww.de/s12176). |

Für Arbeitgeber

Beiträge zur Pflege-
versicherung um 0,20 % 
gestiegen

| Die Beiträge zur Pflegeversicherung 
wurden mit Wirkung zum 1.1.2025 um 
0,20 % angehoben. |

Unterteilt nach Arbeitgeber (AG) und 
Arbeitnehmer (AN) bedeutet das für 
Mitglieder:

 • ohne Kinder: 4,2 %  
(AG: 1,8 %; AN: 2,4 %),

 • mit einem Kind: 3,60 % (lebens-
lang: AG: 1,8 %; AN: 1,8 %),

 • mit zwei Kindern: 3,35 %  
(AG: 1,8 %; AN: 1,55 %),

 • mit drei Kindern: 3,10 %  
(AG: 1,8 %; AN: 1,3 %),

 • mit vier Kindern: 2,85 %  
(AG: 1,8 %; AN: 1,05 %),

 • ab fünf Kindern: 2,6 %  
(AG: 1,8 %; AN: 0,8 %).

Beachten Sie | Ab zwei Kindern wird 
der Beitrag während der Erziehungs-
phase um 0,25 % je Kind bis zum fünften 
Kind weiter abgesenkt (max. also 1 %). 
Der Abschlag gilt aber nur bis zum Ab-
lauf des Monats, in dem das jeweilige 
Kind das 25. Lebensjahr vollendet hat.

MERKE | In Sachsen zahlen AG 1,3 %. 
Zieht man vom jeweiligen Gesamtbei-
trag den AG-Anteil ab, ergibt sich der je-
weilige AN-Anteil, z. B. für Mitglieder 
ohne Kinder: 4,2 % (AG: 1,3 %; AN: 2,9 %).

Quelle | Pflege-Beitragssatz-Anpassungs-
verordnung 2025, BGBl I 2024, Nr. 446

Für GmbH-Geschäftsführer

Offenlegung der  
Jahresabschlüsse 2023: 
Keine Ordnungs-
geldverfahren  
vor dem 1.4.2025

| Die Offenlegungsfrist für den Jahres-
abschluss für 2023 endete bereits am 
31.12.2024 (gilt insbesondere für AG, 
GmbH und GmbH & Co. KG). Das Bun-
desamt für Justiz hat nun allerdings 
mitgeteilt, dass es vor dem 1.4.2025 
kein Ordnungsgeldverfahren einleiten 
wird. |
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

Nachweis bei Krankheitskosten: Ab 2025 muss  
der Name auf dem Kassenbeleg stehen

| Aufwendungen für Krankheitskosten sind nur als außergewöhnliche Belastung 
abziehbar, wenn gewisse Nachweiserfordernisse erfüllt sind. Das Bundesfinanzmi-
nisterium hat nun dargelegt, wie der Nachweis ab dem Veranlagungszeitraum 2024 
zu führen ist. |

Hintergrund

Krankheitskosten können als außerge-
wöhnliche Belastung abzugsfähig sein. 
Ein besonderes Augenmerk muss dabei 
auf den Nachweis der Zwangsläufigkeit 
gelegt werden: 

 • Bei krankheitsbedingten Aufwen-
dungen für Arznei-, Heil- und Hilfs-
mittel genügt es, wenn der Steuer-
pflichtige eine Verordnung eines 
Arztes oder Heilpraktikers vorlegt. 
Dies regelt § 64 Abs. 1 Nr. 1 der Ein-
kommensteuer-Durchführungsver-
ordnung (EStDV).

 • Bei bestimmten Krankheitskosten 
ist indes ein amtsärztliches Gut-
achten oder eine ärztliche Beschei-
nigung eines Medizinischen Diens-
tes der Krankenversicherung er-
forderlich. Ein solcher qualifizierter 
Nachweis ist z. B. bei Aufwendun-
gen für wissenschaftlich nicht aner-
kannte Behandlungsmethoden, wie 
z. B. Frisch- und Trockenzellenbe-
handlungen, erforderlich (§ 64 Abs. 1 
Nr. 2 Buchst. f EStDV). 

Beachten Sie | Sind Krankheitskosten 
als außergewöhnliche Belastung einzu-
stufen, wartet die Hürde der zumutba-

ren Belastung, deren Höhe vom Ge-
samtbetrag der Einkünfte, Familien-
stand und Zahl der Kinder abhängt.

Das Schreiben des  
Bundesfinanzministeriums

Der Nachweis der Zwangsläufigkeit 
nach § 64 Abs. 1 Nr. 1 EStDV ist bei ei-
nem eingelösten E-Rezept durch den 
Kassenbeleg der Apotheke bzw. durch 
die Rechnung der Online-Apotheke oder 
bei Versicherten mit einer privaten Kran-
kenversicherung alternativ durch den 
Kostenbeleg der Apotheke zu erbringen. 

Der Kassenbeleg (alternativ: die Rech-
nung der Online-Apotheke) muss fol-
gende Angaben enthalten: 

 • Name der steuerpflichtigen Person, 
 • Art der Leistung (zum Beispiel Na-

me des Arzneimittels), 
 • Betrag bzw. Zuzahlungsbetrag,
 • Art des Rezeptes. 

Beachten Sie | Es wird für den Veran-
lagungszeitraum 2024 nicht beanstan-
det, wenn der Name der steuerpflichti-
gen Person nicht auf dem Kassenbeleg 
vermerkt ist.

Quelle | BMF-Schreiben vom 26.11.2024, Az. IV 
C 3 - S 2284/20/10002 :005, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 245210

Für Arbeitgeber

Lohnsteuerliche Behandlung von unentgeltlichen 
oder verbilligten Mahlzeiten ab 2025  

| Mahlzeiten, die arbeitstäglich unentgeltlich oder verbilligt an die Arbeitnehmer 
abgegeben werden, sind mit dem anteiligen amtlichen Sachbezugswert zu bewer-
ten. Das Bundesfinanzministerium hat nun die Werte für 2025 mitgeteilt: 4,40 EUR 
für ein Mittag- oder Abendessen und 2,30 EUR für ein Frühstück. |

Bei einer Vollverpflegung (Frühstück, 
Mittag- und Abendessen) sind die Mahl-
zeiten mit 11,10 EUR anzusetzen. 

Der Sachbezugswert ist auch relevant für 
Mahlzeiten, die dem Arbeitnehmer wäh-
rend einer beruflich veranlassten Aus-
wärtstätigkeit oder im Rahmen einer 

doppelten Haushaltsführung zur Verfü-
gung gestellt werden, wenn der Preis der 
Mahlzeit 60 EUR nicht übersteigt.

Quelle | BMF-Schreiben vom 10.12.2024, Az. 
IV C 5 - S 2334/19/10010 :006, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 245766; Fünfzehnte Verordnung 
zur Änderung der Sozialversicherungsent-
geltverordnung, BGBl I 2024, Nr. 394

Für Unternehmer

Neues ELSTER-Tool  
visualisiert E-Rechnungen

| Die Finanzverwaltung hat ein kosten-
loses ELSTER-Tool zur Visualisierung 
von elektronischen Rechnungen (E-
Rechnungen) zur Verfügung gestellt. 
Unter www.e-rechnung.elster.de kön-
nen Unternehmer ihre E-Rechnung 
hochladen und visualisieren. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich. |

Folgende Punkte sind zu beachten: 

 • Es können nur Dateien im XML-
Format visualisiert werden.

 • Eine Datei darf maximal 10,00 MB 
groß sein.

 • Es kann nur eine Datei auf einmal 
hochgeladen werden.

Hintergrund

Nach der Neufassung des § 14 Umsatz-
steuergesetz (UStG) ist eine E-Rech-
nung eine Rechnung, die in einem 
strukturierten elektronischen Format 
ausgestellt, übermittelt und empfangen 
wird und eine elektronische Verarbei-
tung ermöglicht.

Beachten Sie | Für die Ausstellung von 
E-Rechnungen sind nach den Vorgaben 
des § 27 UStG Übergangsregeln nutz-
bar: Der allgemeine Übergangszeit-
raum beträgt zwei Jahre (Pflicht somit 
ab 2027). Drei Jahre gelten für Unter-
nehmer mit einem Gesamtumsatz von 
bis zu 800.000 EUR im Jahr 2026.

MERKE | Hinsichtlich des Empfangs 
einer E-Rechnung gilt keine Übergangs-
regelung, er ist somit vom 1.1.2025 an 
durch den Rechnungsempfänger zu 
gewährleisten. Für den Empfang reicht 
die Bereitstellung eines E-Mail-Post-
fachs aus. 

Quelle | Bayerisches Staatsministerium der 
Finanzen und für Heimat, PM Nr. 389 vom 
18.12.2024



Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 03 | 2025

Daten für den Monat  
April 2025

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.4.2025

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 14.4.2025

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 4/2025 = 28.4.2025

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

1/24 6/24 9/24 1/25
+ 2,9 % + 2,2 % + 1,6 % + 2,3 %

Für alle Steuerpflichtigen

Keine außergewöhnlichen Belastungen:  
Mitgliedsbeiträge für ein Fitnessstudio
| Aufwendungen für die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio sind grundsätzlich 
nicht als außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen. Dies gilt nach An-
sicht des Bundesfinanzhofs auch dann, wenn die Teilnahme an einem dort angebo-
tenen, ärztlich verordneten Funktionstraining die Mitgliedschaft in dem Fitness-
studio voraussetzt. |

Hintergrund: Außergewöhnliche Belas-
tungen wirken sich steuerlich nur aus, 
soweit die zumutbare Eigenbelastung 
überschritten wird. Deren Höhe hängt 
vom Gesamtbetrag der Einkünfte, Fami-
lienstand und von der Zahl der Kinder ab.

 ◼ Sachverhalt

Der Steuerpflichtigen wurde ein Funk-
tionstraining in Form von Wassergym-
nastik ärztlich verordnet. Sie ent-
schied sich für das Training bei einem 
Reha-Verein, der die Kurse in einem 
für sie verkehrsgünstig gelegenen Fit-
nessstudio abhielt. Voraussetzung für 
die Kursteilnahme war neben dem 
Kostenbeitrag für das Funktionstrai-
ning und der Mitgliedschaft im Reha-
Verein auch die Mitgliedschaft in dem 
Fitnessstudio. Letztere berechtigte die 
Steuerpflichtige aber auch zur Nutzung 
des Schwimmbads und der Sauna so-
wie zur Teilnahme an weiteren Kursen.

Die Krankenkasse erstattete nur die 
Kursgebühren für das Funktionstrai-
ning. Als Krankheitskosten und damit 
als außergewöhnliche Belastungen be-
rücksichtigte das Finanzamt nur die 
Mitgliedsbeiträge für den Reha-Verein. 

Einen Abzug der Mitgliedsbeiträge für 
das Fitnessstudio als außergewöhnli-
che Belastung lehnten das Finanzamt, 
das Finanzgericht Niedersachsen und 
letztlich auch der Bundesfinanzhof ab.

Mitgliedsbeiträge für ein Fitnessstudio 
zählen grundsätzlich nicht zu den als 
außergewöhnliche Belastungen anzu-
erkennenden zwangsläufig entstande-
nen Krankheitskosten. Denn das mit 
der Mitgliedschaft einhergehende Leis-
tungsangebot wird auch von gesunden 
Menschen beansprucht, z. B. um die 
Gesundheit zu erhalten und die Freizeit 
sinnvoll zu gestalten. 

Die Mitgliedsbeiträge sind der Steuer-
pflichtigen auch nicht deshalb zwangs-
läufig erwachsen, weil sie dem Fitness-
studio als Mitglied beitreten musste, 
um an dem ärztlich verordneten Funkti-
onstraining teilnehmen zu können. 

Die Entscheidung, das Funktionstraining 
in dem Fitnessstudio zu absolvieren, ist 
in erster Linie Folge eines frei gewähl-
ten Konsumverhaltens, das nach An-
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sicht des Bundesfinanzhofs eine steuer-
erhebliche Zwangsläufigkeit nicht be-
gründen kann. 

Zudem steht dem Abzug der Mitglieds-
beiträge entgegen, dass die Steuer-
pflichtige hierdurch die Möglichkeit er-
hielt, auch weitere Leistungsangebote 
(jenseits des medizinisch indizierten 

Funktionstrainings) zu nutzen. Dies gilt 
auch dann, wenn die Steuerpflichtige 
(wie von ihr vorgetragen) hiervon keinen 
Gebrauch gemacht hat.

Quelle | BFH-Urteil vom 21.11.2024, Az. VI R 
1/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 246107; 
BFH, PM Nr. 5/25 vom 30.1.2025

Für alle Steuerpflichtigen

Schenkungsteuer: Kein pauschaler Holding-Abschlag 
bei Bewertung von Kapitalgesellschaftsanteilen

| Bei der Bewertung eines nicht börsennotierten Anteils an einer Kapitalgesell-
schaft für Zwecke der Schenkungsteuer kann kein pauschaler Holdingabschlag 
abgezogen werden. Dies hat jüngst der Bundesfinanzhof entschieden und damit 
der anderslautenden Sichtweise des Finanzgerichts Düsseldorf widersprochen. |

 ◼ Sachverhalt

Der Vater schenkte seinen Kindern 
Anteile an einer Familienholding-Ge-
sellschaft. Den Wert der Anteile für 
Zwecke der Schenkungsteuer ermit-
telte die Gesellschaft dadurch, dass 
sie als Grundlage über 60 Verkäufe an-
derer Geschäftsanteile aus einem 
Zeitraum von 12 Monaten vor der 
Schenkung heranzog. 

Die Verkäufe hatten überwiegend zwi-
schen (entfernter verwandten) Famili-
enangehörigen stattgefunden. Die 
Kaufpreise richteten sich nach dem 
durch die Steuerabteilung der Gesell-
schaft ermittelten Substanzwert („Net 
Asset Value“) des Unternehmens. Da-
von wurde ein pauschaler Abschlag 
von 20 % vorgenommen. 

Das Finanzamt erkannte zwar die 
Wertermittlung nach dem Substanz-
wertverfahren an, ließ aber den Hol-
ding-Abschlag nicht zum Abzug zu. 
Das Finanzgericht Düsseldorf sah das 
im Klageverfahren anders.

In der Revision gab der Bundesfinanz-
hof dem Finanzamt Recht und beließ 
es bei der Bewertung mit dem Sub-
stanzwert ohne Holdingabschlag.

Beachten Sie | Nach § 11 Abs. 2 S. 1 
des Bewertungsgesetzes (BewG) sind 
Anteile an Kapitalgesellschaften, die 
am Stichtag nicht an einer deutschen 
Börse zum Handel im regulierten Markt 
zugelassen sind, mit dem gemeinen 
Wert anzusetzen. 

Entgegen der Auffassung des Finanzge-
richts Düsseldorf konnte der Wert der 

geschenkten Anteile nicht aus Verkäu-
fen unter fremden Dritten abgeleitet 
werden. Denn die Preisbildung hatte 
nicht im gewöhnlichen Geschäftsver-
kehr stattgefunden (Stichwort „freier 
Markt“).

Danach war der durch die Steuerabtei-
lung der Gesellschaft ermittelte Sub-
stanzwert anzusetzen. Zudem konnte 
entgegen der Auffassung des Finanzge-
richts der Holding-Abschlag nicht an-
gesetzt werden. Dieser wurde im Streit-
fall rein empirisch und deshalb zu pau-
schal durch die Gesellschaft ermittelt. 

Nach der ständigen Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs müssen zur Er-
mittlung des gemeinen Werts vorge-
nommene Abschläge objektiv und kon-
kret auf das jeweilige Bewertungsob-
jekt angesetzt werden. Im Streitfall ver-
hielt es sich aber anders: Hier bezog 
sich der Abschlag nicht auf die jeweils 
verkauften Anteile, sondern blieb pau-
schal in Höhe von 20 % über einen lan-
gen Zeitraum unverändert. 

Zudem sollte der Abschlag nach Dar-
stellung der Gesellschaft hauptsächlich 
die Tatsache abbilden, dass Holding-
Anteile aufgrund ihrer internen Be-
schränkungen schwerer zu verkaufen 
seien als andere Gesellschaftsanteile. 
Dabei handelt es sich aber um „persön-
liche Verhältnisse“, die bei der Bewer-
tung für Zwecke der Schenkungsteuer 
nicht berücksichtigt werden dürfen.

Quelle | BFH-Urteil vom 25.9.2024, Az. II R 
49/22, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 246422; 
BFH, PM Nr. 6/25 vom 6.2.2025

Für Arbeitgeber

Kurzarbeitergeld:  
Maximale Bezugsdauer 
bis Ende 2025 auf  
24 Monate erhöht

| Die maximale Bezugsdauer für Kurz-
arbeitergeld wurde auf 24 Monate ver-
doppelt. Die Maßnahme ist am 1.1.2025 
in Kraft getreten und bis Ende 2025 be-
fristet. Anschließend gilt wieder die re-
guläre Bezugsdauer von maximal zwölf 
Monaten. Ein Anspruch der über zwölf 
Monate hinausgehen würde, verfällt mit 
dem 31.12.2025. |

Quelle | Dritte Kurzarbeitergeldbezugsdau-
erverordnung, BGBl I 2024, Nr. 432; Die Bun-
desregierung, Mitteilung vom 6.1.2025: „Kurz-
arbeitergeld: Maximale Bezugsdauer verdop-
pelt“

Für alle Steuerpflichtigen

Aktualisierte  
Bescheinigungen für  
die steuerliche Förderung 
der energetischen  
Gebäudesanierung

| Durch § 35c Einkommensteuergesetz 
ist eine Steuerermäßigung für energe-
tische Maßnahmen bei zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Gebäuden 
möglich. Für deren Geltendmachung ist 
eine Bescheinigung nach amtlichem 
Muster erforderlich. Zum 1.1.2025 wur-
den die bisherigen Musterbescheini-
gungen zu einem einheitlichen Muster 
zusammengeführt. Fachunternehmen 
und ausstellungsberechtigte Personen 
können daher für Maßnahmen, mit de-
ren Umsetzung 2025 begonnen wird, 
auf dasselbe Muster zurückgreifen. |

Beachten Sie | Zu den bei einem frü-
heren Maßnahmenbeginn zu verwen-
denden Musterbescheinigungen ent-
hält das Schreiben des Bundesfinanz-
ministeriums vom 23.12.2024 weitere 
Erläuterungen. Die bei einem Maßnah-
menbeginn in den Jahren 2023 oder 
2024 zu verwendenden Musterbeschei-
nigungen werden, so das Bundesfi-
nanzministerium, weiterhin im Word-
Format bereitgestellt.

Quelle | BMF-Schreiben vom 23.12.2024, Az. 
IV C 1 - S 2296-c/20/10003 :008, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 246423
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Für Arbeitgeber

Kein Arbeitslohn: Schenkung von Gesellschafts-
anteilen zur Sicherung der Unternehmensnachfolge

| Das Verschenken von Geschäftsanteilen an leitende Mitarbeiter zur Sicherung 
der Unternehmensnachfolge führt nicht ohne Weiteres zu steuerpflichtigem Ar-
beitslohn bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit. So lautet eine Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs. |

Beachten Sie | Wird eine Mitarbeiter-
beteiligung nicht zum Marktpreis über-
tragen, liegt der geldwerte Vorteil in der 
gegenüber dem marktüblichen Preis 
bestehenden verbilligten Übertragung. 
Arbeitslohn setzt aber weiter voraus, 
dass der Vorteil dem Arbeitnehmer „für“ 
seine Arbeitsleistung gewährt wird.

 ◼ Sachverhalt

Arbeitnehmerin (A) war seit vielen Jah-
ren in der Führungsebene eines klei-
neren Unternehmens tätig. Da der 
Sohn der Gründungsgesellschafter als 
Nachfolger ausschied, beschlossen 
sie, die Leitung des Unternehmens zur 
Sicherung der Unternehmensfortfüh-
rung in die Hände der A und der weite-
ren Mitglieder der Führungsebene zu 
legen. Hierzu übertrugen sie jeweils 
5,08 % der Anteile schenkweise an A 
sowie vier weitere Personen.

Das Finanzamt sah den in der Über-
tragung liegenden geldwerten Vorteil 
als Arbeitslohn an und unterwarf die-
sen der Besteuerung. Demgegenüber 
entschied das Finanzgericht Sachsen-
Anhalt, dass sich der Vorteil aus der 
Übertragung der Gesellschaftsanteile 
nicht als Ertrag der nichtselbstständi-
gen Arbeit der A darstellt. Dies hat der 
Bundesfinanzhof nun bestätigt.

Auch wenn die Anteilsübertragung mit 
dem Arbeitsverhältnis der A zusammen-
hängt, ist sie durch dieses nicht (maß-
geblich) veranlasst. Denn entscheiden-
des Motiv für die Übertragung war für 
alle Beteiligten erkennbar die Regelung 
der Unternehmensnachfolge. 

Beachten Sie | Der in der schenkwei-
sen Übertragung aus gesellschafts-
rechtlichen Gründen liegende Vorteil 
stellt in dieser Situation keine Entloh-
nung der leitenden Mitarbeiter für in 
der Vergangenheit erbrachte oder in 
Zukunft zu erbringende Dienste dar. 

Als maßgebliche Indizien gegen Ar-
beitslohn sah der Bundesfinanzhof 
auch folgende Aspekte an: 

 • Die Anteilsübertragung war im 
Streitfall nicht an den Fortbestand 
der Arbeitsverhältnisse geknüpft.

 • Der vom Finanzamt angenommene 
Vorteil fiel im Vergleich zu den 
Bruttoarbeitslöhnen der Be-
schenkten deutlich aus dem Rah-
men.

Quelle | BFH-Urteil vom 20.11.2024, Az. VI R 
21/22, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 245926; 
BFH, PM Nr. 4/25 vom 16.1.2025

Für Arbeitgeber

Arbeitgeberleistungen: Bewertung von  
unentgeltlichen und verbilligten Flügen

| Gewähren Luftfahrtunternehmen ihren Arbeitnehmern unentgeltlich oder ver-
billigt Flüge, ist der geldwerte Vorteil daraus zu versteuern. Für die Bewertung 
gelten besondere Regeln. Ein aktueller koordinierter Ländererlass regelt die Be-
wertung für 2025. |

Für Kapitalanleger

Investmentfonds: Basis-
zins zur Berechnung der 
Vorabpauschale für 2025  
veröffentlicht

| Das Bundesfinanzministerium hat den 
Basiszins zum 2.1.2025 bekannt gege-
ben, der für die Berechnung der Vorab-
pauschale für 2025 erforderlich ist. |

Hintergrund

Wer in Investmentfonds (beispielsweise 
ETFs = Exchange-Traded Funds) inves-
tiert, sollte zu Beginn eines Jahres für 
genügend Liquidität auf dem Verrech-
nungskonto sorgen. Denn an diesem Tag 
wird die Vorabpauschale fällig. 

Die Vorabpauschale ist nach § 18 Abs. 1 
des Investmentsteuergesetzes (InvStG) 
der Betrag, um den die Ausschüttungen 
eines Investmentfonds innerhalb eines 
Kalenderjahres den Basisertrag für die-
ses Kalenderjahr unterschreiten. Die 
Vorabpauschale gilt beim Kapitalanle-
ger am ersten Werktag des folgenden 
Kalenderjahres als zugeflossen (§ 18 
Abs. 3 InvStG).

Der Basiszins ist aus der langfristig er-
zielbaren Rendite öffentlicher Anleihen 
abzuleiten. Dabei ist auf den Zinssatz 
abzustellen, den die Deutsche Bundes-
bank anhand der Zinsstrukturdaten je-
weils auf den ersten Börsentag des 
Jahres errechnet. 

Das Bundesfinanzministerium muss 
den maßgebenden Zinssatz im Bundes-
steuerblatt veröffentlichen: 

 • Der Basiszins zur Berechnung der 
Vorabpauschale für 2024 beträgt 
2,29 % und gilt damit für die am 
ersten Werktag des Jahres 2025 
für das Jahr 2024 zu ermittelnde 
Vorabpauschale. 

 • 2,53 % gelten für die Berechnung 
der Vorabpauschale für 2025. Diese 
gilt beim Anleger am 2.1.2026  als 
zugeflossen.

Beachten Sie | Ob es infolge der Vorab-
pauschale tatsächlich zu einer Steuer-
belastung kommt, hängt von mehreren 
Faktoren ab, z. B. ist ein erteilter Frei-
stellungsauftrag zu berücksichtigen.

Quelle | BMF-Schreiben vom 10.1.2025, Az. IV 
C 1 - S 1980/00230/009/002, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 245903

Der Wert der Flüge kann grundsätzlich 
nach § 8 Abs. 2 oder Abs. 3 (Rabattfrei-
betrag i. H. von 1.080 EUR im Kalender-
jahr) des Einkommensteuergesetzes 
ermittelt werden.

Beachten Sie | In den Fällen der Be-
wertung nach § 8 Abs. 2 EStG können 

die Flüge mit Durchschnittswerten an-
gesetzt werden. Dabei kommt es u. a. 
auf die Flugkilometer an und darauf, ob 
Beschränkungen im Reservierungs-
status bestehen. 

Quelle | Gleich lautende Erlasse der obers-
ten Finanzbehörden der Länder vom 16.12.2024, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 245713
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Arbeitgeber

Wegfall der Inflations-
ausgleichsprämie  
steht Lohnerhöhung  
nicht im Wege

| „Sofern im Vorjahr die Inflationsaus-
gleichsprämie (IAP) gemäß § 3 Nr. 11c 
des Einkommensteuergesetzes (in wel-
cher Form auch immer) vom Arbeitge-
ber gezahlt wurde, sind anschließende 
Lohnerhöhungen unschädlich, sofern 
diese auf einer gesonderten Vereinba-
rung beruhen. Erst recht kann nichts 
anderes gelten, wenn die anschließende 
Gehaltserhöhung auf einer neuen Ent-
scheidung des Arbeitgebers beruht. 
Von daher ist es unerheblich, ob Lohn-
erhöhungen noch im Zeitraum der IAP 
oder unmittelbar danach vereinbart 
werden.“ Das hat das Bundesfinanzmi-
nisterium dem Deutschen Steuerbera-
terverband auf Nachfrage mit Schrei-
ben vom 23.12.2024 mitgeteilt. |

Hintergrund

Bis Ende 2024 konnten Arbeitgeber ih-
ren Beschäftigten zusätzlich zum ohne-
hin geschuldeten Arbeitslohn bis zu 
3.000 EUR steuer- und sozialabgaben-
frei auszahlen, um die Auswirkungen 
der Inflation abzumildern. Dieser Bau-
stein ist nun weggefallen. 

Es stand, so der Deutsche Steuerbera-
terverband, die Befürchtung im Raum, 
dass Leistungen der IAP aufgrund von 
Lohnerhöhungen im Jahr 2025 rück-
wirkend der Lohnsteuer und Sozialver-
sicherung unterworfen werden könn-
ten. Um diese Bedenken auszuräumen, 
hat der Deutsche Steuerberaterver-
band vor dem Jahreswechsel 2025 beim 
Bundesfinanzministerium nachgehakt.

Quelle | Deutscher Steuerberaterverband: 
„Wegfall der Inflationsausgleichsprämie steht 
Lohnerhöhung nicht im Wege“; Antwort-
schreiben des BMF vom 23.12.2024

Für Unternehmer

Umsatzsteuerbefreiung von Bildungsleistungen: 
Gültigkeit von Bescheinigungen

| Durch das Jahressteuergesetz 2024 wurde die Steuerbefreiung für Bildungsleis-
tungen in § 4 Nr. 21 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) zum 1.1.2025 an die unions-
rechtlichen Vorgaben angepasst. Mit dieser Änderung bleiben die bislang umsatz-
steuerfreien Leistungen unverändert steuerfrei. Zur Gültigkeit von Bescheinigungen 
nach altem Recht hat sich das Bayerische Landesamt für Steuern geäußert. |

Die Steuerbefreiung von durch Einrich-
tungen erbrachte Leistungen sieht wei-
terhin eine Bescheinigung der zustän-
digen Landesbehörde vor. 

Nach altem Recht war Inhalt der Be-
scheinigung die ordnungsgemäße Vor-
bereitung auf einen Beruf oder auf eine 
vor einer juristischen Person des öffent-
lichen Rechts abzulegende Prüfung. 

Nach aktuellem Recht soll Inhalt der 
Bescheinigung die Erbringung von 
Schulunterricht, Hochschulunterricht, 
Ausbildung, Fortbildung oder berufli-
che Umschulung sein.

Die vor dem Inkrafttreten des Jahres-
steuergesetzes 2024 ausgestellten Be-
scheinigungen nach § 4 Nr. 21 Buchst. a 
Doppelbuchst. bb UStG erfüllen auch 
nach dem 31.12.2024 die Vorausset-
zungen der ab 1.1.2025 gültigen Befrei-
ungsvorschrift des UStG und sind bis 
zum Ablauf eines etwaigen Gültigkeits-
zeitraums oder eines etwaigen Wider-
rufs weiter gültig. Die Beantragung ei-
ner neuen Bescheinigung zum 1.1.2025  
durch Bildungseinrichtungen ist grund-
sätzlich nicht erforderlich.

Quelle | BayLfSt vom 17.1.2025, Az. S 7179.1.1-
21/4 St 33

Für Unternehmer

Antrag auf Europäische-Kleinunternehmerregelung

| Seit 2025  kann die Kleinunternehmerregelung auch erstmalig im EU-Ausland in 
Anspruch genommen werden. Die Voraussetzungen hierfür regelt § 19a UStG „Be-
sonderes Meldeverfahren für die Anwendung der Steuerbefreiung in einem ande-
ren Mitgliedstaat.“ Weitere Informationen finden interessierte Unternehmer auch 
im Onlineportal des für dieses Verfahren zuständigen Bundeszentralamts für 
Steuern (BZSt). |

Hintergrund

Von inländischen Kleinunternehmern 
bewirkte Umsätze sind von der Um-
satzsteuer befreit. Im Zuge des Jahres-
steuergesetzes 2024 erfolgten viele An-
passungen am bisherigen System. Zu-
dem kann die Kleinunternehmerrege-
lung nun auch erstmals im EU-Ausland 
beansprucht werden (sogenannte Euro-
päische-Kleinunternehmerregelung, kurz 
EU-KU-Regelung).

In Deutschland ansässige Unterneh-
mer, die an der EU-KU-Regelung teil-
nehmen möchten, müssen ihre Teil-
nahme beim BZSt elektronisch bean-
tragen. In diesem Antrag kann der Un-
ternehmer sich für die Regelung regis-
trieren und auswählen, in welchen EU-
Mitgliedstaaten er die Regelung in An-
spruch nehmen möchte.

MERKE | Für die Antragstellung in 
Deutschland steht ausschließlich das 
Onlineportal des BZSt zur Verfügung.

Die Teilnahme an der Regelung ist ab 
dem Tag möglich, an dem der Unter-
nehmer für die EU-KU-Regelung durch 
das BZSt zugelassen und damit zum 
Verfahren registriert wird.

Beachten Sie | Für die EU-KU-Rege-
lung registrierte Unternehmer können 
nur im Onlineportal des BZSt Anpas-
sungen zu ihrer Registrierung und Teil-
nahme an der EU-KU-Regelung vorneh-
men, z. B. ihre Registrierungsdaten än-
dern, ihre Umsatzmeldungen übermit-
teln und sich vom Verfahren abmelden.

Quelle | BZSt, Informationen unter www.iww.
de/s12350



Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 04 | 2025

Daten für den Monat  
 Mai 2025

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 12.5.2025
• GewSt, GrundSt = 15.5.2025

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 15.5.2025
• GewSt, GrundSt = 19.5.2025

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 5/2025 = 27.5.2025

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

2/24 7/24 10/24 2/25
+ 2,5 % + 2,3 % + 2,0 % + 2,3 %

Für Vermieter

Immobilienkauf mit Renovierungsbedarf:  
Anschaffungsnahe Herstellungskosten vermeiden
| Wird eine Mietimmobilie instand gesetzt oder modernisiert, sind die Aufwendungen 
grundsätzlich im Jahr der Zahlung als Werbungskosten abzugsfähig. Es ist aber § 6 
Abs. 1 Nr. 1a des Einkommensteuergesetzes (EStG) zu beachten. Denn werden die 
Maßnahmen innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung des Gebäudes durch-
geführt und übersteigen die Aufwendungen ohne Umsatzsteuer 15 % der auf das Ge-
bäude entfallenden Anschaffungskosten, handelt es sich um anschaffungsnahe Her-
stellungskosten. Die Folge: Die Aufwendungen können nur über die langjährige 
Gebäudeabschreibung als Werbungskosten abgezogen werden. Um dies zu vermei-
den, gilt es insbesondere, den Dreijahreszeitraum richtig anzuwenden. |

Beginn des Dreijahreszeitraums

Der Zeitraum von drei Jahren klingt 
überschaubar. Doch hier lauern die Tü-
cken im Detail. Denn wann beginnt der 
Zeitraum genau und wann endet er? 

Irrtümlich wird oft davon ausgegangen, 
dass der Zeitraum ab dem abgeschlos-
senen Kaufvertrag über den Erwerb der 
Immobilie beginnt. Das ist aber ein 
Trugschluss. Denn der dreijährige Zeit-
raum beginnt erst dann, wenn das wirt-
schaftliche Eigentum (§ 39 Abs. 2 Nr. 1 
der Abgabenordnung) übergegangen ist. 

Beachten Sie | Maßgebend ist also der 
Zeitpunkt, zu dem Besitz, Nutzen und 
Lasten übergehen.

 ◼ Beispiel

Der Steuerpflichtige A hat am 2.1.2021 
einen Kaufvertrag über ein Einfamili-
enhaus unterzeichnet, das fremdüblich 
vermietet werden soll. Besitz, Nutzen 
und Lasten gehen mit Zahlung des 
Kaufpreises über, das ist der 31.1.2021. 

Auf das Gebäude entfallen Anschaf-
fungskosten von 200.000 EUR, sodass 
die 15 %-Grenze bei 30.000 EUR liegt. 
Bis zum 31.12.2023 hat A Renovierun-
gen i. H. von 28.000 EUR durchgeführt. 
Mitte Januar 2024 wird noch ein Fenster 
für 3.000 EUR netto ausgetauscht. 

Lösung: Wäre der Zeitraum ausgehend 
von dem Kaufvertrag zu berechnen, 
würden sich keine anschaffungsnahen 
Herstellungskosten ergeben. 

Damit wäre ein sofortiger Abzug aller 
Aufwendungen zulässig. 

Weil der Zeitraum jedoch ab dem 
31.1.2021 beginnt und somit auch noch 
den Januar 2024 umfasst, wird die 
Grenze (30.000 EUR) durch die Aufwen-
dungen (31.000 EUR) überschritten. 
Die Folge: Der Steuerpflichtige A kann 
die 31.000 EUR nur über die Gebäude-
abschreibung absetzen.
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deshalb Aufstellungen über die bis zum 
Ablauf des Zeitraums getätigten Bau-
maßnahmen angefordert werden.

Vorgezogene Aufwendungen

Da der Dreijahreszeitraum nicht ab dem 
Datum des notariellen Vertrags, sondern 
erst ab dem Übergang von Besitz, Nut-
zen und Lasten beginnt, kann die 
Durchführung von Maßnahmen auch 
vorgezogen werden. Denn Maßnah-
men, die vor dem Übergang von Besitz, 
Nutzen und Lasten ausgeführt werden, 
bleiben von § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG ver-
schont. Dies hat der Bundesfinanzhof 
im Jahr 2020 festgestellt.

 ◼ Beispiel

Der Steuerpflichtige A unterzeichnet 
am 1.2.2024 einen Notarvertrag über 
den Kauf eines Mehrfamilienhauses. 
Als Übergang von Besitz, Nutzen und 
Lasten wurde der 1.5.2024 vereinbart. 
Der Vertrag sieht vor, dass A bereits 
vor dem 1.5.2024 Renovierungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen vorneh-
men darf. Die Anschaffungskosten des 
Gebäudes betragen 300.000 EUR. 

A tätigt folgende Instandhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen:
• 1.2.2024 bis 30.4.2024: 20.000 EUR
• 1.5.2024 bis 31.12.2024: 30.000 EUR

Am 1.1.2025 ist alles fertig und die Mie-
ter ziehen ein.

Lösung: Der maßgebende Zeitraum 
läuft vom 1.5.2024 bis zum 30.4.2027. 
Die Aufwendungen bis zum 30.4.2024 
sind als Aufwand „vor“ der Anschaf-
fung nicht in die 15 %-Grenze einzube-
ziehen. Deshalb sind die 20.000 EUR 
sofort abzugsfähig. 

Im Dreijahreszeitraum fallen nur 
30.000 EUR an. Diese übersteigen die 
15 %-Grenze nicht (300.000 x 15 % = 
45.000 EUR). Es handelt sich ebenfalls 
um sofort abzugsfähigen Aufwand. 

Bei Vorverlagerung von Aufwendungen 
sollte darauf geachtet werden, dass die 
jeweilige Abnahme der Baumaßnahme 
vor dem Übergang von Nutzen und Las-
ten erfolgt. Im Zweifel wären auch Teil-
rechnungen zu Dokumentationszwe-
cken geeignet, um gegenüber dem Fi-
nanzamt nachzuweisen, welche Aufwen-
dungen auf Maßnahmen vor bzw. nach 
Erwerb des Objekts entfallen. 

Quelle | § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG; BFH-Urteil 
vom 3.5.2022, Az. IX R 7/21; BFH, Beschluss 
vom 28.4.2020, Az. IX B 121/19

Aufwendungen für Erhaltungsarbeiten, 
die jährlich üblicherweise anfallen, sind 
nicht einzubeziehen. Zudem ist die Grenze 
nur in den drei Jahren nach dem Immobi-
lienerwerb zu prüfen. Sollte eine Immo-
bilie aus dem Betriebs- in das Privat-
vermögen überführt werden, beginnt 
keine neue Dreijahresfrist. Dies hat der 
Bundesfinanzhof 2022 entschieden.

Ausführung der Maßnahmen

Zudem ist zu beachten, dass es nicht 
auf die Bezahlung der Aufwendungen, 
sondern auf die Ausführung der Maß-
nahmen innerhalb des Dreijahreszeit-
raums ankommt. Dabei geht die Finanz-
verwaltung sogar so weit, dass die Maß-
nahme zum Ende des Zeitraums nicht 
einmal abgeschlossen sein muss. 

Bei Maßnahmen, die sich über den drei-
jährigen Zeitraum hinaus erstrecken, 
hat folglich zum Ablauf des dritten Jah-
res eine Aufteilung zu erfolgen. Der Teil 
der Aufwendungen, der auf innerhalb 
des dreijährigen Zeitraums durchge-
führte Maßnahmen entfällt, ist für Zwe-
cke des § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG zu be-
rücksichtigen. Der restliche Teil fällt 
aus der Berechnung heraus. 

MERKE | Zur Umgehung der 15 %- 
Grenze ist es also keine Lösung, nur 
die Bezahlung der Rechnungen zu ver-
schieben.

 ◼ Beispiel

Der Dreijahreszeitraum läuft vom 
1.7.2021 bis zum 30.6.2024. Die rele-
vante 15 %-Grenze beträgt 50.000 EUR. 
Innerhalb des Zeitraums wurden In-
standsetzungs- und Modernisierungs-
maßnahmen über 45.000 EUR durch-
geführt und bezahlt. 

Am 1.6.2024 hat zudem ein Handwer-
ker mit der Sanierung der Fassade 
begonnen. Der Abschluss der Sanie-
rung erfolgt am 15.7.2024. Die Rech-
nung beträgt netto 12.000 EUR und 
wird im August bezahlt. Davon entfal-
len 7.000 EUR auf den Zeitraum vom 
1.6. bis zum 30.6.2024.

Lösung: Weil die im August bezahlten 
Aufwendungen insoweit berücksichtigt 
werden, wie sie auf den dreijährigen 
Zeitraum entfallen (7.000 EUR), wurde 
die 15 %-Grenze überschritten. 

Beachten Sie | Ziehen sich Baumaß-
nahmen über den Dreijahreszeitraum 
hin, sollten von den Bauunternehmern 

Für Vermieter

Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung:  
Zahlungen für „Heimfall“ 
eines Erbbaurechts
| Zahlungen für den vorzeitigen Rück-
fall eines Erbbaurechts (sogenannter 
Heimfall) stellen steuerpflichtige Ein-
künfte dar, wenn sie als Ersatz für ent-
gehende Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung gewährt werden und 
damit Entschädigungen i. S. des § 24 
Nr. 1 Buchst. a Einkommensteuerge-
setz (EStG) darstellen. Das Finanzge-
richt Hessen bestätigte damit die An-
sicht der Finanzverwaltung, wonach 
solche Entschädigungszahlungen nicht 
als sonstige Einkünfte, sondern als Ein-
künfte aus der Nutzung von unbewegli-
chem Vermögen zu qualifizieren sind. |

Beachten Sie | Die Klägerseite hatte 
den Vorgang als Rückkauf des Erbbau-
rechts und die „Entschädigung“ als Ent-
gelt für die Substanzübertragung einge-
stuft. Wegen des Ablaufs der 10-Jahres-
frist (§ 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG) komme 
eine Besteuerung als privates Veräuße-
rungsgeschäft nicht mehr in Betracht. 

Das Finanzgericht sah das anders. Dass 
eine Drucksituation des Steuerpflichti-
gen bei Vertragsschluss nicht erkenn-
bar war, änderte daran nichts. Da die 
Revision anhängig ist, wird nun der 
Bundesfinanzhof entscheiden müssen.

Quelle | FG Hessen, Urteil vom 22.2.2024, Az. 
10 K 436/22, Rev. BFH Az. IX R 9/24

Für GmbH-Geschäftsführer

Arbeitszeit im  
Anstellungsvertrag  
nicht geregelt: Kein 
Kurzarbeitergeld  
für Geschäftsführer
| Ist im Anstellungsvertrag eines 
GmbH-Geschäftsführers keine be-
stimmte Arbeitszeitdauer vereinbart, 
lässt sich im Rahmen der Regelungen 
über das Kurzarbeitergeld (KuG) man-
gels Bezugspunkt ein Arbeitsausfall und 
daraus resultierend ein arbeitsausfall-
bedingter Entgeltausfall nicht feststel-
len. Das hat das Sozialgericht Magde-
burg (Urteil vom 2.12.2024, Az. S 20 AL 
193/21) entschieden und die Nichtbewil-
ligung von KuG bestätigt. |
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Für Arbeitnehmer

Geänderte Rechtsprechung zur Verteilung  
von Leasingsonderzahlungen bei Reisekosten
| Zur Ermittlung der tatsächlichen Kosten für sonstige berufliche Fahrten nach  
§ 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 4a S. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) ist eine Leasing-
sonderzahlung den einzelnen Veranlagungszeiträumen während der Laufzeit des 
Leasingvertrags zuzuordnen. Mit dieser Entscheidung hat der Bundesfinanzhof 
seine bisherige Rechtsprechung geändert. Denn bis dato war die Leasingsonder-
zahlung grundsätzlich im Zeitpunkt der Zahlung zu berücksichtigen. Und auch an-
dere (Voraus-)Zahlungen, die sich wirtschaftlich auf die Dauer des Leasingvertrags 
erstrecken, sind periodengerecht auf die einzelnen Veranlagungszeiträume wäh-
rend der Laufzeit des Leasingvertrags zu verteilen. |

Hintergrund

Arbeitnehmer können die Kosten für be-
ruflich veranlasste Fahrten, die keine 
Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte sowie keine Familien-
heimfahrten sind, bei Nutzung eines ei-
genen Pkw als Werbungskosten anset-
zen. Dabei besteht ein Wahlrecht: An-
satz der Fahrtkosten mit einer Pau-
schale von 0,30 EUR/km oder Berück-
sichtigung der tatsächlichen Aufwen-
dungen.

Sollen die tatsächlichen Aufwendungen 
angesetzt werden, muss ein individuel-
ler Kilometersatz ermittelt werden, 
wobei die gesamten Fahrzeugkosten zu 
berücksichtigen sind.

Beachten Sie | Zu den Gesamtkosten 
gehören die Kosten, die unmittelbar 
dem Halten und dem Betrieb des Kfz 
dienen und im Zusammenhang mit des-
sen Nutzung typischerweise entstehen. 
Dazu rechnen vor allem die Kosten für 
Betriebsstoffe, Wartung und Reparatu-
ren sowie die regelmäßig wiederkehren-
den festen Kosten, etwa für die Haft-
pflichtversicherung, die Kfz-Steuer, Ab-
setzung für Abnutzung (AfA) oder Lea-
sing- und Leasingsonderzahlungen.

 ◼ Sachverhalt

Ein Arbeitnehmer nutzte für seine be-
ruflichen Fahrten einen ab dem 
20.12.2018 für drei Jahre geleasten 
Pkw. Für seine vom 20.12. bis 31.12.2018 
durchgeführten beruflichen Fahrten 
setzte er 0,93 EUR/km als Werbungs-
kosten an. Bei der Ermittlung des Kilo-
metersatzes legte er u. a. die Leasing-
sonderzahlung für den Leistungszeit-
raum (20.12.2018 bis 19.12.2021) von 
15.000 EUR, die Kosten für Zubehör, 
Zusatzleistungen und Reifen sowie die 
für zwölf Monate zu zahlenden Leasing-
raten, Versicherungsprämien und 
ADAC-Beiträge zugrunde. 

Den ermittelten Kilometersatz erkannte 
das Finanzamt für 2018 an – nicht aber 
für 2019, da sich die Verhältnisse im 
Vergleich zum Vorjahr geändert hätten. 
Stattdessen setzte es den pauschalen 
Kilometersatz von 0,30 EUR/km an.

Das Finanzgericht München gab der 
hiergegen erhobenen Klage statt, wes-
halb das Finanzamt Revision einlegte, 
die im Kern erfolgreich war.

Bisher gehörte eine bei Leasingbeginn 
zu erbringende Sonderzahlung in Höhe 
des auf die Auswärtstätigkeiten entfal-
lenden Nutzungsanteils zu den sofort 
abziehbaren Werbungskosten. Etwas 
anderes galt nur, wenn es sich bei der 
Leasingsonderzahlung um Anschaf-
fungskosten für den Eigentumserwerb 
bzw. um Anschaffungskosten eines Nut-
zungsrechts handelte, die nur in Form 
von AfA berücksichtigt werden können.

An dieser Rechtsprechung hält der Bun-
desfinanzhof nicht mehr fest. Bei Lea-
singsonderzahlungen handelt es sich 
um ein vorausgezahltes Nutzungsent-
gelt, das dem Zweck dient, die Leasing-
raten während der Gesamtlaufzeit des 
Leasingvertrags zu mindern. Die Son-
derzahlung finanziert damit auch die 
Nutzung des Fahrzeugs in den Folge-
jahren, weshalb die Leasingsonderzah-
lung linear auf den Vertragszeitraum zu 
verteilen ist, sofern die Sonderzahlung 
nach den Vertragsbedingungen die Höhe 
der monatlichen Leasingraten mindert.

Diese Grundsätze gelten auch für an-
dere (Voraus-)Zahlungen, die sich wirt-
schaftlich auf die Dauer des Leasing-
vertrags erstrecken. Beispielhaft führt 
der Bundesfinanzhof die Kosten „für 
einen weiteren Satz Reifen“ an, die in 
Höhe der AfA in die jährlichen Ge-
samtaufwendungen einzubeziehen sind.

Quelle | BFH-Urteil vom 21.11.2024, Az. VI R 
9/22, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 245927

Für alle Steuerpflichtigen

Bundeszentralamt  
für Steuern warnt  
vor Betrugsversuch
| Aktuell sind betrügerische E-Mails im 
Umlauf, die vorgeben, vom Bundeszen-
tralamt für Steuern (BZSt) zu stammen. 
Die Empfänger werden darüber infor-
miert, dass ihnen angeblich ein Be-
scheid zugesandt wurde. Hierfür soll ein 
Link geöffnet werden, um weitere Infor-
mationen zu erhalten. |

Sollten Steuerpflichtige eine solche E-
Mail erhalten haben, empfiehlt das BZSt, 
den Link nicht zu öffnen und die ver-
dächtige E-Mail unverzüglich zu lö-
schen. Weitere Informationen sind unter 
www.iww.de/s12547 aufgeführt.

Quelle | BZSt, Mitteilung vom 26.2.2025

Für Unternehmer

Anforderungen an  
das Fahrtenbuch eines 
Berufsgeheimnisträgers
| Berufsgeheimnisträger können in 
ihrem Fahrtenbuch Schwärzungen 
vornehmen, soweit diese Schwärzun-
gen erforderlich sind, um die Identitä-
ten von Mandanten zu schützen. Diese 
Berechtigung ändert aber nichts an der 
grundsätzlichen Beweislastverteilung. 
Gegebenenfalls muss der Berufsträger 
substanziiert und nachvollziehbar dar-
legen, weshalb Schwärzungen in dem 
Umfang erforderlich waren und die be-
rufliche Veranlassung der Fahrten 
durch ergänzende Angaben darlegen. So 
lautet eine Entscheidung des Finanzge-
richts Hamburg, gegen die die Revision 
beim Bundesfinanzhof anhängig ist. |

Der Rechtsanwalt hatte die Eintragun-
gen in der Spalte „Grund der Fahrt/be-
suchte Personen“– mit drei Ausnahmen 
– bei allen beruflichen Fahrten ge-
schwärzt. Das war dem Finanzgericht 
zu viel. Die Richter fanden es äußerst 
ungewöhnlich, dass ein Anwalt bei na-
hezu jeder geschäftlichen Fahrt ge-
heimhaltungsbedürftige Daten in sein 
Fahrtenbuch einträgt. In der vorgeleg-
ten Form wurde das Fahrtenbuch des-
halb nicht anerkannt.

Quelle | FG Hamburg, Urteil vom 13.11.2024, 
Az. 3 K 111/21, Rev. BFH Az. VIII R 35/24, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 246566
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Vermieter

Kein Steuerabzug für Hausgeldzahlungen  
in die Erhaltungsrücklage
| Leistungen eines Wohnungseigentümers in die Erhaltungsrücklage einer Woh-
nungseigentümergemeinschaft (z. B. im Rahmen der monatlichen Hausgeldzah-
lungen) sind steuerlich im Zeitpunkt der Einzahlung noch nicht abziehbar. Wer-
bungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung liegen erst vor, 
wenn aus der Rücklage Mittel zur Zahlung von Erhaltungsaufwendungen entnom-
men werden. Damit hat der Bundesfinanzhof die bisherige Sichtweise bestätigt. |

 ◼ Sachverhalt

Ein Ehepaar vermietete mehrere Ei-
gentumswohnungen. Das an die je-
weilige Wohnungseigentümergemein-
schaft gezahlte Hausgeld wurde zum 
Teil der gesetzlich vorgesehenen Er-
haltungsrücklage (vormals Instand-
haltungsrückstellung) zugeführt.

Insoweit erkannte das Finanzamt keine 
Werbungskosten an. Es meinte, der 
Abzug könne erst in dem Jahr erfolgen, 
in dem die zurückgelegten Mittel für 
die tatsächlich angefallenen Erhal-
tungsmaßnahmen am Gemeinschafts-
eigentum verbraucht würden. Das Fi-
nanzgericht Nürnberg wies die Klage 
ab – und auch die Revision beim Bun-
desfinanzhof blieb erfolglos.

Der Werbungskostenabzug erfordert 
einen wirtschaftlichen Zusammenhang 
zwischen der Vermietungstätigkeit und 
den Aufwendungen des Steuerpflichti-
gen. Die Eheleute hatten den der Erhal-
tungsrücklage zugeführten Teil des 
Hausgelds zwar erbracht und konnten 
hierauf nicht mehr zurückgreifen, da 
das Geld ausschließlich der Wohnungs-

eigentümergemeinschaft gehört. Aus-
lösender Moment für die Zahlung war 
aber nicht die Vermietung, sondern die 
rechtliche Pflicht jedes Wohnungsei-
gentümers, am Aufbau und an der Auf-
rechterhaltung einer angemessenen 
Rücklage für die Erhaltung des Ge-
meinschaftseigentums mitzuwirken. 

Ein Zusammenhang zur Vermietung 
entsteht erst, wenn die Gemeinschaft 
die angesammelten Mittel für Erhal-
tungsmaßnahmen verausgabt. Erst 
dann kommen sie der Immobilie zugute. 

MERKE | Durch die Reform des Woh-
nungseigentumsgesetzes im Jahr 2020 
wurde der Wohnungseigentümerge-
meinschaft die volle Rechtsfähigkeit 
zuerkannt. Der Hoffnung, dass die Zah-
lung in die Erhaltungsrücklage deshalb 
sofort im Zahlungsjahr abzugsfähig ist, 
hat der Bundesfinanzhof ausdrücklich 
eine Absage erteilt.

Quelle | BFH-Urteil vom 14.1.2025, Az. IX R 
19/24, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 246819; 
BFH, PM Nr. 10/25 vom 25.2.2025

Für alle Steuerpflichtigen

Nicht erwerbstätiger 
Teilzeitstudent:  
Fahrtkosten als Reise-
kosten abzugsfähig
| In einem aktuellen Streitfall hat der 
Bundesfinanzhof entschieden, dass der 
Steuerpflichtige die Aufwendungen für 
seine Fahrten zwischen der Wohnung 
und der Fernuniversität in Hagen nach 
Reisekostengrundsätzen als Werbungs-
kosten geltend machen kann. |

Beruflich veranlasste Aufwendungen, 
die im Rahmen einer Zweitausbildung 
(Berufsausbildung oder Studium) anfal-
len, sind grundsätzlich als (vorab ent-
standene) Werbungskosten abziehbar. 
Hierzu zählen auch die Fahrtkosten zur 
Ausbildungsstätte. Diese sind jedoch bei 
vollzeitigen Bildungsmaßnahmen bzw. 
bei Vollzeitstudien auf den Ansatz der 
Entfernungspauschale begrenzt. 

Ein Vollzeitstudium liegt vor, wenn das 
Studium darauf ausgelegt ist, dass sich 
die Studierenden diesem (vergleichbar 
einem vollbeschäftigten Arbeitneh-
mer) zeitlich vollumfänglich widmen 
müssen. Davon ist auszugehen, wenn 
das Studium nach den Ausbildungsbe-
stimmungen oder der allgemeinen Er-
fahrung insgesamt etwa 40 Wochen-
stunden (Unterricht, Praktika sowie 
Vor- und Nachbereitung zusammenge-
nommen) erfordert.

Im Streitfall war der Steuerpflichtige nur 
als Teilzeitstudierender eingeschrieben 
und studierte nach seinem Hörerstatus 
in einem Umfang von etwa 20 Stunden 
wöchentlich. Dass er im Streitjahr kei-
ner Erwerbstätigkeit nachging, war im 
Hinblick auf den Begriff des Vollzeitstu-
diums unerheblich. Somit waren die 
Fahrtkosten nach Reisekostengrund-
sätzen (Ansatz einer Pauschale i. H. von 
0,30 EUR je gefahrenem Kilometer oder 
Berücksichtigung der tatsächlichen Auf-
wendungen) abzugsfähig. 
Quelle | BFH-Urteil vom 24.10.2024, Az. VI R 
7/22, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 246106

Für Unternehmer

E-Bilanz: Klarstellung durch Bundesfinanzministerium 

| Nach § 5b des Einkommensteuergesetzes sind die Bilanz und die Gewinn- und 
Verlustrechnung elektronisch an die Finanzverwaltung zu übermitteln (kurz E-Bi-
lanz). Durch das Jahressteuergesetz 2024 wurde der Umfang ausgedehnt: Bereits 
für Wirtschaftsjahre, die in 2025 beginnen, sind unverdichtete Kontennachweise mit 
Kontensalden zu übermitteln. Ab 2028 kommen weitere Daten dazu. Der Deutsche 
Steuerberaterverband (DStV) hat kritisiert, dass die Neuregelung offenlässt, welche 
Daten als unverdichtete Kontennachweise mit Kontensalden zu verstehen sind. Mit 
der Bitte um Klarstellung hat er sich an das Bundesfinanzministerium gewandt. |

Das Bundesfinanzministerium teilte in 
seinem Antwortschreiben mit, dass die 
unverdichteten Kontennachweise die 
Kontonummer, die Kontenbezeichnung, 
den Kontensaldo und die dazugehörige 
Position der E-Bilanz aller Sachkonten 
umfassen. Konten der Nebenbücher, 
wie Personenkonten, sind nicht einzu-
beziehen.

Zudem soll eine Definition des Begriffs 
„unverdichtete Kontennachweise“ in 
das Schreiben zur Veröffentlichung der 
Taxonomie 6.9 aufgenommen werden. 
Das Schreiben soll voraussichtlich im 
Juni 2025 veröffentlicht werden.

Quelle | DStV vom 4.2.2025: „DStV-Erfolg: 
BMF kündigt Klarstellung bei der E-Bilanz 
an!“, unter www.iww.de/s12559
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Für alle Steuerpflichtigen

Stundung einer Kaufpreisforderung:  
Liegen steuerpflichtige Kapitalerträge vor?
| Die Stundung des Kaufpreises aus dem Verkauf eines zum Privatvermögen gehö-
renden Grundstücks im Wege einer Ratenzahlung ist als Einräumung eines Darle-
hens zu qualifizieren, das zu Einkünften aus Kapitalvermögen führen kann. Dies gilt 
auch, wenn die Vertragsparteien eine Verzinsung ausdrücklich ausgeschlossen ha-
ben. Ob es aber tatsächlich dazu kommt, hängt von den weiteren vertraglichen Ver-
einbarungen ab, wie das Finanzgericht Schleswig-Holstein entschieden hat. |

 ◼ Sachverhalt

Die Steuerpflichtigen hatten ihrer 
Tochter ein Hausgrundstück verkauft, 
den im Übertragungsvertrag verein-
barten Kaufpreis jedoch (ebenfalls im 
Übertragungsvertrag) gestundet. Die 
Stundungsvereinbarung sah vor, dass 
die Tochter den Kaufpreis in monatli-
chen Raten bezahlt. 

Eine Verzinsung wurde nicht verein-
bart. Die in diesem Verzicht liegende 
Kaufpreisreduzierung wurde, so die 
Vereinbarung, der Tochter geschenkt.

Das Finanzamt ging von einem in der 
Ratenzahlungsvereinbarung liegen-
den Zinsanteil aus, den es der Besteu-
erung unterwarf. Nach erfolglosem 
Einspruch gab das Finanzgericht 
Schleswig-Holstein der hiergegen ge-
richteten Klage statt. 

Der in der Ratenzahlungsabrede rech-
nerisch enthaltene Zinsanteil ist unter 
den vorliegenden Umständen nicht als 
Ertrag aus einer Kapitalforderung zu 
qualifizieren. Die Differenz zwischen 
dem Nominalkaufpreis und dem abge-
zinsten Barkaufpreis haben die Eltern 
ihrer Tochter ausdrücklich geschenkt. 

Die hierin bzw. in dem entsprechenden 
Kapitalnutzungsvorteil liegende freige-
bige Zuwendung ist als Schenkung zu 
qualifizieren und deshalb für die Ein-
kommensteuer irrelevant. Es besteht 
ein Anwendungsvorrang der Schen-
kungsteuer, sodass die Ertragsbesteue-
rung in diesem Fall zurücktritt.

Andere Auffassung

Das Finanzgericht Köln hat zu dieser 
Thematik eine andere Ansicht vertreten. 

Danach ist es unvermeidlich und nicht 
verfassungswidrig, wenn es bei folge-
richtiger Ausgestaltung jeder Einzel-
steuer zu Doppelbelastungen kommt. 

Da gegen beide Entscheidungen die Re-
vision anhängig ist, wird der Bundesfi-
nanzhof nun für Klarheit sorgen können.

Quelle | FG Schleswig-Holstein, Urteil vom 
17.9.2024, Az. 4 K 34/24, Rev. BFH Az. VIII R 
30/24; FG Köln, Urteil vom 27.10.2022, Az. 7 K 
2233/20, Rev. BFH Az. VIII R 1/23

Daten für den Monat  
 Juni 2025

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.6.2025
• ESt, KSt = 10.6.2025

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 13.6.2025
• ESt, KSt = 13.6.2025

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG
Fälligkeit Beiträge 6/2025 = 26.6.2025

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

3/24 8/24 11/24 3/25
+ 2,2 % + 1,9 % + 2,2 % + 2,2 %
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Für Unternehmer

Begünstigung nicht 
entnommener Gewinne: 
Anwendungsschreiben 
zur Neuregelung
| § 34a Einkommensteuergesetz (EStG) 
ermöglicht eine Steuerbegünstigung für 
nicht entnommene Gewinne. Durch das 
Wachstumschancengesetz wurde das 
Thesaurierungsvolumen erhöht, was 
die Regelung attraktiver macht. Sie 
bleibt aber kompliziert. Daher hat das 
Bundesfinanzministerium nun ein An-
wendungsschreiben veröffentlicht. |

Hintergrund 

Durch die Gewinnthesaurierung des  
§ 34a EStG können auf Antrag nicht ent-
nommene Gewinne aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder 
selbstständiger Arbeit mit einem Steu-
ersatz von nur 28,25 % (unter Ausblen-
dung von Soli und Kirchensteuer) ver-
steuert werden. Bedingung ist u. a., dass 
der Gewinn durch Betriebsvermögens-
vergleich (Bilanzierung) ermittelt wird. 

Die Kehrseite: Wird der Gewinn in späte-
ren Jahren doch entnommen, erfolgt 
eine Nachversteuerung mit 25 %. 

Quelle | BMF-Schreiben vom 12.3.2025, Az. IV 
C 6 - S 2290-a/00012/001/037, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 247299

Für Unternehmer

Elektronische Kassen-
systeme: Meldepflicht 
beachten
| Nach § 146a der Abgabenordnung 
müssen bestimmte elektronische Auf-
zeichnungssysteme (vor allem elektro-
nische Kassensysteme und Registrier-
kassen) über eine zertifizierte technische 
Sicherheitseinrichtung verfügen. Darü-
ber hinaus besteht eine Mitteilungs-
pflicht. Wurden elektronische Aufzeich-
nungssysteme i. S. des § 1 Abs. 1 S. 1 der 
Kassensicherungsverordnung z. B. vor 
dem 1.7.2025 angeschafft, muss die Mit-
teilung bis zum 31.7.2025 erfolgen. |

Beachten Sie | Weitere Informationen 
enthalten das BMF-Schreiben vom 
28.6.2024 (Az. IV D 2 - S 0316-a/19/10011 
:009) und der Fragen-Antworten-Kata-
log des Bundesfinanzministeriums (un-
ter www.iww.de/s11221).

Für Unternehmer

Einkünftequalifizierung bei Arztpraxen:  
Keine gewerblichen Einkünfte trotz Arbeitsteilung

| Ein als Zahnarzt zugelassener Mitunternehmer übt im Rahmen eines Zusammen-
schlusses von Berufsträgern den freien Beruf selbst aus, wenn er neben einer ggf. 
äußerst geringfügigen behandelnden Tätigkeit vor allem und weit überwiegend or-
ganisatorische und administrative Leistungen für den Praxisbetrieb der Mitunter-
nehmerschaft erbringt. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. |

Hintergrund

Ärzte und Zahnärzte erzielen aus ihrer 
freiberuflichen Tätigkeit Einkünfte aus 
selbstständiger Arbeit nach § 18 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG). Dies 
gilt grundsätzlich auch bei einer Ge-
meinschaftspraxis. 

Allerdings kann es Konstellationen ge-
ben, in denen die Einkünfte der Gesell-
schaft als gewerbliche Einkünfte nach 
§ 15 EStG einzustufen sind – mit der 
Konsequenz der Gewerbesteuerpflicht. 
Und darum ging es auch in folgendem 
Fall: 

 ◼ Sachverhalt

Im Streitfall ging es um eine Partner-
schaftsgesellschaft, die eine Zahnarzt-
praxis betreibt. Einem ihrer Senior-
partner oblag die kaufmännische Füh-
rung und die Organisation der ärztli-
chen Tätigkeit des Praxisbetriebs (z. B. 
Vertretung gegenüber Behörden und 
Kammern, Personalangelegenheiten, 
Instandhaltung der zahnärztlichen Ge-
rätschaften). 

Der Seniorpartner war weder „am 
Stuhl“ behandelnd tätig noch in die 
praktische zahnärztliche Arbeit der 
Mitsozien und der angestellten Zahn-
ärzte eingebunden. Er beriet im Streit-
jahr fünf Patienten konsiliarisch und 
generierte hieraus einen geringfügi-
gen Umsatz. 

Das Finanzamt und das Finanzgericht 
Rheinland-Pfalz stuften die Einkünfte 
der gesamten Gesellschaft als ge-
werblich ein. Dem folgte der Bundes-
finanzhof allerdings nicht: Alle Mitun-
ternehmer erzielen Einkünfte aus 
freiberuflicher und damit selbststän-
diger Arbeit. 

Die freiberufliche Tätigkeit ist durch die 
unmittelbare, persönliche und individu-
elle Arbeitsleistung des Berufsträgers 
geprägt. Daher reicht die bloße Zugehö-
rigkeit eines Gesellschafters zu einem 

freiberuflichen Katalogberuf nicht aus. 
Vielmehr muss positiv festgestellt wer-
den können, dass jeder Gesellschafter 
die Hauptmerkmale des freien Berufs 
in seiner Person tatsächlich verwirk-
licht hat, also

 • die persönliche Berufsqualifikation 
sowie 

 • das untrennbar damit verbundene 
aktive Entfalten dieser Qualifikation 
am Markt.

Die persönliche Ausübung der freibe-
ruflichen Tätigkeit im vorgenannten 
Sinne setzt allerdings nicht voraus, 
dass jeder Gesellschafter in allen Un-
ternehmensbereichen leitend und ei-
genverantwortlich tätig ist und an je-
dem Auftrag mitarbeitet. Die eigene 
freiberufliche Betätigung eines Mitun-
ternehmers kann auch in Form der Mit- 
und Zusammenarbeit stattfinden. 

Beachten Sie | Einen Mindestumfang 
für die nach außen gerichtete qualifi-
zierte Tätigkeit sieht das Gesetz nicht 
vor. 

Eine freiberufliche zahnärztliche Tätig-
keit ist daher auch vorliegend anzuneh-
men: Auch in diesem Fall entfaltet der 
Berufsträger Tätigkeiten, die zum Be-
rufsbild des Zahnarztes gehören. 

MERKE | In diesem Zusammenhang 
stellte der Bundesfinanzhof Folgen-
des heraus: Die kaufmännische Füh-
rung und Organisation der Personen-
gesellschaft ist die Grundlage für die 
Ausübung der am Markt erbrachten 
berufstypischen zahnärztlichen Leis-
tungen. Sie ist demzufolge auch Aus-
druck seiner freiberuflichen Mit- und 
Zusammenarbeit sowie seiner per-
sönlichen Teilnahme an der prakti-
schen Arbeit.

Quelle | BFH-Urteil vom 4.2.2025, Az. VIII R 
4/22, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 247293; 
BFH, PM Nr. 19/25 vom 27.3.2025
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Für alle Steuerpflichtigen

Bundesfinanzministerium: Einzelfragen zur ertrag-
steuerlichen Behandlung bestimmter Kryptowerte
| Das Bundesfinanzministerium hat mit den Bundesländern Vorgaben zu den er-
tragsteuerrechtlichen Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten bei Kryptowerten 
(wie z. B. Bitcoin) erarbeitet. Die neuen Vorgaben ersetzen das bisherige Schreiben 
aus 2022. Zu diesem Anlass wurde die bisherige Formulierung „virtuelle Währungen 
und sonstige Token“ durch die Bezeichnung „Kryptowerte“ ersetzt. |

Beachten Sie | Tätigkeiten im Zusam-
menhang mit Kryptowerten können zu 
Einkünften aus allen Einkunftsarten  
(z. B. Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
und Kapitalvermögen) führen.

Nach der Rz. 53 des Schreibens ist Fol-
gendes zu beachten: Gewinne aus dem 
Verkauf von im Privatvermögen gehal-
tenen Kryptowerten können Einkünfte 
aus privaten Veräußerungsgeschäften 

darstellen, wenn der Zeitraum zwischen 
Anschaffung und Veräußerung nicht 
mehr als ein Jahr beträgt. Gewinne blei-
ben indes steuerfrei, wenn die Summe 
der aus allen privaten Veräußerungsge-
schäften im Kalenderjahr erzielten Ge-
winne weniger als 1.000 EUR beträgt.

Quelle | BMF-Schreiben vom 6.3.2025, Az. IV 
C 1 - S 2256/00042/064/043, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 246969

Für Unternehmer

Aktuelles zu verdeckten Gewinnausschüttungen  
bei Aktiengesellschaften
| Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Vergütungsvereinbarungen zwischen 
einer Aktiengesellschaft (AG) und einem Vorstandsmitglied, das zugleich Minder-
heitsaktionär ist, steuerrechtlich regelmäßig anzuerkennen sind. Nur ausnahmsweise 
kommt der Ansatz einer verdeckten Gewinnausschüttung (vGA) in Betracht, wenn 
klare Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sich der Aufsichtsrat bei der Vergütungs-
vereinbarung einseitig an den Interessen des Vorstandsmitglieds orientiert hat. |

Hintergrund: Bei einer vGA handelt es 
sich – vereinfacht – um Vermögensvor-
teile, die dem Gesellschafter einer Ka-
pitalgesellschaft außerhalb der gesell-
schaftsrechtlichen Gewinnverteilung 
gewährt werden. Eine vGA darf den Ge-
winn der Gesellschaft nicht mindern.

 ◼ Sachverhalt

Eine AG hatte durch ihren Aufsichtsrat 
mit dem alleinvertretungsberechtigten 
Vorstand X eine Vergütungsvereinba-
rung getroffen, die umsatz- und auch 
gewinnabhängige Tantiemezahlungen 
vorsah. Zwei Mitglieder des dreiköpfi-
gen Aufsichtsrats waren neben dem X 
Minderheitsaktionäre, das dritte Mit-
glied war an der AG nicht beteiligt. Ver-
wandtschaftliche Beziehungen bestan-
den nicht. Das Finanzamt und das Fi-
nanzgericht Nürnberg behandelten die 
umsatz- und gewinnabhängigen Ver-
gütungszahlungen an X als vGA – nicht 
aber der Bundesfinanzhof. 

Zwar sind vor allem umsatzabhängige 
Tantiemen wegen der Gefahr einer Ge-
winnabsaugung nur ausnahmsweise 

steuerrechtlich anzuerkennen. Jedoch 
hat das Finanzgericht nicht beachtet, 
dass die herangezogene Rechtspre-
chung die Vergütung des Gesellschaf-
ter-Geschäftsführers einer GmbH be-
trifft. Bei einer AG liegen die Verhält-
nisse nämlich anders. 

Hier handelt für die AG ein Aufsichtsrat, 
der bei der Vereinbarung der Vorstands-
vergütung die Interessen der AG wahren 
muss. Im Streitfall konnte X den Auf-
sichtsrat auch nicht beherrschen, weil 
er nicht über die für die Wahl der Auf-
sichtsratsmitglieder erforderliche Ak-
tienmehrheit verfügte und er den Mit-
gliedern auch nicht nahestand. 

In einer solchen Konstellation liegen 
vGA im Zusammenhang mit umsatz- 
oder gewinnabhängigen Tantiemen nur 
ausnahmsweise vor, wenn besondere 
Umstände klar ergeben, dass sich der 
Aufsichtsrat einseitig an den Interessen 
des Vorstandsmitglieds orientiert hat.

Quelle | BFH-Urteil vom 24.10.2024, Az. I R 
36/22, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 247046; 
BFH, PM Nr. 12/25 vom 13.3.2025

Für alle Steuerpflichtigen

Solidaritätszuschlag: 
Verfassungsbeschwerde  
war erfolglos

| Die Verfassungsbeschwerde gegen 
die Erhebung des Solidaritätszuschlags 
war erfolglos. Sie richtete sich sowohl 
gegen die unveränderte Fortführung 
der Solidaritätszuschlagspflicht als 
auch gegen den nur teilweisen Abbau 
des Solidaritätszuschlags mit Wirkung 
ab dem Veranlagungszeitraum 2021. |

Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts

In seiner ausführlichen Pressemittei-
lung führt das Bundesverfassungsge-
richt zwar aus, dass den Gesetzgeber 
bei einer länger andauernden Erhe-
bung einer Ergänzungsabgabe eine 
Beobachtungsobliegenheit trifft.

Ein offensichtlicher Wegfall des auf 
den Beitritt der damals neuen Länder 
zurückzuführenden Mehrbedarfs des 
Bundes kann, so das Bundesverfas-
sungsgericht, aber auch heute (noch) 
nicht festgestellt werden. Eine Ver-
pflichtung des Gesetzgebers zur Aufhe-
bung des Solidaritätszuschlags ab dem 
Veranlagungszeitraum 2020 bestand 
und besteht folglich nicht.

Erhebung des Solidaritätszuschlags

Durch die Teilabschaffung des Solida-
ritätszuschlags müssen den Solidari-
tätszuschlag nur noch „Besserverdie-
nende“ zahlen. Für den Veranlagungs-
zeitraum 2025 beträgt die Freigrenze, 
die sich auf die Lohnsteuer oder die ver-
anlagte Einkommensteuer bezieht, 
19.950 EUR bei der Einzelveranlagung 
und 39.900 EUR bei der Zusammenver-
anlagung. 

Beachten Sie | Wird die Freigrenze 
überschritten, wird der Solidaritätszu-
schlag nicht sofort in voller Höhe erho-
ben (Milderungszone).

MERKE | Für Kapitalgesellschaften 
wurde der Solidaritätszuschlag nicht 
angepasst, sie zahlen also weiterhin 
den vollen Solidaritätszuschlag i. H. 
von 5,5 %. Dies gilt auch bei der Ab-
geltungsteuer auf Kapitalerträge.

Quelle | BVerfG, Urteil vom 26.3.2025, Az. 2 
BvR 1505/20 sowie PM Nr. 30/2025 vom 26.3.2025
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Unternehmer

Vorsteuervergütungsverfahren:  
Anträge bis 30.9.2025 stellen
| Die EU-Mitgliedstaaten erstatten inländischen Unternehmern unter bestimmten 
Bedingungen die dort gezahlte Umsatzsteuer. Ist der Unternehmer im Ausland für 
umsatzsteuerliche Zwecke nicht registriert, kann er die Beträge durch das Vorsteu-
ervergütungsverfahren geltend machen. Die Anträge für 2024  sind bis zum 30.9.2025 
über das Online-Portal des Bundeszentralamts für Steuern zu stellen. Weitere Ein-
zelheiten erfahren Sie unter www.iww.de/s3640. |

Für Unternehmer

Steuerstundungsmodelle: Verrechnungsbeschränkung 
auch für definitive Verluste „abgesegnet“

| Die Ausgleichs- und Abzugsbeschränkung für Verluste aus Steuerstundungs-
modellen ist auch im Fall eines definitiven Verlusts verfassungsgemäß. So lautet 
eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs. |

Hintergrund

Ein Steuerstundungsmodell liegt vor, 
wenn aufgrund einer modellhaften Ge-
staltung steuerliche Vorteile in Form 
negativer Einkünfte erzielt werden sol-
len.

§ 15b Abs. 1 des Einkommensteuerge-
setzes (EStG) bestimmt nun, dass Ver-
luste im Zusammenhang mit einem 
Steuerstundungsmodell weder mit Ein-
künften aus Gewerbebetrieb noch mit 
Einkünften aus anderen Einkunftsarten 
ausgeglichen und auch nicht im Wege 
des Verlustrück- oder -vortrags abgezo-
gen werden dürfen. Sie mindern allein 
die Einkünfte, die der Steuerpflichtige in 
den folgenden Wirtschaftsjahren aus 
derselben Einkunftsquelle erzielt. 

 ◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger hatte sich als 
Kommanditist an einer im Jahr 2005 
gegründeten GmbH & Co. KG beteiligt, 
die ein Werk zur Herstellung von Bio-
diesel aus Raps errichtete und be-
trieb. Im Anlegerprospekt des ge-
schlossenen Fonds wurden den Anle-
gern für die Anfangsjahre 2005 bis 2007 
kumulierte steuerliche Verluste i. H. 
von ca. 4 Mio. EUR prognostiziert. Ge-
winne sollten ab 2008 anfallen. Bis 2020 
sollten die Anleger einen Totalüber-
schuss von ca. 155 % erwirtschaften. 

Tatsächlich wurde jedoch 2009 das In-
solvenzverfahren über das Vermögen 
der Gesellschaft eröffnet und ihr Be-
trieb aufgegeben.

Das Finanzamt stufte die Gesellschaft 
als Steuerstundungsmodell ein und 
behandelte die Verluste der Komman-
ditisten als nur mit zukünftigen Gewin-
nen verrechenbar (und nicht als sofort 
ausgleichs- und abzugsfähig). Dieser 
Ansicht schlossen sich das Finanzge-
richt Mecklenburg-Vorpommern und 
der Bundesfinanzhof an.

Die Annahme eines Steuerstundungs-
modells setzt nicht voraus, dass sich 
eine Investition im Einzelfall als be-
triebswirtschaftlich nicht oder wenig 
sinnvoll darstellt. Der Anwendung des  
§ 15b EStG steht auch nicht entgegen, 
dass die im Streitjahr 2009 nicht aus-
gleichsfähigen Verluste aufgrund der 
Insolvenz der Gesellschaft und der Be-
triebsaufgabe nicht mehr mit späteren 
Gewinnen aus derselben Einkunftsquelle 
verrechnet werden können. Die Verlust-
ausgleichs- und -abzugsbeschränkung 
ist auch bei solchen definitiven Verlus-
ten verfassungsgemäß. 

MERKE | Unter die Verlustaus-
gleichs- und Abzugsbeschränkung bei 
Personengesellschaften fallen auch 
(individuelle) Sonderbetriebsausga-
ben des Gesellschafters, wie bei-
spielsweise Verluste aus der Gewäh-
rung nachrangiger Gesellschafterdar-
lehen.

Quelle | BFH-Urteil vom 21.11.2024, Az. IV R 
6/22, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 247049; 
BFH, PM Nr. 14/25 vom 13.3.2025

Für Unternehmer

Umsatzsteuer:  
Anwendungsschreiben 
zur neuen Kleinunter-
nehmerregelung

| Durch das Jahressteuergesetz 2024 
wurde die nationale Kleinunterneh-
merregelung mit Wirkung ab 2025 re-
formiert. Zudem kann die Kleinunter-
nehmerregelung nun auch erstmalig 
im EU-Ausland in Anspruch genommen 
werden. Infolge der gesetzlichen Neu-
regelungen hat das Bundesfinanzmi-
nisterium ein Anwendungsschreiben 
veröffentlicht und den Umsatzsteuer-
Anwendungserlass entsprechend an-
gepasst und ergänzt. |

Ausgewählte Aspekte

Durch die Neuregelung sind von inländi-
schen Kleinunternehmern bewirkte 
Umsätze von der Umsatzsteuer befreit 
(zuvor wurde die Umsatzsteuer „nicht 
erhoben“). Die Folge ist, dass ein den-
noch in einer Rechnung ausgewiesener 
Steuerbetrag unter den Voraussetzun-
gen des § 14c Abs. 1 UStG (unrichtiger 
Steuerausweis) geschuldet wird. 

Beachten Sie | Allerdings entsteht 
keine Steuer, wenn der Kleinunterneh-
mer eine Lieferung oder sonstige Leis-
tung ausführt und hierüber eine Rech-
nung mit einem unrichtigen Steueraus-
weis an einen Endverbraucher stellt.

Zudem führt das Bundesfinanzministe-
rium Folgendes aus: Ein vor 2025 er-
klärter Verzicht auf die Anwendung der 
Kleinunternehmerregelung bindet den 
Unternehmer auch für die Zeit nach 
dem 1.1.2025 weiterhin für insgesamt 
mindestens fünf Kalenderjahre (§ 19 
Abs. 3 S. 3 UStG). Die Fünfjahresfrist ist 
vom Beginn des ersten Kalenderjahres 
an zu berechnen, für das die abgegebene 
Erklärung gilt.

Quelle | BMF-Schreiben vom 18.3.2025, Az.  
III C 3 - S 7360/00027/044/105, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 247198



Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 06 | 2025

Daten für den Monat  
Juli 2025

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.7.2025

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 14.7.2025

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 7/2025 = 29.7.2025

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

4/24 9/24 12/24 4/25
+ 2,2 % + 1,6 % + 2,6 % + 2,1 %

Für alle Steuerpflichtigen

Koalitionsvertrag: Das sind die steuerlichen Pläne!
| Im April 2025 haben CDU, CSU und SPD ihren Koalitionsvertrag „Verantwor-
tung für Deutschland“ vorgestellt. Blickt man auf die steuerlichen Aspekte, dann 
sind einige Vorhaben bereits präzise formuliert (z. B. die dauerhafte Erhöhung der 
Entfernungspauschale zum 1.1.2026 auf 38 Cent bereits ab dem ersten Kilometer 
oder die dauerhafte Reduzierung der Umsatzsteuer für Speisen in der Gastrono-
mie auf 7 % ebenfalls zum 1.1.2026). Vielfach handelt es sich aber leider „nur“ um 
Absichtserklärungen. Die genaue Ausgestaltung bleibt der Gesetzgebung vorbe-
halten. |

Bei allen nachfolgend auszugsweise 
vorgestellten Steuerplänen gilt: Die 
Maßnahmen stehen unter Finanzie-
rungsvorbehalt.

Unternehmensteuer  
und Investitionen

Für Ausrüstungsinvestitionen plant die 
neue Bundesregierung einen sogenann-
ten Investitions-Booster in Form einer 
degressiven Abschreibung von 30 % in 
den Jahren 2025, 2026 und 2027.

Die Körperschaftsteuer von 15 % soll 
stufenweise gesenkt werden – und zwar 
in fünf Schritten um jeweils einen Pro-
zentpunkt, beginnend mit dem 1.1.2028.

Das Optionsmodell nach § 1a des Kör-
perschaftsteuergesetzes (KStG) und die 

Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a 
des Einkommensteuergesetzes (EStG) 
sollen (erneut) „wesentlich verbessert“ 
werden. Erst kürzlich erfolgten hier 
durch das Wachstumschancengesetz 
Verbesserungen. So wurde bei § 34a EStG 
z. B. das Thesaurierungsvolumen er-
höht. Was dieses Mal angestrebt wird, 
lässt der Koalitionsvertrag leider voll-
kommen offen.

Zum Hintergrund: Für bilanzierende 
Einzel- und Personenunternehmen sieht  
§ 34a EStG eine steuerliche Begünsti-
gung für nicht entnommene Gewinne 
vor, die (langfristig) im Unternehmen 
verbleiben sollen. Auf Antrag können Ge-
winne aus Land- und Forstwirtschaft, 
Gewerbebetrieb oder selbstständiger 
Arbeit mit einem Steuersatz von nur 
28,25 % (unter Ausblendung von Soli 

und Kirchensteuer) versteuert werden. 
Wird der Gewinn in späteren Jahren je-
doch entnommen, erfolgt eine Nach-
versteuerung mit 25 %.

Beachten Sie | Durch § 1a KStG kön-
nen Personenhandelsgesellschaften, 
Partnerschaftsgesellschaften oder ein-
getragene Gesellschaften bürgerlichen 
Rechts im ertragsteuerlichen Bereich 
(auf Antrag) wie eine Kapitalgesell-
schaft behandelt werden. 
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Zudem heißt es im Koalitionsvertrag: 
„Wir prüfen, ob ab dem Jahr 2027 die 
gewerblichen Einkünfte neu gegründe-
ter Unternehmen unabhängig von ihrer 
Rechtsform in den Geltungsbereich der 
Körperschaftsteuer fallen können.“

Einkommensteuer

Noch unpräziser sind die Ausführungen 
zur Einkommensteuer: „Wir werden die 
Einkommensteuer für kleine und mitt-
lere Einkommen zur Mitte der Legisla-
tur senken.“ Und weiter:

 • Die Schere zwischen der Entlas-
tungswirkung der Kinderfreibe-
träge und dem Kindergeld soll 
schrittweise verringert werden.

 • Die finanzielle Situation von Allein-
erziehenden soll durch Anhebung 
oder Weiterentwicklung des Allein-
erziehenden-Entlastungsbetrags 
verbessert werden.

Beachten Sie | Der Solidaritätszu-
schlag soll unverändert bleiben.

Konkret wird es bei der Entfernungspau-
schale für die Wege zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte. Ab 2026 soll 
eine dauerhafte Erhöhung auf 0,38 EUR 
ab dem ersten Kilometer erfolgen.

Gemeinnützigkeit und Ehrenamt

Die Freigrenze aus wirtschaftlichem 
Geschäftsbetrieb für gemeinnützige Ver-
eine soll um 5.000 EUR auf 50.000 EUR 
erhöht werden. Ferner soll der Katalog 
der gemeinnützigen Zwecke moderni-
siert und das Gemeinnützigkeitsrecht 
insgesamt vereinfacht werden.

MERKE | Die Übungsleiterpauschale 
soll von 3.000 EUR auf 3.300 EUR und 
die Ehrenamtspauschale von 840 EUR 
auf 960 EUR angehoben werden.

Anreize für Mehrarbeit und  
längeres Arbeiten

Wer freiwillig mehr arbeiten will, soll 
mehr Netto vom Brutto haben. Dazu 
sollen Überstundenzuschläge steuer-
frei gestellt werden, die über die tarif-
lich vereinbarte bzw. an Tarifverträgen 
orientierte Vollzeitarbeit hinausgehen.

Wer das gesetzliche Rentenalter er-
reicht und freiwillig weiterarbeitet, soll 
sein Gehalt bis zu 2.000 EUR im Monat 
steuerfrei erhalten. 

Beachten Sie | Allerdings will die neue 
Bundesregierung Fehlanreize und Mit-
nahmeeffekte vermeiden. Deshalb soll 
vor allem Folgendes geprüft werden: 

 • die Nichtanwendbarkeit der Rege-
lung bei Renteneintritten unter-
halb der Altersgrenze für die Re-
gelaltersrente, 

 • die Beschränkung der Regelung 
auf Einkommen aus sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnissen und 

 • die Anwendung des Progressions-
vorbehalts.

MERKE | Darüber hinaus sollen An-
reize für eine Ausweitung der Arbeits-
zeit erfolgen. Wenn Arbeitgeber eine 
Prämie zur Ausweitung der Arbeitszeit 
von Teilzeit auf dauerhaft an Tarifver-
trägen orientierte Vollzeit zahlen, soll 
dies steuerlich begünstigt werden. 

Gewerbe-, Umsatz-  
und Stromsteuer

CDU, CSU und SPD wollen alle zur Ver-
fügung stehenden Maßnahmen ergrei-
fen, um Scheinsitzverlegungen in Ge-
werbesteuer-Oasen wirksam zu begeg-
nen. Zudem soll der Gewerbesteuer-
Mindesthebesatz von 200 auf 280 % er-
höht werden.

Die Umsatzsteuer für Speisen in der 
Gastronomie soll zum 1.1.2026 dauer-
haft auf 7 % reduziert werden.

Für schnelle Entlastungen um mindes-
tens fünf Cent pro kWh sollen in einem 
ersten Schritt die Stromsteuer so 
schnell wie möglich auf das europäische 
Mindestmaß gesenkt und die Übertra-
gungsnetzentgelte reduziert werden.

Abbau von Steuerbürokratie

Die neue Bundesregierung will sich für 
eine Steuervereinfachung durch Typi-
sierungen und Pauschalierungen ein-
setzen. Dabei soll insbesondere eine 
Arbeitstagepauschale geprüft werden, 
in der Werbungskosten für Arbeitneh-
mer zusammengefasst werden können. 

Zudem soll die Besteuerung der Rent-
ner vereinfacht werden bzw. sollen sie 
von Erklärungspflichten so weit wie 
möglich entlastet werden.

Quelle | „Verantwortung für Deutschland“: 
Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und 
SPD; 21. Legislaturperiode

Für alle Steuerpflichtigen

Broschüre: Besteuerung 
von Alterseinkünften 
| Steuererklärung, Steuervergünsti-
gungen und Absetzbarkeit von Renten-
beiträgen: Antworten zu den wichtigs-
ten Fragen rund um die Besteuerung 
von Alterseinkünften gibt das Bundes-
finanzministerium in einer kompakten 
Broschüre (Stand: Januar 2025; abruf-
bar unter: www.iww.de/s12799). |

Für alle Steuerpflichtigen

Handwerkerleistungen: 
Nichtgewährung der 
Steuerermäßigung für 
Immobilie in der Schweiz 
europarechtswidrig?  
| Kann in Deutschland steuerpflichtigen 
Personen eine Steuerermäßigung für 
Handwerkerleistungen und haushalts-
nahe Dienstleistungen in der Schweiz 
gewährt werden? Das Finanzgericht Köln 
hält das für möglich und hat sich an den 
Europäischen Gerichtshof gewandt. |

 ◼ Sachverhalt

Ein Ehepaar mit deutscher und 
schweizerischer Staatsbürgerschaft 
wohnte in der Schweiz. Der Ehemann 
war als Arbeitnehmer in Deutschland 
tätig und unterhielt hierfür eine Woh-
nung in Deutschland. Für das gemein-
same Haus in der Schweiz beauftrag-
ten die Eheleute verschiedene Hand-
werks- und Gartenbauarbeiten i. S. 
des § 35a des Einkommensteuerge-
setzes (EStG) und begehrten eine Er-
mäßigung ihrer Einkommensteuer. 
Das Finanzamt lehnte dies jedoch ab, 
weil die Dienstleistungen in der 
Schweiz ausgeführt wurden (vgl. § 35a 
Abs. 4 S. 1 EStG). Hiergegen erhoben 
die Eheleute erfolgreich Klage. 

Das Finanzgericht Köln bezweifelt, ob es 
mit dem Freizügigkeitsabkommen ver-
einbar ist, dass die Steuerermäßigung 
nur für Dienstleistungen beansprucht 
werden kann, die in einem in der Euro-
päischen Union oder dem Europäischen 
Wirtschaftsraum liegenden Haushalt 
ausgeübt oder erbracht werden. Bis zur 
Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofs ist das Verfahren ausgesetzt.

Quelle | FG Köln, Beschluss vom 20.2.2025, Az. 
7 K 1204/22; PM vom 25.3.2025; Az. beim EuGH: 
C-223/25
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Für Unternehmer

PV-Anlagen: Lieferung von Mieterstrom als  
selbstständige umsatzsteuerpflichtige Hauptleistung

| Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass die Lieferung von Mieterstrom 
aus der eigenen Photovoltaikanlage (PV-Anlage) des Vermieters keine unselbst-
ständige Nebenleistung zur umsatzsteuerfreien Wohnraumvermietung, sondern 
eine selbstständige Hauptleistung darstellt. Dadurch ist ein Vorsteuerabzug aus 
den Anschaffungskosten der PV-Anlage möglich. |

 ◼ Sachverhalt

Der Steuerpflichtige vermietete 2018 
ein Mehrfamilienhaus umsatzsteuerfrei 
und lieferte seinen Mietern Strom, den 
er über die Betriebskosten abrechnete. 
Auf dem Mehrfamilienhaus installierte 
er eine PV-Anlage. Im Rahmen einer 
Förderung der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau hatte er sich verpflichtet, 50 % 
der Stromlieferungen innerhalb des 
Mietobjekts abzunehmen. Soweit der 
selbst produzierte Strom nicht aus-
reichte, gewährleistete er die Strom-
versorgung durch den Bezug und die 
Weiterlieferung externen Stroms. 

Nach Ansicht des Finanzamts teilte die 
Stromlieferung als Nebenleistung das 
Schicksal der Hauptleistung (steuerfreie 
Vermietung), sodass der Vorsteuerab-
zug aus der Anschaffung der Anlage 
insoweit ausgeschlossen sei. Nur be-
züglich der Stromeinspeisung von 50 % 
in das externe Stromnetz könne von 
steuerpflichtigen Leistungen ausge-
gangen werden, sodass der Vorsteuer-
abzug nur zu 50 % zu gewähren sei. 
Doch das sah das Finanzgericht Müns-
ter anders: Es gewährte 100 %.

Das Finanzgericht Münster unterschei-
det zwei Fallgruppen:

 • Hat der Mieter die Option, die Lie-
feranten und/oder die Nutzungs-
modalitäten auszuwählen, können 
die Leistungen als von der Vermie-
tung getrennt angesehen werden. 
Dies gilt vor allem, wenn der Mieter 

über den Umfang der erhaltenen 
Leistungen entscheiden kann. Und 
so verhielt es sich im Streitfall: Die 
Mieter konnten den Lieferanten 
und die Nutzungsmodalitäten des 
Stroms frei wählen.

 • Sofern die Vermietung aber mit 
den begleitenden Leistungen ob-
jektiv eine Gesamtheit bildet, kann 
davon ausgegangen werden, dass 
die Leistung mit der Vermietung 
eine einheitliche Leistung bildet. 

Auch der Bundesfinanzhof hat entschie-
den, dass es sich bei der Lieferung von 
Strom, der über eine PV-Anlage erzeugt 
und an die Mieter abgegeben wird, um 
eine selbstständige umsatzsteuerpflich-
tige Leistung handelt, die zum Vorsteu-
erabzug aus den Eingangsleistungen be-
rechtigt. Denn kraft Gesetzes kann der 
Mieter den Stromanbieter frei wählen.

MERKE | Die Frage des Vorsteuerab-
zugs hat durch § 12 Abs. 3 Umsatzsteu-
ergesetz (UStG) an Bedeutung verloren. 
Denn unter den dort genannten Voraus-
setzungen werden Betreiber von PV-
Anlagen bei der Anschaffung der Anlage 
nicht mehr mit Umsatzsteuer belastet. 
§ 12 Abs. 3 UStG ist am 1.1.2023 in Kraft 
getreten, wobei hier die Leistungser-
bringung, also regelmäßig die Abnahme 
der Anlage, entscheidend ist.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 18.2.2025, Az. 
15 K 128/21 U, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
247494; BFH-Urteil vom 17.7.2024, Az. XI R 8/21

Für alle Steuerpflichtigen

Säumniszuschläge bei Steuerrückständen: Spätestens 
seit März 2022 sind 12 % p. a. nicht zu beanstanden 
| Säumniszuschläge werden festgesetzt, wenn die Zahlung nicht pünktlich erfolgt. 
Nach § 240 der Abgabenordnung ist für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein 
Säumniszuschlag von 1 % des rückständigen Steuerbetrags zu entrichten, umge-
rechnet auf das Jahr also 12 %. Der Bundesfinanzhof (Beschluss vom 21.3.2025, Az. 
X B 21/25 [AdV]) hat nun entschieden, dass wegen des deutlichen und nachhaltigen 
Anstiegs der Marktzinsen, der seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Feb-
ruar 2022 zu verzeichnen ist, jedenfalls seit März 2022 keine ernstlichen Zweifel 
mehr an der Verfassungsmäßigkeit der Höhe der Zuschläge bestehen. |

Für Unternehmer

Verrechnungspreise: 
Transaktionsmatrix  
in Betriebsprüfungen 
vorzulegen
| Mit dem vierten Bürokratieentlas-
tungsgesetz wurden die Aufzeich-
nungspflichten für Verrechnungspreis-
zwecke in § 90 Abs. 3 und Abs. 4 der 
Abgabenordnung (AO) angepasst. Ein 
neuer Bestandteil ist die Transaktions-
matrix. Das Bundesfinanzministerium 
hat hierzu nun Stellung bezogen. |

Die Transaktionsmatrix ist eine tabella-
rische Übersicht, die relevante Infor-
mationen zu grenzüberschreitenden 
Geschäftsbeziehungen des Steuer-
pflichtigen mit nahestehenden Perso-
nen und Betriebsstätten enthält. 

Das Bundesfinanzministerium führt auf, 
was in der Transaktionsmatrix anzuge-
ben ist, u. a. die an den Geschäftsvorfäl-
len Beteiligten unter Kennzeichnung von 
Leistungsempfänger und Leistungser-
bringer. Zudem sind dem Schreiben als 
Anlage zwei Beispiele für eine Transak-
tionsmatrix angefügt. Abweichungen 
durch den Steuerpflichtigen sind nur un-
ter den im Schreiben genannten (zeitli-
chen) Voraussetzungen zulässig.

Die Vorgaben ab 2025

Bei einer Außenprüfung sind ab 2025 
(ohne gesondertes Verlangen) inner-
halb von 30 Tagen nach Bekanntgabe 
der Prüfungsanordnung vorzulegen: die 
Stammdokumentation bei Überschrei-
ten der Größenklassen, Aufzeichnungen 
über außergewöhnliche Geschäftsvor-
fälle und die Transaktionsmatrix.

Da eine Prüfungsanordnung, die in 2025 
ergeht, i. d. R. auch Prüfungszeiträume 
vor 2025 umfasst, muss eine Transakti-
onsmatrix in diesen Fällen auch für die 
Vorjahre erstellt werden. Die 30-Tage-
Frist gilt für ein im Jahr 2025 gestelltes 
Vorlageverlangen hinsichtlich der 
Transaktionsmatrix, auch wenn die Prü-
fungsanordnung vor 2025 ergangen ist.

MERKE | Werden keine ertragsteuer-
lichen Auslandssachverhalte geprüft, 
sind die o. g. Unterlagen nur auf geson-
dertes Verlangen vorzulegen.

Quelle | BMF-Schreiben vom 2.4.2025, Az. IV 
B 3 - S 0225/00019/004/009, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 247745
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

Keine Werbungskosten: Umzug wegen Einrichtung  
eines Arbeitszimmers ist nicht beruflich veranlasst
| Aufwendungen des Steuerpflichtigen für einen Umzug in eine andere Wohnung, 
um dort (erstmals) ein Arbeitszimmer einzurichten, sind nicht als Werbungskosten 
abzugsfähig. Dies gilt nach Ansicht des Bundesfinanzhofs auch, wenn der Steuer-
pflichtige – wie in Zeiten der Coronapandemie – zwangsweise zum Arbeiten im häus-
lichen Bereich angehalten ist oder durch die Arbeit im Homeoffice Berufs- und Fa-
milienleben zu vereinbaren sucht. |

 ◼ Sachverhalt

Eheleute lebten mit ihrer Tochter in ei-
ner 3-Zimmer-Wohnung und arbeite-
ten nur in Ausnahmefällen im Homeof-
fice. Ab März des Streitjahres 2020 
(zunächst bedingt durch die Corona-
pandemie) arbeiteten sie überwiegend 
im Homeoffice, dort im Wesentlichen 
im Wohn-/Esszimmer. Ab Mai 2020 zo-
gen sie in eine 5-Zimmer-Wohnung, in 
der sie zwei Zimmer als häusliches Ar-
beitszimmer einrichteten und nutzten. 

Den Aufwand für die Nutzung der Ar-
beitszimmer und die Kosten für den 
Umzug in die neue Wohnung machten 
die Eheleute als Werbungskosten gel-
tend. Das Finanzamt erkannte zwar die 
Aufwendungen für die Arbeitszimmer 
an, mangels beruflicher Veranlassung 
lehnte es den Abzug der Kosten für den 
Umzug jedoch ab.

Demgegenüber bejahte das Finanzge-
richt Hamburg den Werbungskosten-
abzug auch für die Umzugskosten. Der 
Umzug in die größere Wohnung sei be-
ruflich veranlasst gewesen, da er zu 
einer wesentlichen Erleichterung der 
Arbeitsbedingungen geführt habe. 
Dem folgte der Bundesfinanzhof aber 
(leider) nicht und bestätigte die ableh-
nende Entscheidung des Finanzamts.

Die Wohnung ist grundsätzlich dem pri-
vaten Lebensbereich zuzurechnen. Da-
her zählen die Kosten für einen Woh-
nungswechsel regelmäßig zu den nicht 
abziehbaren Kosten der Lebensfüh-
rung. Etwas anderes gilt nur, wenn die 

berufliche Tätigkeit den entscheidenden 
Grund für den Wohnungswechsel dar-
gestellt hat und private Umstände allen-
falls eine ganz untergeordnete Rolle ge-
spielt haben. Dies ist aber nur aufgrund 
außerhalb der Wohnung liegender Um-
stände zu bejahen, etwa wenn der Um-
zug Folge eines Arbeitsplatzwechsels 
gewesen ist oder sich die für die tägli-
chen Fahrten zur Arbeitsstätte benötig-
te Zeit durch den Umzug um mindestens 
eine Stunde täglich vermindert hat.

Die Möglichkeit, in der neuen Wohnung 
(erstmals) ein Arbeitszimmer einzu-
richten, genügt nicht zur Begründung 
einer beruflichen Veranlassung des 
Umzugs. Es fehlt insoweit an einem ob-
jektiven Kriterium, das nicht auch 
durch die private Wohnsituation jeden-
falls mitveranlasst ist. 

MERKE | Die Entscheidung, in der 
neuen, größeren Wohnung (erstmals) 
ein Zimmer als Arbeitszimmer zu nut-
zen oder die Berufstätigkeit im privaten 
Lebensbereich (weiterhin) in einer „Ar-
beitsecke“ auszuüben, beruht auch in 
Zeiten einer gewandelten Arbeitswelt 
nicht auf nahezu ausschließlich objek-
tiven beruflichen Kriterien. Dies gilt 
auch, wenn der Steuerpflichtige über 
keinen anderen (außerhäuslichen) Ar-
beitsplatz verfügt oder durch die Arbeit 
im Homeoffice versucht, das Berufs- 
und Familienleben zu vereinbaren.

Quelle | BFH-Urteil vom 5.2.2025, Az. VI R 
3/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 247666; 
BFH, PM Nr. 24/25 vom 17.4.2025

Für Arbeitnehmer

Preisgeld für wissenschaftliche Publikationen  

| Ein mit einem Preisgeld dotierter Wissenschaftspreis kann nur Arbeitslohn dar-
stellen, wenn er dem Arbeitnehmer für Leistungen verliehen wird, die er gegenüber 
seinem Dienstherrn erbracht hat. Das hat der Bundesfinanzhof (21.11.2024, Az. VI R 
12/22) im Fall eines Professors entschieden. Dieser hatte die Habilitationsschriften 
überwiegend vor der Berufung in das Professorendienstverhältnis verfasst. Der preis-
bewehrten Habilitation lag zwar eine wissenschaftliche Forschungsleistung zugrunde. 
Diese gründete aber nicht auf der Forschungstätigkeit als Hochschullehrer. Wissen-
schaftspreis und Preisgeld stellten sich daher nicht als „Frucht“ dieser Tätigkeit dar.  |

Für alle Steuerpflichtigen

Verfassungsgemäß: 
Geschlechtsspezifische 
Sterbetafeln bei der 
Bewertung für Zwecke 
der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer
| Der Bundesfinanzhof hat entschie-
den: Die Verwendung von geschlechts-
spezifischen Sterbetafeln bei der Be-
wertung lebenslänglicher Nutzungen 
und Leistungen für Zwecke der Erb-
schaft- und Schenkungsteuer verstößt 
nicht gegen das verfassungsrechtliche 
Diskriminierungsverbot. |

Die Heranziehung geschlechterdiffe-
renzierender Sterbetafeln dient dem 
Ziel, die Kapitalwerte lebenslänglicher 
Nutzungen und Leistungen mit zutref-
fenden Werten zu erfassen und eine 
Besteuerung nach der tatsächlichen 
Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. 

Da die statistische Lebenserwartung 
von Männern und Frauen unterschied-
lich hoch ist, ermöglichen die ge-
schlechtsspezifisch unterschiedlichen 
Vervielfältiger genauere und realitäts-
gerechtere Bewertungsergebnisse als 
geschlechtsneutrale Vervielfältiger. 

Beachten Sie | Die Anwendung der ge-
schlechtsspezifischen Sterbetafeln 
kann sich für den Steuerpflichtigen je 
nach Fallkonstellation günstiger oder 
ungünstiger auswirken und führt nicht 
per se zu einer Benachteiligung auf-
grund des eigenen Geschlechts.

MERKE | Der Bundesfinanzhof musste 
nicht entscheiden, welche Auswirkun-
gen sich aus dem am 1.11.2024 in Kraft 
getretenen Gesetz über die Selbstbe-
stimmung in Bezug auf den Ge-
schlechtseintrag für die Bewertung le-
benslänglicher Nutzungen und Leis-
tungen ergeben.

Quelle | BFH-Urteile vom 20.11.2024, Az. II R 
38/22, Az. II R 41/22, Az. II R 42/22; BFH, PM Nr. 
23/25 vom 10.4.2025
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 August 2025

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
USt, LSt = 11.8.2025
GewSt, GrundSt = 15.8.2025 (18.8.2025*)

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
USt, LSt = 14.8.2025
GewSt, GrundSt = 18.8.2025 (21.8.2025*)

*  Gilt für Bundesländer, in denen der 15.8.2025  
 (Mariä Himmelfahrt) ein Feiertag ist.

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 8/2025 = 27.8.2025

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

5/24 10/24 1/25 5/25
+ 2,4 % + 2,0 % + 2,3 % + 2,1 %

Für alle Steuerpflichtigen

Gesetzentwurf der Bundesregierung für  
ein steuerliches Investitionssofortprogramm

| Die Bundesregierung möchte mit gezielten Investitionsanreizen neues Wachstum 
schaffen. Um dies zu erreichen, hat das Bundeskabinett Anfang Juni 2025 einen  
„Gesetzentwurf für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des 
Wirtschaftsstandorts Deutschland” beschlossen. Dem Vernehmen nach soll das 
Gesetzgebungsverfahren noch vor der parlamentarischen Sommerpause abge-
schlossen werden, wozu jedoch die Zustimmung des Bundesrats erforderlich ist. |

Der Gesetzentwurf enthält insbesondere 
diese Maßnahmen:

Wiedereinführung und Aufstockung 
der degressiven Abschreibung

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens (z. B. Maschinen), die 
nach dem 30.6.2025 und vor dem 
1.1.2028 angeschafft oder hergestellt 
worden sind, soll der Steuerpflichtige 
statt der linearen eine degressive Ab-
schreibung wählen können. Der anzu-
wendende %-Satz darf höchstens das 
Dreifache des bei der linearen Abschrei-
bung in Betracht kommenden %-Satzes 
betragen und 30 % nicht übersteigen.

Beachten Sie | Die degressive Ab-
schreibung für bewegliche Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens wurde zur 

Unterstützung der Wirtschaft während 
der Corona-Pandemie zeitlich befristet 
eingeführt und zuletzt mit dem Wachs-
tumschancengesetz für Wirtschaftsgü-
ter, die nach dem 31.3.2024 und vor 
dem 1.1.2025 angeschafft oder herge-
stellt worden sind, wieder ermöglicht. 
Der Abschreibungssatz wurde hier auf 
20 % (höchstens das Zweifache der li-
nearen Abschreibung) festgelegt.

Neue arithmetisch-degressive  
Abschreibung für Elektrofahrzeuge

Für neu angeschaffte, rein elektrisch 
betriebene Fahrzeuge ist die Einfüh-
rung einer arithmetisch-degressiven 
Abschreibung mit fallenden Staffelsät-
zen geplant. Im Jahr der Anschaffung 
sollen 75 % der Anschaffungskosten ab-
geschrieben werden können. Und da-

nach: Im ersten darauffolgenden Jahr 
10 %, im zweiten und dritten darauffol-
genden Jahr jeweils 5 %, im vierten dar-
auffolgenden Jahr 3 % und im fünften 
darauffolgenden Jahr 2 %. 
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Für alle Steuerpflichtigen

Gesetzliche Altersrenten 
steigen zum 1.7.2025  
um 3,74 %

| Die gesetzlichen Altersrenten werden 
im Rahmen der jährlichen Rentenan-
passung zum 1.7.2025 um 3,74 % stei-
gen. Der Bundesrat hat einer entspre-
chenden Verordnung zugestimmt. |

Steuerliche Folgen

Die Rentenanpassung kann dazu führen, 
dass Rentner erstmals in die Steuer-
pflicht „rutschen“ und eine Steuererklä-
rung abgeben müssen. Eine Steuer-
pflicht tritt aber nur ein, wenn der steu-
erpflichtige Teil der Jahresbruttorente 
– zuzüglich weiterer Einkünfte (z. B. aus 
einer Vermietung) und unter Berück-
sichtigung etwaiger Freibeträge und 
sonstiger Abzugsbeträge – den steuer-
lichen Grundfreibetrag übersteigt. Für 
das Jahr 2024 beträgt der Grundfreibe-
trag 11.784 EUR pro Jahr, für 2025 sind 
es 12.096 EUR. Bei einer steuerlichen 
Zusammenveranlagung von Eheleuten 
gelten die doppelten Werte.

Neben dem Grundfreibetrag spielt der 
Rentenfreibetrag eine wichtige Rolle: 
Das ist der Teil der Rente, der nicht ver-
steuert wird. Entscheidend für den Ren-
tenfreibetrag ist das Jahr des Renten-
beginns. Der Rentenfreibetrag ist ein 
fester Betrag, der in den Folgejahren für 
den Rentner unverändert bleibt. Die 
jährlichen Rentenerhöhungen, die im 
Laufe der Rente folgen, müssen in voller 
Höhe versteuert werden. 

Beachten Sie | Der steuerpflichtige 
Teil der Rente aus einer Basisversor-
gung beträgt bei einem Rentenbeginn 
im Jahr 2005 oder früher 50 %. Der Be-
steuerungsanteil wird für jeden neuen 
Rentnerjahrgang sukzessive erhöht. 
Wer z. B. 2023 in Rente gegangen ist, 
dem steht nur noch ein Rentenfreibe-
trag von 17,5  % zu. Das bedeutet: 
17,5 % der Rente bleiben steuerfrei und 
82,5 % der Rente unterliegen der Be-
steuerung. Da der Besteuerungsanteil 
für jeden neuen Renteneintrittsjahr-
gang ab 2023 um einen halben Prozent-
punkt erhöht wird, gelten 100 % Be-
steuerungsanteil dann erstmals für 
2058 (= Jahr des Rentenbeginns). 

Quelle | Rentenwertbestimmungsverordnung 
2025, BR-Drs. 190/25

Die Regelung soll ausschließlich neu 
angeschaffte, rein elektrisch betriebene 
Fahrzeuge betreffen – und zwar unab-
hängig von der Fahrzeugklasse und da-
mit neben Personenkraftwagen insbe-
sondere auch Elektronutzfahrzeuge, 
Lastkraftwagen und Busse. 

MERKE | Die Begünstigung soll für 
Fahrzeuge gelten, die nach dem 
30.6.2025 und vor dem 1.1.2028 ange-
schafft worden sind.

Beachten Sie | Eine Kumulierung mit 
Sonderabschreibungen soll nicht zu-
lässig sein.

Firmenwagen: Bruttolisten-
neupreis bei Elektrofahrzeugen

Wird ein reines Elektrofahrzeug ge-
nutzt und übersteigt der Bruttolisten-
neupreis einen bestimmten Höchstbe-
trag nicht, ist der Bruttolistenneupreis 
als Bemessungsgrundlage für die Be-
steuerung der privaten Nutzung nur zu 
einem Viertel anzusetzen. Das schmä-
lert erheblich die Besteuerung und die 
Sozialabgaben.

Beachten Sie | Für nach dem 30.6.2025 
angeschaffte Kraftfahrzeuge ohne Koh-
lendioxidemission je gefahrenen Kilo-
meter soll die Bruttolistenpreisgrenze 
von 70.000 EUR auf 100.000 EUR erhöht 
werden. 

Körperschaftsteuersatz

Die Unternehmensteuerbelastung von 
Körperschaften beträgt rund 30 % (15 % 
Körperschaftsteuer + 0,825 % Solidari-
tätszuschlag + 14 % Gewerbesteuer un-
ter Berücksichtigung eines durch-
schnittlichen Gewerbesteuer-Hebesat-
zes von 400 %).

Nunmehr soll die Körperschaftsteuer 
in fünf Schritten um jeweils einen Pro-

zentpunkt gesenkt werden, beginnend 
ab dem 1.1.2028 (demzufolge sollen 
dann 10 % ab dem Veranlagungszeit-
raum 2032 gelten). 

Thesaurierungsbegünstigung

Durch die Gewinnthesaurierung des  
§ 34a Einkommensteuergesetz (EStG) 
können auf Antrag nicht entnommene 
Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft, 
Gewerbebetrieb oder selbstständiger 
Arbeit mit einem Steuersatz von nur 
28,25 % (unter Ausblendung von Soli und 
Kirchensteuer) versteuert werden. Be-
dingung ist u. a., dass der Gewinn durch 
Betriebsvermögensvergleich (Bilanzie-
rung) ermittelt wird.

Die Kehrseite: Wird der Gewinn in spä-
teren Jahren doch entnommen, erfolgt 
eine Nachversteuerung mit 25 %.

Korrespondierend zur Körperschaft-
steuer-Tarifsenkung soll auch der The-
saurierungssteuersatz von derzeit 
28,25 % in drei Stufen auf 27 % (Veran-
lagungszeitraum 2028 und 2029), 26 % 
(2030 und 2031) und 25 % (ab 2032) re-
duziert werden.

Ausweitung der Forschungszulage

Um Investitionen in Forschung zu för-
dern, soll die Forschungszulage ausge-
baut werden: Von 2026 bis 2030 soll die 
Obergrenze zur Bemessung der steuer-
lichen Forschungszulage von zehn auf 
zwölf Millionen EUR steigen. 

Außerdem ist geplant, förderfähige An-
wendungen auszuweiten. Pauschale 
Abschläge sollen Verfahren einfacher 
und bürokratieärmer machen.

Quelle | Gesetz für ein steuerliches Investiti-
onssofortprogramm zur Stärkung des Wirt-
schaftsstandorts Deutschland, Regierungs-
entwurf vom 4.6.2025; Die Bundesregierung 
vom 4.6.2025 „Wachstumsbooster zur Stär-
kung des Standorts Deutschland“

Für alle Steuerpflichtigen

Broschüre: Informationen für Existenzgründer
| Die Steuerverwaltung Hamburg hat die Broschüre „Steuerliche Informationen 
für Existenzgründerinnen und Existenzgründer“ überarbeitet (Stand bei Veröffent-
lichung: 4/2025). |

Auf 38 Seiten erhalten Interessierte u. a. 
Informationen zur Rechtsformwahl und 
einen Überblick über Steuerarten und 
Steuererklärungen. Auch die Umsatz-

steuer und die Ordnungsmäßigkeit der 
Kassenführung werden thematisiert. 
Die Broschüre kann unter www.iww.de/
s12996 heruntergeladen werden.
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Für Vermieter

Nur anteiliger Schuldzinsenabzug nach anteiliger 
Immobilienschenkung ohne Darlehensübertragung

| Das Finanzgericht Niedersachsen hatte 2023 entschieden: Überträgt der Steuer-
pflichtige schenkweise einen Miteigentumsanteil an einem Vermietungsobjekt, 
ohne auch die Finanzierungsdarlehen anteilig zu übertragen, kann er die Schuld-
zinsen nur noch anteilig entsprechend seinem verbliebenen Miteigentumsanteil ab-
ziehen. Leider hat der Bundesfinanzhof diese Sichtweise nun bestätigt, sodass die 
auf den übertragenen Miteigentumsanteil entfallenden Schuldzinsen nicht als (Son-
der-)Werbungskosten zu berücksichtigen sind. |

 ◼ Sachverhalt

Der Alleineigentümer (Vater) einer ver-
mieteten Immobilie hatte einen ideel-
len 2/5-Miteigentumsanteil im Wege 
der vorweggenommenen Erbfolge un-
entgeltlich auf seinen Sohn übertragen. 
Die Grundschuld wurde von dem Sohn 
entsprechend seinem Miteigentums-
anteil zur dinglichen Haftung über-
nommen. Zu einer schuldrechtlichen 
Schuldübernahme bzw. einem Schuld-
beitritt zur Darlehensschuld gegen-
über der Bank kam es jedoch nicht.

In der Feststellungserklärung für die 
Grundstücksgemeinschaft bzw. die 
Vermietungs-GbR wurden Darlehens-
zinsen in voller Höhe geltend gemacht. 
Diese berücksichtigte das Finanzamt 
allerdings nur zu 3/5 (= Anteil des Va-
ters). Die hiergegen gerichtete Klage 
blieb ebenso erfolglos wie die Revision. 

Durch die unentgeltliche Übertragung 
des Miteigentumsanteils wurde inso-
weit der (objektive) wirtschaftliche Zu-
sammenhang der zur Finanzierung der 

Anschaffung der Immobilie aufgenom-
menen Darlehen zur bisherigen Ein-
künfteerzielungstätigkeit gelöst. Die 
Darlehen dienten fortan der Finanzie-
rung der Schenkung. 

Beachten Sie | Das Finanzgericht Nie-
dersachsen hatte die Revision im Hin-
blick auf folgende Frage zugelassen: Ist 
es gerechtfertigt, den Sachverhalt bei 
einer vermögensverwaltenden GbR 
(wie im Streitfall) anders zu behandeln 
als bei den Einkünften aus Gewerbebe-
trieb? Und das hat der Bundesfinanzhof 
eindeutig mit „ja“ beantwortet. 

Die Begründung: Das Einkommensteu-
errecht wird vom Dualismus der Ein-
kunftsarten (Gewinn- und Überschuss-
einkünfte) bestimmt. Die unterschied-
liche Erfassung von Wertsteigerungen 
bzw. -minderungen im Betriebs- und 
Privatvermögen ist mit dem Gleich-
heitssatz vereinbar.

Quelle | BFH-Urteile vom 3.12.2024, Az. IX R 
2/24 und Az. IX R 3/24

Für alle Steuerpflichtigen

Steuerveranlagung: Nordrhein-Westfalen setzt  
auf Künstliche Intelligenz

| Ab Mai 2025 wird in vier Pilotfinanzämtern (Brühl, Bielefeld-Außenstadt, Hamm 
und Lübbecke) des Landes Nordrhein-Westfalen erstmals ein KI-Modul zur Unter-
stützung der Steuerveranlagung eingesetzt. Das Ziel: Steuererklärungen sollen 
effizienter, schneller und treffsicherer bearbeitet werden. |

Das neue KI-Modul ergänzt das be-
währte Risikomanagementsystem der 
Finanzverwaltung. Es erkennt Muster 
in den Steuerdaten und kann gut nach-
vollziehbare Fälle mit geringem Prüf-
bedarf gezielt identifizieren. Diese wer-
den automatisiert verarbeitet – und da-
mit schneller abgeschlossen.

Gestartet wird mit Arbeitnehmerfällen 
(also Steuererklärungen mit Einkünften 
aus nichtselbstständiger Arbeit, Kapital-

erträgen, Vorsorgeaufwendungen, Son-
derausgaben, haushaltsnahen Dienst-
leistungen und ähnlichen Bereichen). 
Die Ausweitung auf weitere Fallkonstel-
lationen ist bereits in Planung.

Beachten Sie | Nordrhein-Westfalen 
übernimmt die Vorreiterrolle. Nach er-
folgreichem Testlauf ist die landesweite 
Einführung geplant.

Quelle | FinMin NRW, Mitteilung vom 22.4.2025

Für GmbH-Gesellschafter

Verdeckte Gewinnaus-
schüttung: Vermietung 
einer Wohnung  
an den Gesellschafter

| Ein ordentlicher und gewissenhafter 
Geschäftsleiter einer Kapitalgesell-
schaft wird nur bereit sein, die laufenden 
Aufwendungen für den Ankauf, den Aus-
bau und die Unterhaltung einer Eigen-
tumswohnung zu (privaten) Wohnzwe-
cken (also im privaten Interesse) eines 
Gesellschafters zu tragen, wenn der Ge-
sellschaft diese Aufwendungen in voller 
Höhe erstattet werden und sie zudem 
einen angemessenen Gewinnaufschlag 
erhält. Vor diesem Hintergrund hat es 
das Finanzgericht Niedersachsen im 
Streitfall als rechtmäßig beurteilt, dass 
das Finanzamt eine verdeckte Gewinn-
ausschüttung (vGA) angesetzt hat. |

Hintergrund: Bei einer vGA handelt es 
sich – vereinfacht – um Vermögensvor-
teile, die dem Gesellschafter einer Ka-
pitalgesellschaft außerhalb der gesell-
schaftsrechtlichen Gewinnverteilung 
gewährt werden. Eine vGA darf den Ge-
winn der Gesellschaft nicht mindern.

Im Anschluss an ein Urteil des Bundes-
finanzhofs aus 2016 führte das Finanz-
gericht weiter aus: Eine Vermietung zu 
marktüblichen, aber nicht kostende-
ckenden Bedingungen würde ein gewis-
senhafter Geschäftsführer (ausnahms-
weise) in Betracht ziehen, wenn er be-
zogen auf den jeweils zu beurteilenden 
Veranlagungszeitraum bereits von der 
Erzielbarkeit einer angemessenen Ren-
dite ausgehen kann.

Beachten Sie | Die danach für den 
Fremdvergleich maßgebliche Kosten-
miete ist auch dann als Maßstab heran-
zuziehen, wenn der Gegenstand des 
Unternehmens der Kapitalgesellschaft 
auch neben der an die Gesellschafterin 
vermieteten Wohnung in der Vermie-
tung von Immobilien besteht.

PRAXISTIPP | Gegen das Urteil ist 
die Revision anhängig. Gleichwohl 
sollte in vergleichbaren Fällen eine 
vGA bedacht werden. Es empfiehlt 
sich, Mietverträge zu prüfen und ggf. 
anzupassen.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
15.8.2024, Az. 10 K 255/21, Rev. BFH Az. I R 
21/24, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 248295
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Unternehmer

Umsatzsteuerliche Differenzbesteuerung:  
Bei Zweifeln Nachforschungen anstellen
| Second-Hand-Läden, Online-Shops (z. B. für Kleidung) und vor allem Gebraucht-
wagenhändler beanspruchen oft die Differenzbesteuerung (eine Sonderregelung 
zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer). Hierzu hat der 
Bundesfinanzhof kürzlich entschieden, dass es zulasten des Unternehmers gehen 
kann, wenn nicht feststeht, ob die Anwendungsvoraussetzungen erfüllt sind. |

Voraussetzungen

Für Lieferungen von beweglichen kör-
perlichen Gegenständen darf der Um-
satz nach dem Betrag bemessen wer-
den, um den der Verkaufspreis den Ein-
kaufspreis für den Gegenstand über-
steigt (Besteuerung der Marge). Voraus-
setzung ist nach § 25a Abs. 1 des Um-
satzsteuergesetzes, dass die Gegen-
stände, die keine Edelsteine oder Edel-
metalle sind, an einen Wiederverkäufer 
im Gemeinschaftsgebiet geliefert wur-
den. Als Wiederverkäufer gilt, wer ge-
werbsmäßig mit beweglichen körper-
lichen Gegenständen handelt. 

Ferner ist es erforderlich, dass für die 
Lieferung des Gegenstands an den Wie-
derverkäufer Umsatzsteuer nicht ge-
schuldet oder die Differenzbesteuerung 
vorgenommen wurde. Das heißt: Der 
Händler muss den (weiter-)verkauften 
Gegenstand insbesondere von einer Pri-
vatperson, einem Kleinunternehmer 
oder von einem Unternehmer aus des-
sen Privatvermögen erworben haben.

Sachverhalt und Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof musste aktuell 
klären, wer die Beweislast dafür trägt, 
dass die Voraussetzungen für die Diffe-
renzbesteuerung erfüllt sind.  

Der Steuerpflichtige hatte unter Ver-
wendung üblicher Musterkaufverträge, 
die typischerweise bei privaten Kfz-Ver-
käufen genutzt werden, Kfz von angeb-

lichen Privatverkäufern erworben. Dar-
aus konnte aber nicht mit Sicherheit ge-
folgert werden, dass die Verkäufer tat-
sächlich Privatpersonen waren, vor al-
lem weil der jeweilige Verkäufer nicht 
mit dem letzten Halter des Kfz identisch 
war. Das gilt auch für die Fälle, in denen 
der Händler unzutreffende bzw. unvoll-
ständige Fahrgestellnummern aufge-
zeichnet hat. So bestand die Möglichkeit, 
dass ein vorheriger Zwischenverkauf 
des Kfz von einer Privatperson an einen 
Händler stattgefunden hatte.

Der Händler konnte nicht ohne Weite-
res auf die Behauptung der jeweiligen 
Verkäufer vertrauen, dass diese als Pri-
vatverkäufer handeln. Ein verständiger 
Wirtschaftsteilnehmer hätte sich zu-
mindest die Verkaufsvollmacht vorle-
gen lassen müssen. Wird sie nicht vor-
gelegt, liegt die Vermutung nahe, dass 
es sich bei dem Verkäufer um einen 
„verkappten“ Händler handelt, der seine 
Händlereigenschaft zum Zweck einer 
Steuerhinterziehung verschleiert.

MERKE | Es war nicht erkennbar, dass 
der Steuerpflichtige in gutem Glauben 
gehandelt hat. Es geht zu seinen Las-
ten, wenn die Voraussetzungen der Dif-
ferenzbesteuerung unerwiesen geblie-
ben sind und er nicht alle zumutbaren 
Maßnahmen ergriffen hat, um Unregel-
mäßigkeiten in Bezug auf seinen jewei-
ligen Geschäftspartner nachzugehen.

Quelle | BFH, Beschluss vom 11.12.2024, Az. 
XI R 15/21, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 246660

Für alle Steuerpflichtigen

Baudenkmal: Erbe kann Begünstigung nicht fortführen
| Für zu eigenen Wohnzwecken genutzte Baudenkmale und in Sanierungsgebieten 
und städtebaulichen Entwicklungsbereichen belegene Gebäude können unter be-
stimmten Voraussetzungen Abzugsbeträge nach § 10f des Einkommensteuergeset-
zes über zehn Jahre wie Sonderausgaben geltend gemacht werden. Verstirbt nun der 
Steuerpflichtige vor Ablauf des zehnjährigen Abzugszeitraums, kann der Erbe die Ab-
zugsbeträge des Erblassers nicht fortsetzen. Das gilt auch, wenn der Erbe das Ge-
bäude zu eigenen Wohnzwecken nutzt. Gegen dieses Urteil des Finanzgerichts Sach-
sen-Anhalt (24.7.2024, Az. 1 K 903/21) ist die Revision (BFH Az. X R 23/24) anhängig. |

Für Unternehmer

Bundesfinanzhof  
zur Schätzungsbefugnis  
bei Mängeln in der  
Kassenführung gefragt

| Zahlreiche Betriebsprüfungen zei-
gen, dass die Kassenführung oft bean-
standet wird. Das Problem dabei: Ist die 
Kassenführung nicht ordnungsmäßig, 
drohen erhebliche Hinzuschätzungen. 
So war es auch in einem Fall, der vom 
Finanzgericht Schleswig-Holstein zu 
entscheiden war. |

Im Streitfall hatte bei einem bargeldin-
tensiven Imbiss mit Sitzgelegenheiten 
eine Betriebsprüfung stattgefunden. 
Der Betreiberin, die ihren Gewinn durch 
Einnahmen-Überschussrechnung er-
mittelte, wurden dabei zahlreiche Män-
gel in der Kassenführung vorgeworfen. 
Die hiergegen gerichtete Klage vor dem 
Finanzgericht Schleswig-Holstein blieb 
erfolglos. 

Beachten Sie | Allerdings ist inzwi-
schen die Revision anhängig, in der ins-
besondere diese interessanten Fragen 
zu klären sind:

 • Ist bei bestehenden Zweifeln im 
Hinblick auf den Programmierzu-
stand und das Vorhandensein von 
Manipulationsspuren an der Regis-
trierkasse vom Finanzgericht ein 
Sachverständigengutachten einzu-
holen?

 • Rechtfertigen fehlende Program-
mierprotokolle für die verwendete 
Kasse eine Schätzung dem Grunde 
nach?

 • Ergibt sich aus einer angeblichen 
Abweichung von der Richtsatz-
sammlung eine Schätzungsbefug-
nis?

Quelle | FG Schleswig-Holstein, Urteil vom 
28.8.2023, Az. 3 K 25/22, Rev. BFH Az. X R 27/24, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 248296
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Für Unternehmer

Betriebsprüfung: Neue Sanktionsmöglichkeiten  
bei unzureichender Mitwirkung

| Es gibt steuerliche Betriebsprüfungen, die sind bereits nach kurzer Zeit abge-
schlossen. Andere Prüfungen hingegen ziehen sich über Monate oder sogar über 
Jahre hin. Um die Betriebsprüfung zu beschleunigen, wurden nun mehrere ge-
setzliche Änderungen vorgenommen. |

Qualifiziertes Mitwirkungs verlangen

Verzögerungen bei einer Betriebsprü-
fung können mitunter auf eine unzurei-
chende Mitwirkung des Steuerpflichti-
gen zurückzuführen sein. Um dem ent-
gegenzuwirken, sieht der neue § 200a 
Abs.  1 der Abgabenordnung (AO) das 
qualifizierte Mitwirkungsverlangen vor, 
das sich auf die Mitwirkungspflichten 
nach § 200 AO stützt. 

Beachten Sie | Danach hat der Steuer-
pflichtige u. a. Auskünfte zu erteilen, 
Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspa-
piere und andere Urkunden zur Einsicht 
und Prüfung vorzulegen und die zum 
Verständnis der Aufzeichnungen erfor-
derlichen Erläuterungen zu geben.

Das (neue) qualifizierte Mitwirkungs-
verlangen stellt eine Ermessensent-
scheidung des Prüfers dar, die frühes-

tens nach Ablauf von sechs Monaten 
seit Bekanntgabe der Prüfungsanord-
nung ergehen darf. Entscheidet sich 
der Prüfer für ein solches Mitwirkungs-
verlangen, ist es schriftlich oder elek-
tronisch (versehen mit einer Rechtsbe-
helfsbelehrung) zu erteilen. 

Beachten Sie | Der Steuerpflichtige 
muss in diesem Fall schnell handeln. 
Denn das Mitwirkungsverlangen ist in-
nerhalb einer Frist von einem Monat 
nach Bekanntgabe zu erfüllen. Nur in 
begründeten Einzelfällen kann die Frist 
verlängert werden.

Mitwirkungs-
verzögerungsgeld

Problematisch wird das qualifizierte 
Mitwirkungsverlangen für den Steuer-
pflichtigen, wenn es nicht oder nicht 
hinreichend innerhalb der Frist erfüllt 

wird. Denn in diesen Fällen wird das neu 
eingeführte Mitwirkungsverzögerungs-
geld festgesetzt (§ 200a Abs. 2 AO). Aus-
nahme: Die Mitwirkungsverzögerung 
erscheint entschuldbar, beispielsweise 
bei einer stark beeinträchtigenden Er-
krankung. 

Daten für den Monat  
September 2025

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.9.2025
• ESt, KSt = 10.9.2025

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 15.9.2025
• ESt, KSt = 15.9.2025

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 9/2025 = 26.9.2025

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

6/24 11/24 2/25 6/25
+ 2,2 % + 2,2 % + 2,3 % + 2,0 %



– 2 – Im August 2025

Das Mitwirkungsverzögerungsgeld be-
trägt für jeden vollen Tag der Mitwir-
kungsverzögerung (also für jeden vollen 
Tag nach Verstreichen der im Mitwir-
kungsverlangen gesetzten Frist) 75 EUR. 
Gerechnet werden die Tage bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem das Mitwirkungsver-
langen erfüllt wird – spätestens bis zum 
Tag der Schlussbesprechung. Denn 
nach der Schlussbesprechung gibt es 
keinen Bedarf mehr, eine Mitwirkung si-
cherzustellen. 

Beachten Sie | Allerdings dürfen maxi-
mal 150 Tage zugrunde gelegt werden, 
sodass das Mitwirkungsverzögerungs-
geld maximal 11.250 EUR betragen 
kann (150 Tage × 75 EUR).

Zuschlag zum  
Mitwirkungsverzögerungsgeld

Nicht immer bleibt es bei dem Mitwir-
kungsverzögerungsgeld. Denn es steht 
im Ermessen des Prüfers, nach § 200a 
Abs. 3 AO zusätzlich einen Zuschlag zum 
Mitwirkungsverzögerungsgeld festzu-
setzen. Voraussetzung ist, dass

 • gegen den Steuerpflichtigen in den 
letzten fünf Jahren ein Mitwir-
kungsverzögerungsgeld festge-
setzt wurde und zu befürchten ist, 
dass dieser seinen Mitwirkungs-
pflichten ohne einen Zuschlag 
nicht nachkommt oder

 • wegen der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit des Steuerpflichti-
gen zu befürchten ist, dass dieser 
seinen Mitwirkungspflichten ohne 
einen Zuschlag nicht nachkommt. 
Davon ist auszugehen, wenn die 
Umsatzerlöse in einem der von der 
Prüfung umfassten Jahre mindes-
tens 12 Mio. EUR betragen oder 
sich die konsolidierten Umsatzer-
löse bei Konzernen auf mindestens 
120 Mio. EUR belaufen.

Entscheidet sich der Prüfer für den Zu-
schlag, steht auch die Höhe in seinem 
Ermessen. Dabei darf der Zuschlag 
höchstens 25.000 EUR für jeden vollen 
Tag der Mitwirkungsverzögerung betra-
gen – ebenfalls für maximal 150 Tage 
(maximal somit 3,75 Mio. EUR).

Teilabschlussbescheid  
und Inkrafttreten

Um die Betriebsprüfungen zu beschleu-
nigen, wurde auch der neue Teilab-
schlussbescheid eingeführt. Denn oft 
scheitert der zeitnahe Abschluss an ei-
nem einzelnen Sachverhalt, der nur 
durch intensiven Arbeitseinsatz aufge-
klärt werden kann. Das Problem: So 
entsteht keine Rechtssicherheit bezüg-
lich weiterer geprüfter Sachverhalte.

Durch den neuen § 202 Abs. 3 AO hat 
der Prüfer die Möglichkeit, bereits vor 
Abschluss der Prüfung einen Teilprü-
fungsbericht zu übermitteln und im An-
schluss einen Teilabschlussbescheid 
zu erlassen. Hierdurch lassen sich ein-
zelne im Rahmen einer Außenprüfung 
ermittelte und abgrenzbare Feststel-
lungen vor dem abschließenden Prü-
fungsbericht gesondert feststellen.

Beachten Sie | Kann der Steuerpflich-
tige ein erhebliches Interesse an einem 
Teilabschlussbescheid glaubhaft ma-
chen, soll dieser auf Antrag ergehen. 

MERKE | Die Neuerungen gelten erst 
für Steuern und Steuervergütungen, 
die nach dem 31.12.2024 entstehen. 
Sie sind aber auch für Steuern und 
Steuervergütungen anzuwenden, die 
vor dem 1.1.2025 entstehen, wenn für 
diese Steuern und Steuervergütungen 
nach dem 31.12.2024 eine Prüfungsan-
ordnung bekannt gegeben wurde.

Quelle | Gesetz zur Umsetzung der DAC 7- 
Richtlinie, BGBl I 2022, S. 2730

Für Kapitalanleger

Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz:  
Finale Staatenaustauschliste für 2025 liegt vor
| Nach den Vorgaben des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes werden In-
formationen über Finanzkonten in Steuersachen zwischen dem Bundeszentralamt 
für Steuern und der zuständigen Behörde des jeweils anderen Staates automatisch 
ausgetauscht. Das Bundesfinanzministerium hat nun mit Schreiben vom 3.6.2025 
(Az. IV D 3 - S 1315/00304/070/025) die Staatenaustauschliste 2025 bekannt gegeben. 
Enthalten sind die Staaten, mit denen der automatische Datenaustausch zum 
30.9.2025 erfolgt. Weitere Informationen zum Informationsaustausch erhalten Sie u. a. 
auf der Webseite des Bundeszentralamts für Steuern (unter www.iww.de/s2991). |

Für alle Steuerpflichtigen

Steuerliches Investitions-
programm bereits  
„in trockenen Tüchern“

| Der Bundesrat hat dem „Gesetz für 
ein steuerliches Investitionssofortpro-
gramm zur Stärkung des Wirtschafts-
standorts Deutschland” am 11.7.2025 
zugestimmt. Die Investitionsanreize 
für neues Wachstum sind somit „in tro-
ckenen Tüchern.“ Neben der Auswei-
tung des Forschungszulagengesetzes 
enthält das Gesetz insbesondere diese 
Maßnahmen: |

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens, die nach dem 
30.6.2025 und vor dem 1.1.2028 ange-
schafft oder hergestellt worden sind, 
kann eine degressive Abschreibung ge-
nutzt werden. Der %-Satz darf 30 % 
nicht übersteigen (maximal das Dreifa-
che der linearen Abschreibung).

Werden rein elektrisch betriebene Fahr-
zeuge nach dem 30.6.2025 und vor dem 
1.1.2028 angeschafft, ist eine arithme-
tisch-degressive Abschreibung möglich. 
Im Jahr der Anschaffung können 75 % 
der Anschaffungskosten abgeschrieben 
werden. In den fünf Folgejahren gelten 
dann 10 %, 5 %, 5 %, 3 % und 2 %. 

Wird ein reines Elektrofahrzeug ge-
nutzt und übersteigt der Bruttolisten-
neupreis einen bestimmten Höchstbe-
trag nicht, ist der Bruttolistenneupreis 
als Bemessungsgrundlage für die Be-
steuerung der privaten Nutzung nur zu 
einem Viertel anzusetzen. Für nach 
dem 30.6.2025 angeschaffte Fahrzeuge 
wurde die Bruttolistenpreisgrenze von 
70.000 EUR auf 100.000 EUR erhöht.

MERKE | Ab 2028 wird die Körper-
schaftsteuer (derzeit 15 %) in fünf 
Schritten um jeweils 1 % pro Jahr ge-
senkt. Somit gelten dann 10 % ab dem 
Veranlagungszeitraum 2032. 

Auf Antrag gilt für nicht entnommene 
Gewinne nach Maßgabe des § 34a Ein-
kommensteuergesetz ein Thesaurie-
rungssteuersatz von 28,25 %. Dieser 
Steuersatz sinkt in drei Stufen auf 27 % 
(Veranlagungszeitraum 2028 und 2029), 
26 % (2030 und 2031) und 25 % (ab 2032).

Quelle | Gesetz für ein steuerliches Investiti-
onssofortprogramm zur Stärkung des Wirt-
schaftsstandorts Deutschland, BT-Drs. 21/629
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Für alle Steuerpflichtigen

Privates Veräußerungsgeschäft bei Grundstücks-
übertragung mit Übernahme von Schulden

| Wird ein Grundstück innerhalb von zehn Jahren nach der Anschaffung übertra-
gen und übernimmt der neue Eigentümer die auf dem Grundstück lastenden 
Schulden, liegt ein steuerbares privates Veräußerungsgeschäft vor. Dies hat der 
Bundesfinanzhof entschieden. |

Hintergrund: Private Veräußerungsge-
schäfte mit Grundstücken, bei denen 
der Zeitraum zwischen Anschaffung und 
Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre 
beträgt, unterliegen der Spekulations-
besteuerung nach § 23 des Einkommen-
steuergesetzes (EStG). Ausgenommen 
sind aber Wirtschaftsgüter, die

 • im Zeitraum zwischen Anschaffung 
und Veräußerung ausschließlich zu 
eigenen Wohnzwecken (1. Alterna-
tive) oder

 • im Jahr der Veräußerung und in den 
beiden vorangegangenen Jahren zu 
eigenen Wohnzwecken (2. Alterna-
tive) genutzt wurden.

 ◼ Sachverhalt

Vater V hatte 2014 ein Grundstück für 
143.950 EUR erworben und teilweise 
fremdfinanziert. 2019 übertrug er das 
Grundstück auf seine Tochter. Zu die-
sem Zeitpunkt hatte das Grundstück 
einen Wert von 210.000 EUR. Die Toch-
ter übernahm die am Übertragungstag 
bestehenden Verbindlichkeiten in Höhe 
von 115.000 EUR.

Das Finanzamt teilte den Vorgang 
(ausgehend vom Verkehrswert im Zeit-
punkt der Übertragung) in einen ent-
geltlichen und einen unentgeltlichen 
Teil auf. 

Soweit das Grundstück unter Über-
nahme der Verbindlichkeiten entgelt-
lich übertragen worden war, besteuerte 
das Finanzamt den Vorgang als privates 
Veräußerungsgeschäft.

Hiergegen klagte der V vor dem Fi-
nanzgericht Niedersachsen und be-
kam Recht. Die Begründung: Teilent-
geltliche Übertragungen von Immobili-
en im Wege der vorweggenommenen 
Erbfolge unterhalb der historischen 
Anschaffungskosten sind keine Veräu-
ßerungen im Sinne des § 23 EStG. 
Doch die Freude währte nicht lange, 
denn der Bundesfinanzhof schloss 
sich der Ansicht des Finanzamts an. 

Wird ein Wirtschaftsgut übertragen und 
werden damit zusammenhängende Ver-
bindlichkeiten übernommen, liegt re-
gelmäßig ein teilentgeltlicher Vorgang 
vor. In diesem Fall erfolgt eine Auftei-
lung in einen entgeltlichen und in einen 
unentgeltlichen Teil. Wird das Grund-
stück innerhalb von zehn Jahren nach 
der Anschaffung übertragen, unterfällt 
der Vorgang hinsichtlich des entgeltli-
chen Teils als privates Veräußerungsge-
schäft der Einkommensteuer.

Quelle | BFH-Urteil vom 11.3.2025, Az. IX R 
17/24, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 248391; 
BFH, PM Nr. 37/25 vom 30.5.2025

Für Arbeitnehmer

Berufliche Nutzung eines privaten Fahrzeugs  
neben einem Dienstwagen
| Das Finanzgericht Niedersachsen hat entschieden, dass ein Arbeitnehmer, der auf 
Dienstreisen seinen privaten Pkw einsetzt, die tatsächlichen Kosten für jeden gefah-
renen Kilometer auch dann ansetzen kann (im Streitfall: 2,28 EUR/km für einen 
Sportwagen), wenn er von seinem Arbeitgeber einen Dienstwagen gestellt bekommt, 
den er grundsätzlich für dienstliche und private Fahrten nutzen kann. |

Der Arbeitnehmer muss in diesem Fall 
jedoch den Nachweis erbringen, dass 
er das Privatfahrzeug tatsächlich be-
ruflich eingesetzt hat. Eine Angemes-
senheitsprüfung dem Grunde nach 
(hier: berufliche Nutzung eines priva-
ten Fahrzeugs durch einen Arbeitneh-
mer, dem von seinem Arbeitgeber ein 

Geschäftsfahrzeug überlassen wurde) 
findet nicht statt.

Beachten Sie | Das Finanzamt will 
diese Entscheidung aber nicht akzep-
tieren und hat Revision eingelegt. 

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
18.9.2024, Az. 9 K 183/23, Rev. BFH: Az. VI R 30/24

Für alle Steuerpflichtigen

Altenteilerwohnung  
im Versorgungsvertrag:  
Mietwert als Sonder-
ausgaben absetzbar?
| Hat sich der Übergeber eines land- 
und forstwirtschaftlichen Betriebs an-
lässlich der Vermögensübergabe gegen 
Versorgungsleistungen ein Wohnungs-
recht an einer Wohnung des übergebe-
nen Vermögens vorbehalten, ist ein Son-
derausgabenabzug des Mietwerts nach 
Meinung der Finanzverwaltung ausge-
schlossen. Dieser Ansicht hat aber nun 
das Finanzgericht Nürnberg widerspro-
chen. Da die Revision anhängig ist, muss 
nun der Bundesfinanzhof entscheiden. |

Hintergrund: Wird ein Betrieb gegen 
Versorgungsleistungen auf nahe Ange-
hörige übertragen, kann der Betriebs-
übernehmer die Versorgungsleistungen 
nach § 10 Abs. 1a Nr. 2 des Einkommen-
steuergesetzes (EStG) als Sonderausga-
ben abziehen, die der Empfänger nach  
§ 22 Nr. 1a EStG versteuern muss.

 ◼ Sachverhalt

Anlässlich einer Hofübergabe wurde 
dem Übergeber ein Altenteil in Form 
eines vorbehaltenen dinglichen Wohn-
rechts, Taschengeld und die Mitbenut-
zung von Gegenständen eingeräumt. 

Den vom Vermögensübernehmer als 
Sonderausgaben geltend gemachten 
Nutzungswert der Altenteilerwohnung 
erkannte das Finanzamt nicht an, da 
nach einem Schreiben des Bundesfi-
nanzministeriums nur die mit der Nut-
zungsüberlassung tatsächlich zusam-
menhängenden Aufwendungen (wie 
Strom, Heizung, Wasser und Instand-
haltungskosten), nicht jedoch der Nut-
zungswert der Altenteilerwohnung be-
rücksichtigt werden können. Die hier-
gegen eingelegte Klage war erfolgreich.

Nach Ansicht des Finanzgerichts kann 
der Fall, dass der Versorgungsberech-
tigte mit dem ihm gewährten (höheren) 
Barunterhalt selbst eine Wohnung mie-
tet, für den Bereich des Sonderausga-
benabzugs nicht anders behandelt wer-
den als der Fall, in dem sich die Versor-
gungsleistung aus (niedrigerem) Barun-
terhalt und unentgeltlicher Wohnungs-
überlassung zusammensetzt. 

Quelle | FG Nürnberg, Urteil vom 6.2.2025, Az. 
4 K 1279/23, Rev. BFH: Az. X R 5/25, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 248474; BMF-Schreiben vom 
11.3.2010, Az. IV C 3 - S 2221/09/10004, Rz. 46
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Arbeitgeber

Alles Wichtige zum Urlaub in einem Minijob
| Auch in einem Minijob gibt es bezahlten Urlaub. Doch in diesem Zusammenhang 
stellen sich viele Fragen: Wie viele freie Tage stehen einem Minijobber zu? Was gilt 
bei unregelmäßiger Arbeitszeit? Wie wirkt sich das Urlaubsgeld auf den Minijob 
aus? Diese und weitere Fragen hat die Minijob-Zentrale jüngst beantwortet. |

So erläutert die Minijob-Zentrale bei-
spielsweise, dass der Lohn während 
des Urlaubs weitergezahlt werden 
muss (Urlaubsentgelt). Zusätzlich 
kann es Urlaubsgeld geben (als frei-
willige Zahlung zum Urlaub).

Beachten Sie | Die Fragen und Ant-
worten der Minijob-Zentrale erhalten 
Sie unter www.iww.de/s13121.

Quelle | Minijob-Zentrale vom 11.6.2025 „Ur-
laub im Minijob: Ihre Fragen – Wir antworten!

Für Unternehmer

Umsatzsteuer: Burger im Sparmenü kann  
nicht teurer sein als im Einzelverkauf

| Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass eine Methode zur Aufteilung des 
Verkaufspreises eines Sparmenüs nicht sachgerecht ist, wenn sie dazu führt, dass 
auf ein Produkt des Sparmenüs (z. B. Burger) ein anteiliger Verkaufspreis entfällt, 
der höher ist als der Einzelverkaufspreis. |

Hintergrund: Bei Sparmenüs, die zum 
Pauschalpreis angeboten und als „Au-
ßer-Haus-Menüs“ verkauft werden, ist 
hinsichtlich der Speisenlieferung der 
ermäßigte Steuersatz (7 %) und hin-
sichtlich des Getränks der Regelsteu-
ersatz (19 %) anzuwenden. Wird vor Ort 
verzehrt, stellt sich die Aufteilungsfrage 
grundsätzlich nicht, da es sich um eine 
Restaurationsleistung handelt, sodass 
auch die Speisen mit 19 % zu versteuern 
sind. 

Beachten Sie | Dies könnte sich aber 
bald ändern. Denn im Koalitionsvertrag 
steht, dass die Umsatzsteuer für Spei-
sen in der Gastronomie zum 1.1.2026 
auf 7 % reduziert werden soll.

 ◼ Sachverhalt

Zwei GmbHs betrieben als Franchise-
nehmer Schnellrestaurants, in denen 
u. a. Sparmenüs (z. B. Getränk, Burger 
und Pommes frites) zu einem einheitli-
chen Gesamtpreis zum Verzehr außer 
Haus verkauft wurden.

Die GmbHs teilten den Gesamtpreis des 
Sparmenüs nach der „Food-and-
Paper“-Methode auf die Speisen und 
das Getränk auf. Die Aufteilung erfolgt 
dabei anhand des Wareneinsatzes, das 
heißt, der Summe aller Aufwendungen 
für die Speisen bzw. für das Getränk. 
Da in der Gastronomie die Gewinn-
spanne auf Getränke typischerweise 
deutlich höher ist als die Gewinnspanne 

auf Speisen, ergibt sich hieraus eine 
niedrigere Umsatzsteuer als bei einer 
Aufteilung nach Einzelverkaufspreisen. 

Das Finanzamt hielt diese Aufteilungs-
methode für unzulässig, weil sie nicht 
so einfach sei, wie eine Aufteilung nach 
Einzelverkaufspreisen und außerdem 
nicht zu sachgerechten Ergebnissen 
führe. Demgegenüber hielt das Finanz-
gericht Baden-Württemberg die „Food-
and-Paper“-Methode für zulässig, der 
Bundesfinanzhof aber nicht. 

Der Bundesfinanzhof führte zwar aus, 
dass (entgegen der Ansicht des Finanz-
amts) der Unternehmer nicht immer die 
einfachste Methode anwenden muss. 
Wenn eine andere Methode zumindest 
ebenso sachgerecht ist, wie die Auftei-
lung nach Einzelverkaufspreisen, darf er 
auch die andere Methode anwenden.

Gleichwohl erkannte der Bundesfinanz-
hof die „Food-and-Paper“-Methode 
nicht an, weil sie in manchen Fällen da-
zu führt, dass der Preis eines Burgers 
mit einem hohen Wareneinsatz im Menü 
über dem Einzelverkaufspreis des Bur-
gers liegt. Es widerspricht der wirt-
schaftlichen Realität, dass der Ver-
kaufspreis eines Produkts in einem mit 
Rabatt verkauften Menü höher sein 
kann als der Einzelverkaufspreis. 

Quelle | BFH-Urteil vom 22.1.2025, Az. XI R 
19/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 248478; 
BFH, PM Nr. 38/25 vom 5.6.2025

Für Arbeitnehmer

Bundesfinanzhof zur 
Übernachtungspauschale 
von Berufskraftfahrern 
gefragt
| Die Übernachtungspauschale für 
Berufskraftfahrer mit mehrtägiger 
Auswärtstätigkeit setzt neben dem be-
stehenden Anspruch auf eine Verpfle-
gungspauschale eine tatsächliche 
Übernachtung in dem Kraftfahrzeug 
voraus. Die Pauschale steht einem Be-
rufskraftfahrer daher nicht für jeden 
An- und Abreisetag zu. So sieht es zu-
mindest das Finanzgericht Thüringen. 
Wegen der anhängigen Revision ist nun 
der Bundesfinanzhof gefragt. |

Hintergrund: Entstehen einem Arbeit-
nehmer während seiner auswärtigen 
beruflichen Tätigkeit auf einem Kfz des 
Arbeitgebers oder eines vom Arbeitge-
ber beauftragten Dritten im Zusammen-
hang mit einer Übernachtung in dem Kfz 
Aufwendungen (z. B. Gebühren für die 
Toilettenbenutzung sowie Park- und Ab-
stellgebühren), kann er diese als Wer-
bungskosten abziehen. Anstelle der tat-
sächlichen Aufwendungen ist aber auch 
eine Pauschale i. H. von 9 EUR möglich 
für Kalendertage, an denen der Arbeit-
nehmer in dem Kfz übernachtet und eine 
Pauschale für Verpflegungsmehrauf-
wand geltend machen kann. 

Der Bundesfinanzhof muss nun ent-
scheiden, ob die Pauschale durch die 
Kopplung an die Verpflegungspauscha-
len auch für den An- und Abreisetag zu 
gewähren ist. Oder anders ausgedrückt: 
Kann ein Arbeitnehmer, der am Montag 
seine Tour startet, auf dem Fahrzeug 
übernachtet und am Freitag zurück-
kehrt, die Pauschale für fünf oder nur 
für vier Tage absetzen? Denn für fünf 
Tage ist Verpflegungsmehraufwand ab-
zugsfähig, er übernachtet in dem Fahr-
zeug jedoch nur viermal. 

Quelle | FG Thüringen, Urteil vom 18.6.2024, 
Az. 2 K 534/22, Rev. BFH: Az. VI R 6/25, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 248002



Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 09 | 2025

Daten für den Monat  
Oktober 2025

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.10.2025

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 13.10.2025

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 10/2025 = 29.10.2025
(bzw. 28.10.2025 für Bundesländer, in denen der 
Reformationstag ein gesetzlicher Feiertag ist)

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

7/24 12/24 3/25 7/25
 + 2,3 % + 2,6 % + 2,2 % + 2,0 %

Für Arbeitnehmer

Doppelte Haushaltsführung: Kostenbeteiligung  
bei Ein-Personen-Haushalt irrelevant

| Der Bundesfinanzhof hat eine steuerzahlerfreundliche Entscheidung getroffen: 
Führt der Steuerpflichtige im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung am Ort 
des Lebensmittelpunkts einen Ein-Personen-Haushalt, stellt sich die Frage nach 
der finanziellen Beteiligung an den Kosten der Lebensführung nicht. |

Hintergrund

Notwendige Mehraufwendungen, die 
einem Arbeitnehmer wegen einer be-
ruflich veranlassten doppelten Haus-
haltsführung entstehen, können als 
Werbungskosten steuerlich abgesetzt 
werden. 

Eine doppelte Haushaltsführung liegt 
vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb 
des Ortes seiner ersten Tätigkeitsstätte 
einen eigenen Hausstand unterhält und 
auch am Ort der ersten Tätigkeitsstätte 
wohnt. Hierbei darf sich der Lebens-
mittelpunkt nicht am Beschäftigungs-
ort befinden. 

Zudem ist § 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 S. 3 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) zu 
beachten: „Das Vorliegen eines eigenen 
Hausstandes setzt das Innehaben einer 
Wohnung sowie eine finanzielle Beteili-

gung an den Kosten der Lebensführung 
voraus.“ Und um diese Voraussetzung 
ging es in einem aktuellen Fall: 

 ◼ Sachverhalt

Der 1986 geborene Steuerpflichtige 
bewohnte das Obergeschoss im 
Wohnhaus seiner Eltern – und zwar 
allein und unentgeltlich. Zudem hatte 
er am Ort seiner nichtselbstständigen 
wissenschaftlichen Tätigkeit eine Un-
terkunft und machte Kosten für eine 
doppelte Haushaltsführung geltend. 

Das Finanzamt erkannte die doppelte 
Haushaltsführung jedoch mangels fi-
nanzieller Beteiligung am Haushalt der 
Eltern nicht an und berücksichtigte nur 
Fahrtkosten als Werbungskosten. So 
sah das auch das Finanzgericht Mün-
chen, nicht aber der Bundesfinanzhof.

Zunächst ist festzuhalten, dass die Woh-
nung, die der Steuerpflichtige außerhalb 

des Ortes seiner ersten Tätigkeitsstätte 
innehat, seinen Erst- oder Haupthaus-
halt darstellen muss (Stichwort: Le-
bensmittelpunkt). Es ist entscheidend, 
dass sich der Steuerpflichtige in dem 
Haushalt, im Wesentlichen nur unter-
brochen durch die arbeits- und urlaubs-
bedingte Abwesenheit, aufhält. Allein 
das Vorhalten einer Wohnung für gele-
gentliche Besuche oder für Ferienauf-
enthalte reicht nicht.
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Für Arbeitgeber

Gesetzlicher Mindestlohn soll 2026 und 2027 steigen
| Seit dem 1.1.2025 beträgt der gesetzliche Mindestlohn 12,82 EUR pro Stunde. Die 
Mindestlohnkommission hat nun eine stufenweise Erhöhung des Mindestlohns auf 
13,90 EUR zum 1.1.2026 und auf 14,60 EUR zum 1.1.2027 beschlossen. |

Hintergrund

Im Mindestlohngesetz ist geregelt, dass 
„die Mindestlohnkommission alle zwei 
Jahre über Anpassungen der Höhe des 
Mindestlohns zu beschließen“ hat. Die-
sem Auftrag ist die Kommission in ihrer 
Sitzung vom 27.6.2025 nun nachgekom-
men. Bundesarbeitsministerin Bärbel 
Bas hat bereits angekündigt, der Bun-
desregierung vorzuschlagen, die An-
passung durch Rechtsverordnung zum 
1.1.2026 verbindlich zu machen.

Neue Minijob-Grenze

Die Erhöhung hat auch Auswirkungen 
auf die Minijob-Grenze (derzeit 556 EUR 
monatlich), da diese an den Mindest-
lohn „gekoppelt“ ist. 

Beachten Sie | Die Geringfügigkeits-
grenze bezeichnet das monatliche Ar-
beitsentgelt, das bei einer Arbeitszeit 
von zehn Wochenstunden zum Mindest-
lohn nach § 1 Abs. 2 S. 1 des Mindest-
lohngesetzes erzielt wird. Sie wird be-
rechnet, indem der Mindestlohn mit 130 
vervielfacht, durch drei geteilt und auf 
volle EUR aufgerundet wird.

Das bedeutet Folgendes: Bei einem ge-
setzlichen Mindestlohn von 13,90 EUR 
ergibt sich ab dem 1.1.2026 eine Ge-
ringfügigkeitsgrenze von 603 EUR 
(13,90 EUR × 130 ÷ 3). Ab dem 1.1.2027 
sind es dann 633 EUR.

Quelle | BMAS, Mitteilung vom 27.6.2025: 
„Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns 
zum 1.1.2026“

Ferner darf der Steuerpflichtige nicht 
nur in einen anderen Hausstand einge-
gliedert sein, wie es regelmäßig bei jun-
gen Arbeitnehmern der Fall ist, die nach 
Beendigung der Ausbildung weiterhin 
im elterlichen Haushalt ihre Zimmer be-
wohnen. Die elterliche Wohnung kann 
dann zwar wie bisher der Mittelpunkt 
der Lebensinteressen sein, sie ist aber 
kein von dem Kind unterhaltener eige-
ner Hausstand.

Wird jedoch der Haushalt in einer in sich 
abgeschlossenen Wohnung geführt, die 
auch nach Größe und Ausstattung ein 
eigenständiges Wohnen und Wirtschaf-
ten gestattet, wird regelmäßig vom Un-
terhalten eines eigenen Hausstands 
auszugehen sein. 

Im Streitfall hatten die Eltern dem Steu-
erpflichtigen sämtliche Räumlichkeiten 
im Obergeschoss ihres Hauses zur Nut-
zung überlassen. Hierbei handelte es 
sich um eine Wohnung, die dem Steuer-
pflichtigen nach Größe und Ausstattung 
ein eigenständiges Wohnen und Wirt-
schaften gestattet. Der Umstand, dass 
es sich hierbei um eine (bloße) Nut-
zungsüberlassung und nicht um ein 
Mietverhältnis handelt, steht dem nicht 
entgegen. Ob die Wohnung im Oberge-
schoss gegenüber der von den Eltern 
bewohnten Wohnung im Erdgeschoss 

baulich abgeschlossen ist, ist für das 
Vorliegen eines eigenen Hausstands 
ebenfalls unerheblich.

MERKE | Für einen eigenen Haus-
stand ist es zudem erforderlich, dass 
eine finanzielle Beteiligung an den Kos-
ten der Lebensführung erfolgt – aber 
nur dann, soweit der Steuerpflichtige 
am Lebensmittelpunkt einem Mehr-
personenhaushalt (z. B. im Rahmen ei-
nes Mehrgenerationenhaushalts) an-
gehört. Denn nur wenn mehrere Perso-
nen einen gemeinsamen Haushalt füh-
ren, kann sich der Einzelne an den 
Kosten dieses Haushalts und damit den 
Kosten der Lebensführung beteiligen.

Führt der Steuerpflichtige dagegen (wie 
im Streitfall) einen Ein-Personen-Haus-
halt, stellt sich die Frage nach der finan-
ziellen Beteiligung an den Kosten dieses 
Haushalts nicht. Denn die Kosten der 
Lebensführung eines Ein-Personen-
Haushalts werden denknotwendig von 
dieser einen Person getragen. Woher 
die hierfür erforderlichen Mittel stam-
men – ob aus eigenen Einkünften, staat-
lichen Transferleistungen, Darlehen, 
Unterhaltsleistungen oder familiären 
Geldgeschenken – ist unerheblich. 

Quelle | BFH-Urteil vom 29.4.2025, Az. VI R 
12/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 249404

Für alle Steuerpflichtigen

Neue Dienstanweisung 
zum Kindergeld
| Bei Fragen zum Kindergeld dürfte 
ein Blick in die 173 Seiten umfassende 
Dienstanweisung des Bundeszentral-
amts für Steuern hilfreich sein. Die 
Dienstanweisung ist die zentrale Vor-
schrift für die Familienkassen und 
wurde nun aktualisiert (Stand 2025; 
abrufbar unter: www.iww.de/s14164). |

Für Unternehmer

Ordnungsgemäße  
Buchführung: GoBD 
wurden geändert
| Das Bundesfinanzministerium hat 
sein Schreiben zu den GoBD („Grund-
sätze zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Auf-
zeichnungen und Unterlagen in elek-
tronischer Form sowie zum Datenzu-
griff“) aktualisiert. Die Anpassung 
erfolgte insbesondere wegen der Ein-
führung der elektronischen Rechnung 
bei Umsätzen zwischen inländischen 
Unternehmern seit dem 1.1.2025. |

Hintergrund: Die GoBD behandeln u. a. 
die zeitgerechte Erfassung von Ge-
schäftsvorfällen, die Unveränderbar-
keit der Buchungen und Daten, die Auf-
bewahrung von (digitalen) Unterlagen 
sowie die Verfahrensdokumentation 
digitaler Abläufe. 

Das Bundesfinanzministerium führt in 
seinem vier Seiten umfassenden Schrei-
ben u. a. aus: „Bei E-Rechnungen i. S. des 
§ 14 Abs. 1 S. 3 und 6 Umsatzsteuergesetz 
ist es ausreichend, wenn nur der struktu-
rierte Teil aufbewahrt wird und die Anfor-
derungen dieses Schreibens erfüllt wer-
den. Eine Aufbewahrung des menschen-
lesbaren Datenteils einer hybriden E-
Rechnung (z. B. des PDF-Teils einer ZUG-
FeRD-Rechnung) ist nur dann erforder-
lich, wenn zusätzliche oder abweichende 
Informationen enthalten sind, die für die 
Besteuerung von Bedeutung sind (z. B. 
Buchungsvermerke).“

MERKE | Unternehmer sollten das 
neue Schreiben beachten, ihre Pro-
zesse überprüfen und ggf. anpassen.

Quelle | BMF-Schreiben vom 14.7.2025, Az. IV 
D 2 - S 0316/00128/005/088, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 249544
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Für Vermieter

Ferienwohnung als erste Tätigkeitsstätte 
| Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Münster kann eine Ferienwohnung, 
die der Einkünfteerzielung dient, eine erste Tätigkeitsstätte bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung darstellen, wenn der Vermieter mindestens ein Drit-
tel seiner regelmäßigen Arbeitszeit für das Objekt dort verrichtet. |

Hintergrund 

Suchen Vermieter in (un)regelmäßigen 
Abständen ihre Vermietungsobjekte 
auf, um z. B. Reparaturen vorzuneh-
men oder mit dem Mieter in Kontakt zu 
treten, stehen die dabei entstehenden 
Fahrtkosten mit den Mieteinkünften im 
Zusammenhang und lassen sich als 
Werbungskosten absetzen. 

Grundsätzlich sind die Fahrtkosten dann 
nach Reisekostengrundsätzen zu ermit-
teln, sodass die tatsächlichen Kosten 
bzw. 0,30 EUR je Kilometer für Hin- 
und Rückfahrt anzusetzen sind. 

In dem Streitfall ging es nun u. a. um 
die Frage, ob eine Ferienwohnung auch 
eine erste Tätigkeitsstätte darstellen 
kann – mit der Folge, dass nur die Ent-
fernungspauschale (0,30 EUR pro Ent-
fernungskilometer bzw. 0,38 EUR ab 
dem 21. Kilometer) abgezogen werden 
kann. 

 ◼ Sachverhalt

Eine aus Vater und Sohn bestehende 
GbR erzielte Einkünfte aus der Vermie-
tung zweier Ferienwohnungen. Für 
2019 machte die GbR u. a. Fahrtkosten 
und Verpflegungsmehraufwendungen 
im Zusammenhang mit Reparatur- 
und Reinigungsarbeiten an den Woh-
nungen als Werbungskosten geltend. 

Das Finanzamt stellte bei der Prüfung 
der Unterlagen und Belege Unge-
reimtheiten fest und erkannte die 
Fahrtkosten und Verpflegungsmehr-
aufwendungen wegen privater Mitver-
anlassung nicht an. Die hiergegen ge-
richtete Klage war vor dem Finanzge-
richt Münster teilweise erfolgreich. 

Das Finanzgericht begründete seine 
Entscheidung u. a. wie folgt: Die Fahrt-
kosten sind mit der Entfernungspau-
schale und unter Abzug eines Privatan-
teils zu berücksichtigen. Die beiden 
Wohnungen sind jeweils als erste 
Tätigkeitsstätte anzusehen. 

Der Verweis in § 9 Abs. 3 Einkommen-
steuergesetz (EStG) auf die vorrangig 

für Arbeitnehmer geltenden Regelun-
gen führt bei den Vermietungseinkünf-
ten dazu, dass jedenfalls dann eine erste 
Tätigkeitsstätte vorliegt, wenn der Steu-
erpflichtige mindestens ein Drittel sei-
ner regelmäßigen Arbeitszeit für das 
Mietobjekt dort selbst verrichtet. Maß-
geblich sind in erster Linie quantitative 
Kriterien, da – anders als bei Arbeitneh-
mern – eine Zuordnung durch einen Ar-
beitgeber nicht in Betracht kommt. 

Da die Ferienwohnungen im Wesentli-
chen durch Dritte verwaltet wurden, 
während die Gesellschafter die Repara-
turarbeiten selbst durchführten, ist die 
quantitative Grenze von einem Drittel 
im Streitfall deutlich überschritten. 
Für jede einzelne Reise hat das Gericht 
eine Aufteilung der Fahrtkosten vorge-
nommen und die privaten Veranlas-
sungsanteile nicht als Werbungskosten 
anerkannt. 

Die geltend gemachten Verpflegungs-
mehraufwendungen wären bestenfalls 
innerhalb der ersten drei Monate anzu-
erkennen. Im Streitfall war die Dreimo-
natsfrist aber bereits abgelaufen.

MERKE | Das Finanzgericht Münster 
hatte die Revision zugelassen, weil bis 
dato keine höchstrichterliche Recht-
sprechung zu § 9 Abs. 3 EStG vorliegt 
und hierzu im Streitfall entscheidungs-
erhebliche Fragen grundsätzlich klä-
rungsbedürftig sind. Da die Revision 
aber nicht eingelegt wurde, muss man 
vorerst weiter auf eine höchstrichterli-
che Entscheidung warten. 

Allerdings zeigt der Streitfall, dass eine 
gute Beweisvorsorge unerlässlich ist. 
Das gilt nicht nur für die Anzahl der 
Fahrten, sondern auch für den mit der 
Vermietung zusammenhängenden 
Hintergrund der Fahrten und der mög-
lichst fehlenden privaten Mitveranlas-
sung. Zudem wird deutlich, dass bei 
sehr vielen Fahrten zum Mietobjekt die 
Gefahr besteht, dass das Finanzamt nur 
die Entfernungspauschale gewährt.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 15.5.2025, Az. 
12 K 1916/21 F, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
248957; FG Münster, Newsletter Juli 2025

Für alle Steuerpflichtigen

Vorweggenommene 
Aufwendungen für  
die eigene Bestattung 
keine außergewöhnlichen 
Belastungen 
| Aufwendungen für die eigene Bestat-
tungsvorsorge sind nicht als außerge-
wöhnliche Belastungen nach § 33 Abs. 1 
des Einkommensteuergesetzes (EStG) 
abziehbar. Das hat das Finanzgericht 
Münster entschieden. |

 ◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger hatte einen Be-
stattungsvorsorge-Treuhandvertrag ab-
geschlossen. Den Betrag (6.500 EUR) 
machte er als außergewöhnliche Be-
lastungen geltend. Begründung: Da 
die Übernahme der Beerdigungskos-
ten auf Ebene des Erben zu außerge-
wöhnlichen Belastungen führen könne, 
dürfe nichts anderes gelten, wenn er 
selbst einen Bestattungsvorsorgever-
trag abschließe, um seinen Angehöri-
gen die Beerdigungskosten zu erspa-
ren. Das Finanzgericht Münster ist die-
ser Argumentation indes nicht gefolgt. 

Vom Anwendungsbereich des § 33 EStG 
sind die üblichen Aufwendungen der 
Lebensführung ausgeschlossen, die in 
Höhe des Existenzminimums durch den 
Grundfreibetrag abgegolten sind.

Bei Aufwendungen für eine Bestat-
tungsvorsorge handelt es sich nicht um 
Mehraufwendungen für den existenz-
notwendigen Grundbedarf, die derart 
außergewöhnlich wären, dass sie sich 
einer pauschalen Erfassung in allgemei-
nen Freibeträgen entziehen. Denn der 
Eintritt des Todes und damit die Not-
wendigkeit, bestattet zu werden, trifft 
jeden Steuerpflichtigen. Es handelt sich 
damit nicht um Aufwendungen, die grö-
ßer sind als die, die einer Mehrzahl der 
Steuerpflichtigen erwachsen.

Der Unterschied zu den Aufwendungen 
für Beerdigungskosten naher Angehö-
riger besteht bereits darin, dass nicht 
jeder Steuerpflichtige irgendwann ein-
mal solche Aufwendungen für einen na-
hen Angehörigen zu tragen hat und 
auch nicht jeder Steuerpflichtige etwa 
auch in der Anzahl und Höhe solcher 
Aufwendungen gleich belastet ist.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 23.6.2025, Az. 
10 K 1483/24 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
249116
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Unternehmer

Steuerfahnder nehmen 
Influencer ins Visier:  
NRW und Hamburg mit 
gezielten Ermittlungen 
| Die Finanzverwaltung des Landes 
Nordrhein-Westfalen (NRW) hat jüngst 
mitgeteilt, dass die Steuerfahndung ein 
Datenpaket mehrerer Social-Media-
Plattformen analysiert. Ziel der Ermitt-
lungen sind professionelle Influencer, 
die ihre steuerlichen Pflichten mit ho-
her krimineller Energie umgehen. |

Das Influencer-Team des Landesamtes 
zur Bekämpfung der Finanzkriminalität 
in NRW (LBF NRW) ist vorsätzlichen 
Steuerbetrügern in den sozialen Netz-
werken auf der Spur. Derzeit werten die 
Experten ein Datenpaket von mehreren 
großen Plattformen aus. Darin enthalten 
sind 6.000 Datensätze, die auf nicht ver-
steuerte Gewinne mit Werbung, Abos 
und Co. hinweisen. Sie beziehen sich nur 
auf Influencer aus NRW und umfassen 
ein strafrechtlich relevantes Steuervo-
lumen i. H. von rund 300 Mio. EUR.

Im Visier stehen die „großen Fische“. 
Stephanie Thien, Leiterin des LBF NRW, 
betont: „Im Fokus unseres Influencer-
Teams stehen ausdrücklich nicht junge 
Menschen, die ein paar Follower ge-
sammelt und ein paar Cremes oder 
Kleider beworben haben.“ 

Beachten Sie | Auch die Finanzämter 
in Hamburg nehmen die Influencer ins 
Visier. Bereits 2022 wurde eine Exper-
tengruppe zur Besteuerung von Influen-
cern und anderen Social-Media-Akteu-
ren gegründet. Seit 2024 wird die Bran-
che im Zuge einer Branchenprüfung 
verstärkt in den Fokus genommen.

Quelle | Finanzverwaltung NRW, Mitteilung 
vom 15.7.2025: „Verdacht auf Steuerbetrug in 
großem Stil: LBF NRW wertet Influencer-Da-
tenpaket aus“; Finanzbehörde Hamburg, Mit-
teilung vom 17.7.2025: „Auch Hamburger Fi-
nanzämter nehmen Influencerinnen und In-
fluencer ins Visier“

Für alle Steuerpflichtigen

Neues zur Änderung von Steuerbescheiden  
bei elektronisch übermittelten Daten 
| Ein Steuerbescheid ist nach § 175b der Abgabenordnung (AO) zu ändern, wenn 
elektronische Daten von Dritten (z. B. dem Rentenversicherungsträger) bei der 
Steuerfestsetzung nicht oder nicht zutreffend berücksichtigt wurden. Dies gilt nach 
Meinung des Bundesfinanzhofs selbst dann, wenn diese Informationen bereits aus 
der Steuererklärung ersichtlich waren. |

 ◼ Sachverhalt

Eheleute hatten eine korrekte Steuer-
erklärung abgegeben. Darin hatten sie 
auch ihre Renteneinkünfte zutreffend 
erklärt. Das Finanzamt erließ aller-
dings einen Einkommensteuerbe-
scheid, in dem die Renteneinkünfte 
nicht erfasst waren. 

Später erhielt das Finanzamt auch auf 
elektronischem Wege durch eine Da-
tenübermittlung des Rentenversiche-
rungsträgers von der Höhe der Renten-
einkünfte Kenntnis und änderte dar-
aufhin den Einkommensteuerbescheid 
zulasten der Eheleute und setzte erst-
mals die Renteneinkünfte an. 

Sowohl das Finanzgericht Nieder-
sachsen als auch der Bundesfinanz-
hof haben diese Handhabung nun be-
stätigt.

In der analogen Welt war die Änderung 
eines einmal ergangenen Steuerbe-
scheids (sowohl zugunsten als auch zu-
lasten des Steuerpflichtigen) nur dann 
möglich, wenn hierfür besondere Vor-
aussetzungen erfüllt waren (z. B. aus-
drücklicher Vorbehalt der Nachprüfung 
im Steuerbescheid oder nachträglich 
bekannt gewordene Tatsachen). Diese 
Voraussetzungen waren im Streitfall 

nicht erfüllt, da das Finanzamt die Rente 
trotz voller Kenntnis des Sachverhalts 
im ursprünglichen Steuerbescheid au-
ßer Ansatz gelassen hatte.

Im Zuge der Digitalisierung erhalten 
aber auch die Finanzämter immer 
mehr besteuerungsrelevante Daten auf 
elektronischem Wege. Daher hat der 
Gesetzgeber mit Wirkung ab 2017 die 
Vorschrift des § 175b AO eingeführt. Da-
nach kann ein Steuerbescheid geändert 
werden, soweit Daten an das Finanzamt 
übermittelt werden, die bisher nicht 
oder nicht zutreffend berücksichtigt 
wurden. Weitere (insbesondere ein-
schränkende) Voraussetzungen enthält 
diese Norm nicht. 

MERKE | Eine auf § 175b AO gestützte 
Änderung ist somit auch dann vorzu-
nehmen, wenn dem Finanzamt oder 
dem Steuerpflichtigen zuvor ein Fehler 
unterlaufen ist. Dies hat sich im Streit-
fall zugunsten des Finanzamts ausge-
wirkt, würde aber umgekehrt ebenso 
zugunsten des Steuerpflichtigen gelten.

Quelle | BFH-Urteil vom 27.11.2024, Az. X R 
25/22, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 248992; 
BFH, PM Nr. 44/25 vom 10.7.2025

Für Unternehmer

Bestätigung einer ausländischen Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer nur noch elektronisch

| Bisher konnten Anfragen an das Bundeszentralamt für Steuern zur Bestäti-
gung ausländischer Umsatzsteuer-Identifikationsnummern schriftlich, über 
das Internet oder telefonisch erfolgen. Doch das hat sich seit dem 20.7.2025 ge-
ändert. Nunmehr können etwaige Anfragen ausschließlich über die vom Bundes-
zentralamt für Steuern im Internet bereitgestellte Online-Abfrage durchgeführt 
werden. |

Beachten Sie | Innergemeinschaftli-
che Lieferungen sind umsatzsteuer-
frei. Seit dem 1.1.2020 ist die Verwen-
dung einer gültigen ausländischen 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
durch den Kunden zwingende Voraus-

setzung für die Steuerfreiheit. Dies re-
gelt § 6a Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a und Nr. 4 
des Umsatzsteuergesetzes.

Quelle | BMF-Schreiben vom 6.6.2025, Az. III C 
5 - S 7427-d/00014/001/002, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 248775
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Daten für den Monat  
 November 2025

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.11.2025
• GewSt, GrundSt = 17.11.2025

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 13.11.2025
• GewSt, GrundSt = 20.11.2025

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 11/2025 = 26.11.2025

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

8/24 1/25 4/25 8/25
+ 1,9 % + 2,3 % + 2,1 % + 2,2 %

Für alle Steuerpflichtigen

Grundstücke in der Einkommensteuer:  
Geplante Änderungen im Überblick

| Das Bundesfinanzministerium hat einen Referentenentwurf mit diesem Titel ver-
öffentlicht: „Siebte Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen“. Aus dem 
50 Seiten umfassenden Entwurf werden drei Aspekte für Grundstücke vorgestellt. 
Es handelt sich um eigenbetrieblich genutzte Grundstücke von untergeordnetem 
Wert, die Kaufpreisaufteilung und den Nachweis einer kürzeren Nutzungsdauer. |

Eigenbetrieblich genutzte Grund-
stücke von untergeordnetem Wert

Derzeitige Regelung

Nach § 8 der Einkommensteuer-Durch-
führungsverordnung (EStDV) brauchen 
eigenbetrieblich genutzte Grundstücks-
teile nicht als Betriebsvermögen be-
handelt zu werden, wenn

 • ihr Wert nicht mehr als ein Fünftel 
des gemeinen Werts des gesamten 
Grundstücks (relative Grenze) und 

 • nicht mehr als 20.500 EUR (abso-
lute Grenze) beträgt.

Werden die Grenzen nicht überschritten, 
hat der Steuerpflichtige also ein Wahl-
recht: Er kann den Raum als Privat- 
oder als Betriebsvermögen behandeln. 
Entscheidet er sich für Privatvermögen, 
ist Folgendes zu bedenken:

 • Die auf diesen Raum entfallenden 
Aufwendungen können grundsätz-
lich als Betriebsausgaben abgezo-
gen werden. Der Abschreibungs-
betrag richtet sich jedoch nach den 
Abschreibungsmethoden für Pri-
vatgebäude, da kein Betriebsver-
mögen vorliegt.

 • Wird der betrieblich genutzte 
Grundstücksteil als Privatvermögen 
behandelt, ist in jedem folgenden 
Jahr zu prüfen, ob die Vorausset-
zungen (Grenzen des § 8 EStDV) 
noch erfüllt werden.

Beachten Sie | Wichtig sind in diesem 
Zusammenhang auch etwaige stille 
Reserven. Bei einer Behandlung als 
Betriebsvermögen unterliegen Wertzu-
wächse bei einer Entnahme oder Ver-
äußerung des Grundstücksteils der Be-

steuerung. Handelt es sich demgegen-
über um Privatvermögen, ist ein Veräu-
ßerungsgewinn nur unter den Voraus-
setzungen des § 23 Einkommensteuer-
gesetz (EStG) zu versteuern. Verein-
facht ausgedrückt: Nach Ablauf der 
Zehnjahresfrist erfolgt keine Besteue-
rung. 
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Geplante Änderungen

§ 8 EStDV soll nun geändert werden – 
und zwar wie folgt: Eigenbetrieblich 
genutzte Grundstücksteile brauchen 
nicht als Betriebsvermögen behandelt 
zu werden, wenn ihre Größe nicht 
mehr als 30 Quadratmeter oder ihr 
Wert nicht mehr als 40.000 EUR be-
trägt (Satz 1). In diesem Fall dürfen 
Aufwendungen, die mit dem Grund-
stücksteil im Zusammenhang stehen, 
nicht abgezogen werden (Satz 2).

MERKE | Durch den neuen Satz 1, der 
in allen noch offenen Fällen anwendbar 
sein soll, würde sich die jährliche Über-
prüfung, ob die Voraussetzungen noch 
vorliegen, oft erübrigen, da sich die 
Quadratmeter regelmäßig nicht än-
dern. Ist der Grundstücksteil nicht grö-
ßer als 30 Quadratmeter, sind keine wei-
teren Voraussetzungen für die Inan-
spruchnahme des Wahlrechts notwen-
dig. Nur in den Fällen, in denen die 
maximale Quadratmeterzahl über-
schritten wird, erfolgt in einem zweiten 
Schritt die Prüfung anhand der absolu-
ten Wertgrenze.

So viel zu den guten Nachrichten. Denn 
für Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31.12.2025 beginnen, soll Satz 2 an-
wendbar sein. Dadurch wäre ein Abzug 
von Aufwendungen, die mit dem Grund-
stücksteil im Zusammenhang stehen, 
in den Fällen, in denen das Wahlrecht 
ausgeübt wird (also Privatvermögen 
vorliegt), nicht mehr möglich. Folglich 
würde die Wertermittlung für die Be-
rechnung der Abschreibung entfallen. 

Beachten Sie | Die betriebsbezogenen 
Aufwendungen wie z. B. Strom und 
Heizkosten sollen aber weiterhin ab-
zugsfähig sein.

Kaufpreisaufteilung

Wurde für ein bebautes Grundstück ein 
Gesamtkaufpreis gezahlt, ist der Kauf-
preis zur Ermittlung der Bemessungs-
grundlage für die Abschreibung des Ge-
bäudes aufzuteilen. Denn nur die An-
schaffungskosten für das Gebäude un-
terliegen einem Wertverzehr und min-
dern über die Abschreibung den steu-
erlichen Gewinn. Der Grund und Boden 
hingegen unterliegt keinem Wertver-
zehr und ist nicht planmäßig abschreib-
bar.

Streitanfällig ist oft die Aufteilungsme-
thode. Hier soll nun der neue § 9b EStDV 
für „Klarheit“ sorgen. Danach soll für 

die Schätzung des Werts des Grund und 
Bodens sowie des Gebäudeanteils die 
Immobilienwertermittlungsverordnung 
einschließlich ihrer Vorgaben zur Wahl 
des Wertermittlungsverfahrens heran-
zuziehen sein.

Zur Vereinfachung soll entsprechend der 
bisherigen Verwaltungspraxis zudem 
festgeschrieben werden, dass das Bun-
desfinanzministerium eine Arbeitshilfe 
zur vereinfachten Aufteilung eines Ge-
samtkaufpreises für das bebaute Grund-
stück zur Verfügung stellen kann.

Diese Schätzung kann widerlegt wer-
den – und zwar durch Vorlage eines für 
diesen Zweck nach persönlicher Vor-
ortbesichtigung erstellten Gutachtens 
eines öffentlich bestellten und verei-
digten Sachverständigen für die Be-
wertung von bebauten und unbebauten 
Grundstücken.

Der Immobilienverband Deutschland 
IVD hat in seiner Stellungnahme zum 
Referentenentwurf scharf kritisiert, 
dass Gutachten von Sachverständigen, 
die nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifi-
ziert sind, somit nicht anerkannt wer-
den sollen. 

Kürzere Nutzungsdauer

Ist die tatsächliche Nutzungsdauer kür-
zer als die typisierten Prozentsätze in  
§ 7 Abs. 4 S. 1 EStG, kann die Abschrei-
bung nach der kürzeren tatsächlichen 
Nutzungsdauer vorgenommen werden. 
Hierzu hatte der Bundesfinanzhof 
(28.7.2021, Az. IX R 25/19) entschieden, 
dass sich der Steuerpflichtige dabei 
grundsätzlich jeder Darlegungsmethode 
bedienen kann, die im Einzelfall geeig-
net erscheint (Methodenfreiheit).

Durch § 11c Abs. 1a EStDV soll nun 
festgelegt werden, dass der Nachweis 
einer kürzeren Nutzungsdauer durch 
ein Gutachten (Vorortbesichtigung und 
anerkannte Sachverständige wie bei der 
Kaufpreisaufteilung) zu erbringen ist. 
Auch diese Regelung wird vom Immobi-
lienverband Deutschland IVD entspre-
chend kritisiert.

AUSBLICK | Es handelt sich derzeit 
„nur“ um einen Referentenentwurf, 
sodass im weiteren Verlauf noch Än-
derungen möglich sind.

Quelle | Referentenentwurf des BMF: Siebte 
Verordnung zur Änderung steuerlicher Ver-
ordnungen, Stand: 4.8.2025

Für Unternehmer

Bauleistungen: Neues 
Verfahren bei Ausstellung 
von Freistellungs-
bescheinigungen

| Das Finanzministerium Mecklen-
burg-Vorpommern hat auf Folgendes 
hingewiesen: Seit dem 6.8.2025 kön-
nen Freistellungsbescheinigungen für 
Bauleistungen nach § 48b Einkommen-
steuergesetz (EStG) nicht mehr sofort 
ausgestellt und direkt an Antragstel-
lende übergeben werden. Der Grund ist 
das neue bundesweite KONSENS-Ver-
fahren ELFE–Freistellungsbescheini-
gung für Bauleistungen (EIBE-FsB). |

Mit dem neuen Verfahren wird die An-
tragsbearbeitung maschinell durchge-
führt. Dabei wird eine Vordatierungs-
frist berücksichtigt, die in der Regel drei 
Kalendertage beträgt. Endet diese Frist 
an einem Wochenende oder an einem 
Feiertag, wird der nächstfolgende Ka-
lendertag als Ausstellungsdatum fest-
gelegt. Der Versand der Bescheinigung 
erfolgt in der Regel zentral per Post.

Die bisherige Möglichkeit, bei persönli-
cher Vorsprache eine Freistellungsbe-
scheinigung direkt ausgehändigt zu be-
kommen, entfällt durch das neue Sys-
tem. Das Finanzministerium empfiehlt 
den Antragstellenden, mit dem Finanz-
amt rechtzeitig Kontakt aufzunehmen 
und den Antrag frühzeitig einzureichen.

Hintergrund

Bestimmte Leistungsempfänger (insbe-
sondere Unternehmer i. S. des § 2 des 
Umsatzsteuergesetzes) haben für inlän-
dische Bauleistungen einen Steuerab-
zug i. H. von 15 % der Gegenleistung 
einzubehalten. Der einbehaltene Betrag 
wird an das Finanzamt des Leistenden 
abgeführt.

Vom Steuerabzug kann abgesehen wer-
den, wenn die in § 48 EStG genannten 
Bagatellgrenzen unterschritten wer-
den oder der Leistende eine vom Fi-
nanzamt ausgestellte Freistellungsbe-
scheinigung vorlegt.

Beachten Sie | Weitere Informationen 
erhalten Sie u. a. auf der Website des 
Bundeszentralamts für Steuern (www.
iww.de/s14345).

Quelle | FinMin Mecklenburg-Vorpommern, 
PM vom 1.8.2025
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Für Unternehmer

Steuer-Informationen  
für Influencer und  
Content-Creator

| Wer in sozialen Netzwerken (z. B. In-
stagram, TikTok, YouTube oder Twitch) 
aktiv ist und damit Einnahmen erzielt, 
sollte auch die steuerlichen Pflichten 
– von Anfang an – im Blick haben. Die 
Finanzverwaltung Nordrhein-Westfa-
len hat dazu jetzt alle wichtigen Infor-
mationen gebündelt und auf einer 
zentralen Website (unter www.iww.de/
s14348) veröffentlicht. |

Die neue Informationsseite liefert Hin-
weise zu allen steuerlich relevanten 
Themen: Von der Einkommen- und Ge-
werbesteuer über die Umsatzsteuer bis 
hin zu den verschiedenen Arten von Ein-
nahmen (z. B. Sponsoring, Produktplat-
zierungen oder Merchandise-Verkäufe). 

Die Faustregel ist: Erhalten Influencer 
Geld oder Sachleistungen, sind diese 
(unabhängig davon, ob eine konkrete 
Gegenleistung erbracht wird) steuer-
pflichtig. Denn die Einnahmen stehen 
im Zusammenhang mit dem Betrieb. 

Beachten Sie | Neben kompakten Tex-
ten enthält die neue Website auch Er-
klärvideos, Links zu weiterführenden 
Angeboten sowie Hinweise zur Zusam-
menarbeit mit dem Finanzamt. 

Quelle | Finanzverwaltung des Landes Nord-
rhein-Westfalen, PM vom 14.8.2025

Für Arbeitgeber

Haushaltshilfe richtig  
bei der Minijob-Zentrale 
anmelden

| Die Minijob-Zentrale hat jüngst dar-
auf hingewiesen, dass Haushaltshilfen 
auf Minijob-Basis zwingend anzumel-
den sind und welche Angaben dabei be-
nötigt werden. |

Beachten Sie | Zudem gibt die Minijob-
Zentrale Antworten auf häufig gestellte 
Fragen und erläutert, welche steuerli-
chen Vorteile geltend gemacht werden 
können. Alle wichtigen Informationen 
erhalten Sie unter www.iww.de/s14349.

Quelle | Minijob-Zentrale, Mitteilung vom 
30.7.2025

Für alle Steuerpflichtigen

Irrtum über Steuerfolgen bei Ehevertrag:  
Einkommensteuer kann rückwirkend entfallen 
| Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Übertragung von GmbH-Anteilen 
im Rahmen eines Zugewinnausgleichs unter Ehegatten grundsätzlich einen steuer-
pflichtigen Veräußerungsvorgang nach § 17 des Einkommensteuergesetzes (EStG) 
darstellt. Der Veräußerungsgewinn kann aber rückwirkend entfallen, wenn die 
Übertragung aufgrund eines Irrtums über die steuerlichen Folgen rückabgewickelt 
wird und dieser Irrtum die Geschäftsgrundlage des Vertrags bildete. |

 ◼ Sachverhalt

Eheleute vereinbarten abweichend vom 
gesetzlichen Güterstand der Zuge-
winngemeinschaft die Gütertrennung. 
Hieraus ergab sich ein Zugewinnaus-
gleichsanspruch der Ehefrau, den der 
Ehemann vereinbarungsgemäß durch 
die Übertragung von GmbH-Anteilen 
erfüllte. Beide gingen davon aus, dass 
hierfür keine Einkommensteuer an-
fällt. Das Finanzamt sah darin jedoch 
eine Veräußerung nach § 17 EStG, er-
mittelte einen Veräußerungsgewinn 
und setzte Einkommensteuer fest. Dies 
veranlasste die Eheleute, die notarielle 
Vereinbarung zu ändern und statt der 
Anteilsübertragung eine Geldzahlung 
und im Übrigen die Stundung des Aus-
gleichsanspruchs zu vereinbaren.

Das Finanzgericht Niedersachsen er-
kannte die rückwirkende Änderung 
des Ehevertrags an: Der Veräuße-
rungsgewinn sei mit steuerlicher Wir-
kung für die Vergangenheit entfallen. 
Diese Auffassung wurde nun vom Bun-
desfinanzhof bestätigt.

Die Rückabwicklung kann steuerlich so 
behandelt werden, als wäre die Anteils-
übertragung nie erfolgt, wenn 

 • der Irrtum von beiden Vertrags-
partnern geteilt wird, 

 • er bereits bei Vertragsabschluss 
vorlag und 

 • in die Risikosphäre beider Ver-
tragspartner fällt. 

MERKE | Ein ausdrücklicher Hinweis 
im ursprünglichen Vertragstext ist 
nicht notwendig. 

Allerdings weist der Bundesfinanzhof 
auch auf Folgendes hin: Die Voraus-
setzungen für die Anerkennung einer 
steuerlich rückwirkenden Änderung 
entsprechender vertraglicher Abreden 
sind und bleiben streng und gelten nur 
für Ausnahmefälle.

Quelle | BFH-Urteil vom 9.5.2025, Az. IX R 
4/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 249753; 
BFH, PM Nr. 53/25 vom 21.8.2025

Für alle Steuerpflichtigen

Verkauf eines hochpreisigen Wohnmobils innerhalb 
eines Jahres: Ist ein Gewinn zu versteuern? 

| Private Veräußerungsgewinne aus Gegenständen des täglichen Gebrauchs unter-
liegen auch dann nicht der Spekulationsbesteuerung nach § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG), wenn der Zeitraum zwischen Anschaffung und 
Veräußerung nicht mehr als ein Jahr beträgt. Das Finanzgericht Sachsen hat nun 
entschieden, dass selbst ein hochpreisiges Wohnmobil ein Gegenstand des tägli-
chen Gebrauchs ist und damit nicht der Spekulationsbesteuerung unterliegt. |

Bei Gegenständen des täglichen Ge-
brauchs muss es sich um Gebrauchs-
gegenstände handeln, die einem Wert-
verzehr unterliegen und/oder kein 
Wertsteigerungspotenzial aufweisen 
und zumindest zur mehrmaligen Nut-
zung geeignet sind. Diese Vorausset-
zungen liegen für ein Wohnmobil nach 
Ansicht des Finanzgerichts vor. 

Es trifft zwar zu, dass es sich im Streit-
fall um einen Luxusgegenstand gehan-

delt hat. Doch dies steht der Annahme, 
dass ein Gegenstand des täglichen Ge-
brauchs vorliegt, nicht entgegen.

Beachten Sie | Mit dieser Entschei-
dung will sich das Finanzamt aber nicht 
zufriedengeben und hat Revision ein-
gelegt.

Quelle | FG Sachsen, Urteil vom 20.12.2024, 
Az. 5 K 960/24, Rev. BFH Az. IX R 4/25, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 249254
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

70 % der Rentenleistungen waren 2024 steuerpflichtig
| Im Jahr 2024 haben in Deutschland 22,3 Millionen Personen Leistungen i. H. 
von rund 403 Milliarden EUR aus gesetzlicher, privater oder betrieblicher Rente 
erhalten. 70 % dieser Leistungen zählten zu den steuerpflichtigen Einkünften. 
Seit 2015 stieg der durchschnittliche Besteuerungsanteil damit um rund 15 %. 
Diese Zahlen stammen vom Statistischen Bundesamt. |

Bei vielen Rentnern liegt der steuer-
pflichtige Teil ihrer Renten (nach diver-
sen Abzügen) unterhalb des jährlichen 
Grundfreibetrags. Daher bleiben viele 
Rentenzahlungen steuerfrei, wenn keine 
weiteren Einkünfte vorliegen. Wie viele 
Rentner für 2024 Einkommensteuer 
zahlen, ist noch nicht bekannt. Aktuelle 
Informationen liegen aber für 2021 vor. 
Danach mussten rund 41 % der insge-
samt 21,9 Millionen Rentenbeziehenden 
Einkommensteuer zahlen.

Hintergrund

Wie die Renteneinkünfte steuerlich be-
handelt werden, richtet sich insbeson-
dere nach dem Jahr des Rentenbe-
ginns. Der steuerpflichtige Teil der 
Rente aus einer Basisversorgung be-
trägt bei einem Rentenbeginn im Jahr 
2005 oder früher 50 %. Demzufolge be-

trägt auch der Rentenfreibetrag 50 %. 
Dieser Rentenfreibetrag ist ein fester 
Betrag, der in den Folgejahren unver-
ändert bleibt. Die jährlichen Rentener-
höhungen, die im Laufe der Rente fol-
gen, sind also komplett steuerpflichtig.

Der Besteuerungsanteil wird für jeden 
neuen Rentnerjahrgang sukzessive er-
höht. Wer z. B. 2023 in Rente gegangen 
ist, dem steht nur noch ein Rentenfrei-
betrag von 17,5 % zu. Das bedeutet: 
17,5 % der Rente bleiben steuerfrei und 
82,5 % der Rente unterliegen der Be-
steuerung. Da der Besteuerungsanteil 
für jeden neuen Renteneintrittsjahr-
gang ab 2023 um einen halben Pro-
zentpunkt erhöht wird, gelten 100 % 
Besteuerungsanteil dann erstmals für 
2058  (= Jahr des Rentenbeginns). 

Quelle | Statistisches Bundesamt, PM Nr. 291 
vom 8.8.2025

Für alle Steuerpflichtigen

Keine Werbungskosten: 
Umzug allein wegen 
eines Arbeitszimmers 

| Steuerpflichtige (im Streitfall eine 
Grundschullehrerin) können die Kosten 
für einen Umzug, der vor allem erfolgt, 
weil die Wohnung im Gegensatz zur alten 
Wohnung ein häusliches Arbeitszimmer 
enthält, nur als Werbungskosten abset-
zen, wenn weitere (objektive) Voraus-
setzungen für einen beruflich veran-
lassten Umzug vorliegen. Das hat das 
Finanzgericht Münster entschieden. |

Eine nahezu ausschließliche berufliche 
Veranlassung des Umzugs in eine an-
dere Wohnung ist auch dann zu vernei-
nen, wenn in dieser Wohnung (erstmals) 
die Möglichkeit zur Einrichtung eines 
Arbeitszimmers besteht. Denn es fehlt 
insoweit an einem objektiven Kriterium, 
das nicht durch die private Wohnsitua-
tion zumindest mitveranlasst ist. 

Die Entscheidung entspricht der aktuel-
len Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs. Danach ändert auch die zuneh-
mende Akzeptanz von Homeoffice, Tele- 
und Remote-Arbeit nichts daran, dass 
der Wunsch, im privaten Lebensbereich 
in einem (häuslichen) Arbeitszimmer zu 
arbeiten, in erster Linie auf privaten 
Motiven und Vorlieben beruht.  

MERKE | Damit bleibt es dabei, dass 
ein Werbungskostenabzug insbeson-
dere in diesen Fällen möglich ist: 
• aus dem Umzug resultiert eine er-

hebliche Fahrzeitverkürzung (Fahr-
ten Wohnung-Arbeitsstätte),

• der Umzug wird im überwiegenden 
betrieblichen Interesse des Arbeit-
gebers durchgeführt oder

• der Umzug erfolgt aufgrund der 
erstmaligen Aufnahme einer beruf-
lichen Tätigkeit, eines Arbeitsplatz-
wechsels oder einer Versetzung.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 13.6.2025, Az. 
14 K 2124/21 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
249947; BFH-Urteil vom 5.2.2025, Az. VI R 3/23

Für Unternehmer

Vertretungsweise Übernahme eines  
ärztlichen Notfalldienstes ist umsatzsteuerfrei  

| Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der ärztliche Notfalldienst auch 
dann von der Umsatzsteuer befreit ist, wenn ein Arzt ihn vertretungsweise für ei-
nen anderen Arzt (gegen Entgelt) übernimmt. |

 ◼ Sachverhalt

Ein selbstständiger Arzt (A) hatte mit 
der Kassenärztlichen Vereinigung 
Westfalen-Lippe (KV) eine Vereinba-
rung über die freiwillige Teilnahme am 
ärztlichen Notfalldienst abgeschlos-
sen. A übernahm für andere, an sich 
zum Notfalldienst eingeteilte Ärzte als 
Vertreter deren „Sitz- und Fahrdienste“ 
in eigener Verantwortung. Gegenüber 
den Ärzten rechnete A einen Stunden-
lohn zwischen 20 EUR und 40 EUR ab. 

Die erbrachten Notfalldienste hielt A für 
umsatzsteuerfrei. Das Finanzamt und 
das Finanzgericht Münster sahen das 
allerdings anders: A erbringe eine 
sonstige Leistung, die kein therapeuti-
sches Ziel habe. Schließlich gewährte 
der Bundesfinanzhof aber dann doch 
die Umsatzsteuerbefreiung.

Auch die vertretungsweise Übernahme 
ärztlicher Notfalldienste gegen Entgelt 
durch einen anderen Arzt ist als Heilbe-
handlung im Sinne des § 4 Nr. 14 
Buchst. a des Umsatzsteuergesetzes 
umsatzsteuerfrei.

Der Bundesfinanzhof begründete seine 
Entscheidung u. a. wie folgt: Der ärztli-
che Notfalldienst ist eine ärztliche Heil-
behandlung. Er gewährleistet die ärzt-
liche Versorgung von Notfallpatienten 
im jeweiligen Einsatzgebiet, was eine 
umsatzsteuerfreie Tätigkeit ist. Auf den 
Umfang der tatsächlichen Inanspruch-
nahme des Notfalldienstes durch die 
Patienten kommt es nicht an.

Quelle | BFH-Urteil vom 14.5.2025, Az. XI R 
24/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 249292; 
BFH, PM Nr. 47/25 vom 24.7.2025
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Daten für den Monat  
 Dezember 2025

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.12.2025
• ESt, KSt = 10.12.2025

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 15.12.2025
• ESt, KSt = 15.12.2025

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 12/2025 = 29.12.2025

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

9/24 2/25 5/25 9/25

+ 1,6 % + 2,3 % + 2,1 % + 2,4 %

Für alle Steuerpflichtigen

Steueränderungsgesetz 2025 liegt im Entwurf vor

| Die Bundesregierung hat am 10.9.2025 das Steueränderungsgesetz 2025  be-
schlossen. Hervorzuheben sind die Anhebung der Entfernungspauschale, die Sen-
kung der Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie sowie bessere 
Rahmenbedingungen für Ehrenamtliche und gemeinnützige Vereine. |

Erhöhung  
der Entfernungspauschale

Derzeitige Regelung: Für Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte kann eine Entfernungspauschale 
geltend gemacht werden. Diese ist für 
jeden vollen Kilometer der Entfernung 
zwischen Wohnung und erster Tätig-
keits stätte mit 0,30 EUR anzusetzen.  
Ab dem 21. Kilometer gilt eine erhöhte 
Pauschale von 0,38 EUR.

Mit Wirkung ab 2026 soll die Entfer-
nungspauschale bereits ab dem ersten 
gefahrenen Kilometer 0,38 EUR betra-
gen.

MERKE | Die (erhöhte) Entfernungs-
pauschale wirkt sich bei Arbeitneh-
mern aber nur dann aus, wenn sie zu-
sammen mit den weiteren Werbungs-
kosten den Arbeitnehmer-Pauschbe-
trag (1.230 EUR p. a.) überschreitet.

Beachten Sie | Mit der Aufhebung der 
zeitlichen Befristung der Mobilitäts-
prämie sollen Steuerpflichtige mit ge-
ringeren Einkünften auch nach 2026 
die Mobilitätsprämie erhalten.

Umsatzsteuer für Speisen  
in der Gastronomie

Die Bundesregierung möchte die Gas-
tronomiebranche wirtschaftlich unter-
stützen. Daher soll die Umsatzsteuer 
für Speisen in der Gastronomie ab dem 
1.1.2026 auf 7 % reduziert werden. Für 
Getränke soll es allerdings bei den 19 % 
Umsatzsteuer bleiben. 

Beachten Sie | Bei Speisen würde 
dann die derzeitige (mitunter streitan-
fällige) Unterscheidung „Verzehr außer 
Haus“ (Speisenlieferung mit 7 % Um-
satzsteuer) versus „Verzehr im Haus“ 
(Restaurationsleistung mit 19 %) ent-
fallen.

Ehrenamt und Gemeinnützigkeit

Zur Stärkung des ehrenamtlichen En-
gagements soll der Übungsleiterfrei-
betrag ab 2026 von 3.000 EUR auf 
3.300 EUR angehoben werden. Die Eh-
renamtspauschale soll von 840 EUR 
auf 960 EUR erhöht werden.



– 2 – Im November 2025

Darüber hinaus sieht der Regierungs-
entwurf folgende Änderungen hinsicht-
lich der Gemeinnützigkeit mit Wirkung 
ab 2026 vor: 

 • Die Freigrenze für den steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb soll um 5.000 EUR 
auf 50.000 EUR angehoben werden. 

Beachten Sie | Durch die Frei-
grenze werden Geschäftsbetriebe, 
die nur geringe Umsätze erwirt-
schaften, mit ihren Gewinnen von 
einer Körperschaft- und Gewerbe-
steuerbelastung freigestellt.

 • Die Pflicht zur zeitnahen Mittelver-
wendung soll für steuerbegünstigte 
Körperschaften abgeschafft wer-
den, deren Einnahmen nicht mehr 
als 100.000 EUR pro Jahr betragen. 
Bisher liegt diese Freigrenze bei 
45.000 EUR. 

 • Auf eine Sphärenzuordnung von 
Einnahmen bei Körperschaften mit 
Einnahmen bis 50.000 EUR soll ver-
zichtet werden. Steuerpflichtige, 
wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 
und Zweckbetriebe, die bis zu 
50.000 EUR einnehmen, müssen 

somit keine Abgrenzung und Auf-
teilung dahingehend vornehmen, 
ob diese Einnahmen dem steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb oder einem Zweck-
betrieb zuzuordnen sind.

 • E-Sport soll als gemeinnützig be-
handelt werden.

 • Bislang kann der Bau und der Be-
trieb von Photovoltaikanlagen den 
Status der Gemeinnützigkeit ge-
fährden. Dies soll wie folgt geän-
dert werden: „Die Steuervergünsti-
gung wird nicht dadurch ausge-
schlossen, dass eine Körperschaft 
Mittel für die Errichtung und den 
Betrieb von Photovoltaikanlagen 
und anderen Anlagen nach dem Er-
neuerbare-Energien-Gesetz ver-
wendet, soweit es sich dabei nicht 
um den Hauptzweck der Körper-
schaft handelt.“

MERKE | Derzeit handelt es sich 
„nur“ um einen Regierungsentwurf. 
Der Bundestag und der Bundesrat 
müssen noch zustimmen.

Quelle | Steueränderungsgesetz 2025, Re-
gierungsentwurf vom 10.9.2025

Für alle Steuerpflichtigen

Keine außergewöhnlichen Belastungen:  
Vermögensverlust wegen Trickbetrugs 
| Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass Vermögensverluste aus einem 
Trickbetrug, bei dem die Täter einem älteren Menschen am Telefon die Notlage 
eines nahen Angehörigen vortäuschen, nicht als außergewöhnliche Belastungen 
abzugsfähig sind. |

 ◼ Sachverhalt

Eine 77 Jahre alte Rentnerin erhielt 
von einem vermeintlichen Rechtsan-
walt einen Telefonanruf. Dieser gab an, 
ihre Tochter habe einen tödlichen Ver-
kehrsunfall verursacht. Die drohende 
Untersuchungshaft könne durch Zah-
lung einer Kaution von 50.000 EUR ver-
mieden werden. Daraufhin hob die 
Rentnerin den Betrag von ihrer Bank ab 
und übergab ihn einem Boten. Nach-
dem sie den Betrug durchschaut hatte, 
erstattete sie Strafanzeige. Das Verfah-
ren wurde jedoch eingestellt, weil die 
Täter nicht ermittelt werden konnten. 

Den Vermögensverlust machte die 
Rentnerin in ihrer Steuererklärung als 
außergewöhnliche Belastungen gel-
tend – jedoch ohne Erfolg.  

Nach Ansicht des Finanzgerichts Müns-
ter sind die Aufwendungen nicht außer-
gewöhnlich. Die Rentnerin ist Opfer ei-
ner Betrugsmasche geworden, die po-
tenziell jeden treffen kann. Zudem fehlt 
es an der Zwangsläufigkeit. Da die 
Zwangslage objektiv zu beurteilen ist 
und keine Gefahr für die Tochter vorge-
legen hat, war es objektiv zumutbar, 
zunächst zur Tochter oder zur Polizei 
Kontakt aufzunehmen. 

Beachten Sie | Die Revision wurde zu-
gelassen, da die steuerliche Behand-
lung von Betrugsopfern bei Schockan-
rufen viele Steuerpflichtige betrifft und 
höchstrichterlich noch nicht geklärt ist.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 2.9.2025, Az. 1 
K 360/25 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 250144

Für Unternehmer

Ist die Richtsatzsammlung 
wirklich eine geeignete 
Schätzungsmethode? 

| Bei einer Diskothek wurden die Kas-
sen für die Getränkeumsätze nicht ord-
nungsgemäß geführt. Deshalb erfolgten 
Hinzuschätzungen, wobei auf die Roh-
gewinnaufschlagsätze der amtlichen 
Richtsatzsammlung des Bundesfinanz-
ministeriums für Gastronomiebetriebe 
zurückgegriffen wurde. Diese Handha-
bung wurde nun vom Bundesfinanzhof 
kritisiert. |

Eine Diskothek ist kein Restaurant, und 
da sich eine Diskothek keiner der in der 
amtlichen Richtsatzsammlung aufge-
führten Gewerbeklassen zuordnen 
lässt, war diese für die Hinzuschätzung 
nicht geeignet. 

Die Entscheidung ist aber auch aus an-
deren Gründen interessant: Danach ist 
der innere Betriebsvergleich, der an 
die Daten und Verhältnisse des geprüf-
ten Betriebs selbst anknüpft, im Ver-
hältnis zum äußeren Betriebsvergleich, 
der sich auf statistische Durchschnitts-
werte der betreffenden Branchen 
stützt, grundsätzlich als die zuverlässi-
gere Schätzungsmethode anzusehen. 

Beachten Sie | Dies müssen das Fi-
nanzamt und das Finanzgericht bei der 
Ausübung ihres Ermessens berück-
sichtigen, auch wenn sie bei der Wahl 
der Schätzungsmethoden grundsätz-
lich frei sind.

MERKE | Zudem hat sich der Bundes-
finanzhof mit den Mindestanforderun-
gen befasst, die Datensammlungen 
oder Datenbanken der Finanzverwal-
tung erfüllen müssen, wenn sie in ei-
nem Gerichtsverfahren berücksichtigt 
werden sollen. Und hier haben die 
Richter erhebliche Zweifel daran ge-
äußert, dass sich die amtliche Richt-
satzsammlung in ihrer bisherigen 
Form als Grundlage für eine Schät-
zung eignet. Begründet wird dies mit 
der fehlenden statistischen Repräsen-
tativität der zur Ermittlung der Richt-
sätze herangezogenen Daten einer-
seits und dem kategorischen Aus-
schluss bestimmter Gruppen von Be-
trieben bei der Ermittlung der Richt-
satzwerte andererseits.

Quelle | BFH-Urteil vom 18.6.2025, Az. X R 
19/21, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 250345; 
BFH, PM Nr. 60/25 vom 25.9.2025
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Für Unternehmer

E-Bilanz: Neues Datenschema und Hinweise zu den 
unverdichteten Kontennachweisen mit Kontensalden

| Unternehmen müssen den Inhalt der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrech-
nung (GuV) grundsätzlich nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Daten-
fernübertragung übermitteln. Das Bundesfinanzministerium hat nun das aktuali-
sierte Datenschema der Taxonomien (Version 6.9) als amtlich vorgeschriebenen 
Datensatz veröffentlicht. Die aktualisierten Taxonomien stehen unter www.esteuer.de 
zur Ansicht und zum Abruf bereit. |

Die neuen Taxonomien sind grundsätz-
lich für die Bilanzen der Wirtschaftsjahre 
zu verwenden, die nach dem 31.12.2025 
beginnen (Wirtschaftsjahr 2026 oder 
2026/2027). Es wird aber nicht bean-
standet, wenn diese auch für das Wirt-
schaftsjahr 2025 oder 2025/2026 ver-
wendet werden.

Beachten Sie | Die Übermittlungsmög-
lichkeit mit diesen neuen Taxonomien 
wird für Testfälle voraussichtlich ab No-
vember 2025 gegeben sein; für Echtfälle 
ab Mai 2026.

Unverdichtete Kontennachweise  
mit Kontensalden

Hintergrund: Durch das Jahressteuer-
gesetz 2024 wurde der Umfang ausge-
dehnt: Für Wirtschaftsjahre, die nach 
dem 31.12.2024 beginnen, ist der Inhalt 
der Bilanz und GuV jeweils einschließ-
lich der unverdichteten Kontennach-
weise mit Kontensalden nach amtlich 
vorgeschriebenen Datensatz durch Da-
tenfernübertragung zu übermitteln. Ab 
2028 kommen weitere Daten hinzu.

Im Zusammenhang mit der Veröffentli-
chung der Taxonomien 6.9 hat das Bun-
desfinanzministerium nun einige Hin-
weise zu den unverdichteten Konten-
nachweisen gegeben. Nachfolgend sind 
einige Aspekte aufgeführt.

Die Verpflichtung gilt für die Kerntaxo-
nomie, die Ergänzungstaxonomien und 
die Spezialtaxonomien. Sie gilt für alle 
an die Finanzverwaltung übermittelba-
ren Bilanzarten (z. B. Jahresabschluss 
und Eröffnungsbilanz). 

Handelt es sich um eine Personenge-
sellschaft oder Mitunternehmerschaft, 
muss bei Übermittlung der Gesamt-
handsbilanz und auch bei ggf. erforder-
lichen Sonder- und Ergänzungsbilanzen 
der Kontennachweis enthalten sein.

Der Kontennachweis muss folgende An-
gaben enthalten:

 • Name der Position (zu der der Kon-
tennachweis übermittelt wird),

 • Kontonummer,
 • Kontobeschreibung,
 • Kontosaldo.

Ein unverdichteter Kontennachweis um-
fasst zumindest alle Sachkonten der 
Buchführung (Hauptbuch), die am Ende 
des Wirtschaftsjahres einen Saldo auf-
weisen. Eine Verdichtung einzelner 
Sachkonten zu Kontengruppen oder zu 
anderen Merkmalen ist grundsätzlich 
nicht zulässig. 

Beachten Sie | Nur im Einzelfall kann 
eine Zusammenführung von Konten für 
die Übermittlung im Rahmen der E-Bi-
lanz in Betracht kommen, sofern keine 
wesentlichen Informationen verloren 
gehen und der Inhalt weiterhin nachvoll-
ziehbar ist.

Eine zusätzliche Bereitstellung von 
Konten der Nebenbücher, z. B. der Per-
sonenkonten – Debitorenkonten (bei 
Forderungen) und Kreditorenkonten (bei 
Verbindlichkeiten) – muss nicht erfol-
gen. Ebenfalls sind die einzelnen Ge-
schäftsvorfälle und das Buchungsjour-
nal des Jahres nicht zu übermitteln.

MERKE | Um Härtefälle zu vermeiden, 
wird es für die Übermittlung mit der Ta-
xonomie-Version 6.9 nicht beanstandet, 
wenn (vor allem wegen umfangreicher 
Softwareanpassungen bzw. der Um-
stellung bestimmter Praxisverfahren) 
die Bilanz und GuV ohne Kontennach-
weise nach amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz durch Datenfernübertragung 
übermittelt werden. 

In diesem Fall sind die Kontennach-
weise auf anderem Weg einzureichen 
und die Gründe hierfür in der Taxono-
mieposition „Erläuterung, warum eine 
Übermittlung der Kontennachweise 
noch nicht möglich ist“ darzulegen.

Quelle | BMF-Schreiben vom 10.6.2025, Az. IV 
C 6 - S 2133-b/00064/002/006, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 250458

Für Arbeitgeber

Statistik der Lohnsteuer-
Außenprüfungen 2024
| Das Bundesfinanzministerium (Mel-
dung vom 4.9.2025) hat die Ergebnisse 
der Lohnsteuer-Außenprüfung und 
Lohnsteuer-Nachschau im Kalender-
jahr 2024 veröffentlicht. Danach wurde 
ein Mehrergebnis von 826,9 Mio. EUR 
erzielt. 69.199 Betriebe wurden ab-
schließend geprüft. |

Für alle Steuerpflichtigen

Nur eine Gebühr  
bei einheitlich erteilter 
verbindlicher Auskunft 
gegenüber mehreren 
Antragstellern

| Der Bundesfinanzhof hat entschieden, 
dass gegenüber mehreren Antragstel-
lern nur eine Gebühr für die Bearbei-
tung einer verbindlichen Auskunft er-
hoben werden kann, wenn die Auskunft 
den Antragstellern gegenüber tatsäch-
lich einheitlich erteilt wird. |

 ◼ Sachverhalt

Acht Personen, die an einer Holding-
gesellschaft beteiligt waren, planten 
eine Umstrukturierung. Sie baten das 
Finanzamt hierzu gemeinsam um eine 
verbindliche Auskunft nach § 89 der 
Abgabenordnung (AO). Daraufhin er-
teilte das Finanzamt acht inhaltsglei-
che Auskünfte und erließ acht Gebüh-
renbescheide über je 109.736 EUR 
(gesetzliche Höchstgebühr) – jedoch 
zu Unrecht. 

Der Bundesfinanzhof sah die Voraus-
setzungen des § 89 Abs. 3 S. 2 AO als 
erfüllt an. Dieser sieht vor, dass nur eine 
Gebühr zu erheben ist, wenn die ver-
bindliche Auskunft gegenüber mehreren 
Antragstellern einheitlich erteilt wird. In 
diesem Fall sind alle Antragsteller Ge-
samtschuldner der Gebühr. 

Beachten Sie | Dass jedem Beteiligten 
ein entsprechender Bescheid übermit-
telt wurde, ändert nichts daran, dass in 
der Sache nur eine verbindliche Aus-
kunft vorliegt. 

Quelle | BFH-Urteil vom 3.7.2025, Az. IV R 
6/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 250007; 
BFH, PM Nr. 56/25 vom 4.9.2025
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Arbeitgeber

Firmenfitnessprogramm: Für die Sachbezugs-
freigrenze zählen die registrierten Arbeitnehmer

| Bei der Frage, ob die Sachbezugsfreigrenze des § 8 Abs. 2 S. 11 Einkommen-
steuergesetz (EStG) in Höhe von 50 EUR pro Monat überschritten wird, sind die 
vom Arbeitgeber aufgewandten Kosten anteilig den für die Nutzung des Firmen-
fitnessprogramms registrierten Arbeitnehmern zuzurechnen. Auf die Anzahl der 
vom Arbeitgeber erworbenen Lizenzen kommt es nicht an, wenn diese nicht der 
Zahl der für das Programm registrierten Arbeitnehmer entspricht. Dies hat das 
Finanzgericht Niedersachsen entschieden. |

 ◼  Beispiel (in Anlehnung  
an den Urteilssachverhalt)

Die A-GmbH hat 100 Arbeitnehmer. 
Sie schließt mit dem Fitnessstudiobe-
treiber X eine Firmenfitness-Mitglied-
schaftsvereinbarung, wonach die Ar-
beitnehmer der A-GmbH berechtigt 
sind, das Fitnessstudio des X zu nut-
zen. Demzufolge erwirbt die A-GmbH 
50 Lizenzen für monatlich 4.000 EUR 
inkl. Umsatzsteuer. Die Anzahl wurde 
anhand der Personalstruktur als Kal-
kulationsgrundlage für X prognosti-
ziert. Die Lizenzen haben keine Aus-
wirkung auf die Menge der tatsächlich 
nutzungsberechtigten Arbeitnehmer. 

Mitarbeiter, die das Angebot in An-
spruch nehmen wollen, haben im Fit-
nessstudio eine Berechtigung vorzule-
gen, die X aufgrund der mitgeteilten 
Namen erstellte. Von den 100 Mitarbei-
tern haben sich 80 für das Fitnesspro-
gramm angemeldet. Tatsächlich teil-
genommen haben 50 Mitarbeiter.

Nach Auffassung der Finanzverwaltung 
sind die Kosten auf die Anzahl der Li-
zenzen zu verteilen. Das würde im Bei-
spiel bedeuten, dass je Arbeitnehmer 

80 EUR (4.000 EUR/50 Lizenzen) zu be-
rücksichtigen wären, mithin der Betrag 
in voller Höhe steuerpflichtig wäre. 

Dem widersprach jedoch das Finanzge-
richt Niedersachsen: Entspricht die An-
zahl der Lizenzen nicht der Zahl der für 
das Programm registrierten Mitarbeiter, 
kommt es auf die Menge der Lizenzen 
nicht an. Vielmehr sind dann die vom 
Arbeitgeber aufgewandten Kosten an-
teilig den für die Nutzung des Firmen-
fitnessprogramms registrierten Mitar-
beitern zuzurechnen. Im Beispiel erge-
ben sich somit 50 EUR je Arbeitnehmer 
(4.000 EUR/80 Arbeitnehmer). Da der 
Betrag nicht die Freigrenze übersteigt, 
ist er nicht zu versteuern. 

MERKE | Die Kosten sind nicht nur 
auf die Mitarbeiter zu verteilen, die 
das Angebot tatsächlich in Anspruch 
genommen haben. Denn die Arbeit-
nehmer haben den Nutzungsvorteil, 
dass für sie jederzeit eine Trainings-
möglichkeit vorgehalten wird.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
17.4.2024, Az. 3 K 10/24, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 249914

Für alle Steuerpflichtigen

Neues Schreiben  
der Finanzverwaltung  
zur Steuerermäßigung  
für eine energetische  
Gebäudesanierung

| Steuerpflichtige, die ihre Immobilie zu 
eigenen Wohnzwecken nutzen, können 
unter den Voraussetzungen des § 35c 
Einkommensteuergesetz (EStG) eine 
Steuerermäßigung für durchgeführte 
energetische Maßnahmen im Rahmen 
ihrer Einkommensteuererklärung be-
antragen. Zu den Anwendungsfragen 
hatte das Bundesfinanzministerium 
bereits 2021 ein Schreiben veröffent-
licht, das nun in einer überarbeiteten 
Fassung vorliegt. |

In dem 33 Seiten umfassenden Schrei-
ben stellt das Bundesfinanzministerium 
nun ausdrücklich klar, dass auch eine 
Wohnflächenerweiterung begünstigt 
ist. In der Rz. 3 heißt es: Wird im Zu-
sammenhang mit der energetischen 
Sanierung des Gebäudes die Wohnflä-
che erweitert, können auch die an der 
Erweiterung durchgeführten energeti-
schen Maßnahmen der steuerlichen 
Förderung nach § 35c EStG unterfallen 
(beispielsweise durch eine Gaube, eine 
Dachgeschossaufstockung oder einen 
Anbau).

Beachten Sie | Wie in der Vorfassung ist 
eine Anlage enthalten, die typische vor-
bereitende Arbeiten und Umfeldmaß-
nahmen aufführt. Diese können von der 
Steuerermäßigung umfasst sein, soweit 
sie im Zusammenhang mit einer den 
technischen Mindestanforderungen der 
ESanMV (= Energetische Sanierungs-
maßnahmen-Verordnung) genügenden 
energetischen Maßnahme stehen.

Quelle | BMF-Schreiben vom 21.8.2025, Az. IV 
C 1 - S 2296-c/00004/018/050, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 250572

Für Arbeitgeber

Auch mehrere kurzfristige Minijobs sind möglich

| Mehrere kurzfristige Minijobs sind möglich, solange die Grenzen von maximal 
drei Monaten oder 70 Arbeitstagen im Kalenderjahr eingehalten werden. Arbeit-
geber müssen daher stets prüfen, ob bereits andere kurzfristige Beschäftigun-
gen bestehen und diese Zeiten korrekt zusammenrechnen. Darauf hat jüngst die 
Minijob-Zentrale (Mitteilung vom 22.8.2025) hingewiesen. |

Die Zeitgrenzen stellen gleichwertige 
Alternativen dar, sodass die günstigere 
Variante gewählt werden kann. 

Wie viel der Minijobber dabei verdient, 
spielt keine Rolle. Liegt der monatliche 
Verdienst über 556 EUR, müssen Arbeit-
geber jedoch zusätzlich prüfen, ob die 
Tätigkeit berufsmäßig ausgeübt wird.

Bei der Zusammenrechnung der Zeit-
räume mehrerer Jobs, die anhand von 
Monaten beurteilt wurden, sind (statt 
der drei Monate) 90 Kalendertage ein-
zuhalten.

Beachten Sie | Diese und weitere Hin-
weise der Minijob-Zentrale erhalten Sie 
unter www.iww.de/s14519.
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Daten für den Monat  
 Januar 2026

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 12.1.2026

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 15.1.2026

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 1/2026 = 28.1.2026

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

10/24 3/25 6/25 10/25
+ 2,0 % + 2,2 % + 2,0 % + 2,3 %

Für Arbeitnehmer

Keine erste Tätigkeitsstätte eines Leiharbeitnehmers 
bei einem unbefristeten Leiharbeitsverhältnis

| Bei einem unbefristeten Leiharbeitsverhältnis kommt eine dauerhafte Zuord-
nung des Leiharbeitnehmers zu einer ersten Tätigkeitsstätte beim Entleiher regel-
mäßig nicht in Betracht. Durch diese steuerzahlerfreundliche Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs sind die Fahrten zum Entleiher grundsätzlich nach Reisekosten-
grundsätzen als Werbungskosten abzugsfähig. |

Erste Tätigkeitsstätte versus  
Auswärtstätigkeit

Je nachdem, ob es sich beim Tätigkeits-
ort um eine erste Tätigkeitsstätte oder 
um eine Auswärtstätigkeit handelt, hat 
das u. a. folgende steuerliche Konse-
quenzen:

Erste Tätigkeitsstätte:
 • Entfernungspauschale (0,30 EUR je 

Entfernungskilometer zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte; ab 
dem 21. Kilometer: 0,38 EUR)

Beachten Sie | Mit Wirkung ab 
2026  sollen 0,38 EUR bereits ab 
dem ersten Entfernungskilometer 
gewährt werden (Steueränderungs-
gesetz 2025 im Entwurf).

 • grundsätzlich keine Verpflegungs-
pauschale 

Auswärtstätigkeit:
 • „Dienstreisepauschale“ (0,30 EUR 

je gefahrenem Kilometer)

 • grundsätzlich Verpflegungspau-
schale je nach Abwesenheitszeiten

Erste Tätigkeitsstätte: Definition

Nach § 9 Abs. 4 S. 1 Einkommensteuer-
gesetz (EStG) ist erste Tätigkeitsstätte 
die ortsfeste betriebliche Einrichtung 
des Arbeitgebers, eines verbundenen 
Unternehmens (§ 15 Aktiengesetz) oder 
eines vom Arbeitgeber bestimmten Drit-
ten, der der Arbeitnehmer dauerhaft zu-
geordnet ist.

Die Zuordnung erfolgt vorrangig an-
hand der dienst- oder arbeitsrechtli-
chen Festlegungen sowie die diese 
ausfüllenden Absprachen und Weisun-
gen durch den Arbeitgeber.

Typische Fälle einer dauerhaften Zuord-
nung sind in § 9 Abs. 4 S. 3 EStG aufge-
führt:

 • unbefristetes Tätigwerden,
 • Tätigwerden für die Dauer des 

Dienstverhältnisses,
 • Tätigkeit über einen Zeitraum von 

mehr als 48 Monaten.

Fehlt eine solche dienst- oder arbeits-
rechtliche Festlegung auf eine Tätig-
keitsstätte oder ist sie nicht eindeutig, 
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Für alle Steuerpflichtigen

Aktivrente ab 2026:  
Bis zu 2.000 EUR sollen 
monatlich steuerfrei sein 
| Wer die gesetzliche Regelaltersgrenze 
erreicht und weiterarbeitet, soll seinen 
Arbeitslohn bis zu 2.000 EUR im Monat 
steuerfrei erhalten können. Nach dem 
Regierungsentwurf zur Aktivrente fallen 
aber weiterhin Sozialabgaben an. Der 
Bundesrat muss dem Gesetz noch zu-
stimmen. |

Der neue § 3 Nr. 21 Einkommensteuer-
gesetz (EStG-Entwurf) sieht ab dem 
1.1.2026  eine Steuerbefreiung der Ein-
nahmen bis zu insgesamt 24.000 EUR 
im Jahr vor. Dieser Freibetrag ist aber 
(im Rahmen einer „Zwölftelung“) so 
aufzuteilen, dass er nur für die Monate 
gewährt wird, in denen die Vorausset-
zungen vorliegen. 

Beachten Sie | Die Steuerfreistellung 
soll bereits im Lohnsteuerabzugsver-
fahren erfolgen – in der Steuerklasse VI 
jedoch nur, wenn der Arbeitnehmer ge-
genüber dem Arbeitgeber bestätigt hat, 
dass die Steuerbefreiung nicht bereits in 
einem anderen Dienstverhältnis be-
rücksichtigt wird.

Es sollen nur solche Leistungen begüns-
tigt sein, die vom Steuerpflichtigen nach 
Erreichen der Regelaltersgrenze gemäß 
§ 35 S. 2 oder § 235 Abs. 2 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch erbracht wer-
den. Für Tätigkeiten davor soll es keine 
Steuerbefreiung geben, auch wenn die 
Zahlungen nach Erreichen der Regelal-
tersgrenze erfolgen.

Beachten Sie | Ausschließlich Einnah-
men aus nichtselbstständiger Arbeit 
nach § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG sollen 
steuerfrei gestellt werden.

MERKE | Weitere Voraussetzung ist, 
dass der Arbeitgeber für die Leistun-
gen Beiträge zur gesetzlichen Renten-
versicherung zu entrichten hat. Somit 
werden z. B. Beamte und geringfügig 
Beschäftigte ausgeschlossen.

Auch Tätigkeiten, die zu Einkünften aus 
selbstständiger Arbeit, Gewerbebetrieb 
oder Land- und Forstwirtschaft führen, 
sollen von der Begünstigung ausge-
nommen werden.

Quelle | Aktivrentengesetz, Regierungsentwurf 
vom 15.10.2025

Für Arbeitgeber

Freie Unterkunft und Verpflegung:  
Voraussichtliche Sachbezugswerte für 2026
| Die Sachbezugswerte für freie oder verbilligte Verpflegung und Unterkunft 
werden jährlich an die Entwicklung der Verbraucherpreise angepasst. Nach dem 
vorliegenden Entwurf – mit der Zustimmung durch den Bundesrat ist wie in den 
Vorjahren zu rechnen – soll der Sachbezugswert für freie Unterkunft 285 EUR 
monatlich betragen (in 2025 = 282 EUR). |

Der monatliche Sachbezugswert für 
Verpflegung soll in 2026 um 12 EUR auf 
345 EUR steigen. 

Beachten Sie | Aus dem monatlichen 
Sachbezugswert für Verpflegung abge-
leitet ergeben sich für 2026 die nach-
folgenden Sachbezugswerte für die je-
weiligen Mahlzeiten (Werte für 2025 in 
Klammern):

Frühstück:
 • monatlich: 71 EUR (69 EUR)
 • kalendertäglich: 2,37 EUR (2,30 EUR)

Mittag- bzw. Abendessen:
 • monatlich: 137 EUR (132 EUR)
 • kalendertäglich: 4,57 EUR (4,40 EUR)

Quelle | Entwurf der 16. Verordnung zur Än-
derung der Sozialversicherungsentgeltver-
ordnung

ist erste Tätigkeitsstätte die betriebli-
che Einrichtung, an der der Arbeitneh-
mer dauerhaft

 • typischerweise arbeitstäglich oder
 • je Arbeitswoche zwei volle Arbeits-

tage oder mindestens ein Drittel 
seiner vereinbarten regelmäßigen 
Arbeitszeit tätig werden soll.

Aktuelle Entscheidung

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass 
bei der Arbeitnehmerüberlassung aus-
schließlich auf die Zuordnungsentschei-
dung des Verleihers abzustellen ist. Ob 
der Entleiher eine Zuordnung vornimmt, 
ist unbedeutend.

Eine erste Tätigkeitsstätte kann sich 
nur ergeben, wenn die Zuordnung dau-
erhaft erfolgt oder mit den Tätigkeiten 
die quantitativen Kriterien dauerhaft 
erfüllt werden. Liegen die Vorausset-
zungen nur vorübergehend vor, ergibt 
sich keine erste Tätigkeitsstätte und es 
sind Reisekosten abzugsfähig.

Nach der Entscheidung kommt bei ei-
nem Leiharbeitsverhältnis eine unbe-
fristete Zuordnung auf der Grundlage 
des Arbeitnehmerüberlassungsgeset-
zes (AÜG) regelmäßig nicht in Betracht. 
So verbot schon § 1 Abs. 1 S. 2 AÜG in 
der bis zum 31.3.2017 geltenden Fas-
sung die mehr als vorübergehende und 
damit die unbefristete Überlassung von 
Arbeitnehmern an Entleiher. 

Nach der seit dem 1.4.2017 geltenden 
Fassung des § 1 Abs. 1b AÜG darf der 
Verleiher denselben Leiharbeitnehmer 

– vorbehaltlich einer abweichenden ta-
rifvertraglichen Regelung – demselben 
Entleiher nicht länger als 18 Monate 
überlassen. Scheidet damit eine unbe-
fristete Überlassung an den Entleiher 
von Gesetzes wegen aus, gilt dies auch 
für die damit zusammenhängende Zu-
ordnung des Leiharbeitnehmers an eine 
Tätigkeitsstätte des Entleihers.

Beachten Sie | Damit widerspricht der 
Bundesfinanzhof dem Bundesfinanzmi-
nisterium, wonach die Regelungen des  
§ 1 Abs. 1 S. 4 i. V. mit Abs. 1b AÜG für das 
Steuerrecht keine Wirkung entfalten.

FAZIT | § 1 Abs. 1b AÜG führt prak-
tisch dazu, dass bei Leiharbeitneh-
mern die Bestimmung der ersten Tä-
tigkeitsstätte nach § 9 Abs. 4 S. 3 Alt. 1 
und 3 EStG für den Betrieb des Entlei-
hers ausscheidet. Eine erste Tätig-
keitsstätte beim Entleiher kann sich 
somit regelmäßig nur ergeben, wenn

• der Verleiher den Leiharbeiter nur 
befristet für die Dauer der Tätigkeit 
beim Entleiher einstellt („Dauer-
haftigkeit“ i. S. des § 9 Abs. 4 S. 3 
Alt. 2 EStG durch Zuordnung für die 
Dauer des befristeten Dienstver-
hältnisses) oder

• ein Tarifvertrag der Überlassungs-
branche für den Leiharbeitnehmer 
§ 1 Abs. 1b AÜG aushebelt und eine 
von den 18 Monaten abweichende 
Überlassungshöchstdauer regelt.

Quelle | BFH-Urteil vom 17.6.2025, Az. VI R 
22/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 250460; 
BMF-Schreiben vom 25.11.2020, Az. IV C 5 - S 
2353/19/10011 :006, Rz. 21
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Für alle Steuerpflichtigen

Digitale Steuerbescheide ab 2026
| Durch das vierte Bürokratieentlastungsgesetz (BGBl I 2024, Nr. 323) wurde  
§ 122a der Abgabenordnung (AO) mit Wirkung ab 2026 geändert. Dadurch werden 
elektronische Bescheide zur Regel – Papier zur Ausnahme. Der Deutsche Steuer-
beraterverband e. V. (DStV) hat die Änderungen jüngst zusammengefasst. |

Die Neufassung des § 122a AO erlaubt 
den Finanzbehörden, Verwaltungsakte 
durch die Bereitstellung zum Datenab-
ruf bekannt zu geben. Steuerbescheide, 
die Finanzbehörden auf Grundlage 
elektronisch eingereichter Steuererklä-
rungen erlassen, sollen grundsätzlich 
elektronisch zum Abruf bereitgestellt 
werden. Im Unterschied zur bisherigen 
Regelung ist hierfür keine Einwilligung 
mehr erforderlich.

Beachten Sie | Die Papierform ist 
weiterhin möglich. Denn der elektroni-
schen Bekanntgabe kann widerspro-
chen und eine einmalige oder dauer-
hafte Zusendung von Bescheiden per 
Post verlangt werden. Der Antrag ist 

formlos und ohne Begründung mög-
lich. Wichtig ist jedoch: Er gilt nur für 
die Zukunft.

MERKE | Ein zum Abruf bereitge-
stellter elektronischer Bescheid gilt 
am vierten Tag nach der Bereitstellung 
als bekannt gegeben. Damit beginnt 
auch die Einspruchsfrist. Liegt der Be-
scheid zum Abruf bereit, versendet die 
Finanzverwaltung eine Benachrichti-
gung. Im Gegensatz zur noch gelten-
den Rechtslage erfüllt diese Benach-
richtigung nur noch eine Hinweisfunk-
tion. Für die Bestimmung des Zeit-
punkts der Bekanntgabe des Bescheids 
ist sie grundsätzlich irrelevant.

Quelle | DStV, Mitteilung vom 13.10.2025

Für Vermieter

Mietwohnungsneubau: Keine Sonderabschreibung 
bei Abriss und Neubau eines Einfamilienhauses
| Die Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau nach § 7b des Einkommen-
steuergesetzes (EStG) ist nicht zu gewähren, wenn ein Einfamilienhaus abgerissen 
und durch einen Neubau ersetzt wird. Die Steuerförderung setzt voraus, dass durch 
die Baumaßnahme bisher nicht vorhandene Wohnungen geschaffen werden. Dies 
erfordert, so der Bundesfinanzhof, eine Vermehrung des Wohnungsbestands. |

Zum Hintergrund: Unter den Voraus-
setzungen des § 7b EStG gewährt der 
Fiskus eine Sonderabschreibung, die 
bis zu 5 % im Jahr der Anschaffung 
oder Herstellung und in den folgenden 
drei Jahren beträgt. Insgesamt können 
in den ersten vier Jahren somit bis zu 
20 % zusätzlich zur regulären Abschrei-
bung abgeschrieben werden.

 ◼ Sachverhalt

Einer Steuerpflichtigen gehörte ein ver-
mietetes Einfamilienhaus. Nachdem sie 
sich zum Abriss des sanierungsbedürf-
tigen, aber noch funktionsfähigen Hau-
ses entschlossen hatte, stellte sie 2019 
einen Bauantrag für ein neues Einfami-
lienhaus. Im Juni 2020 ließ sie das alte 
Haus abreißen. Ab Juli 2020 wurde der 
Neubau errichtet, den die Steuerpflich-
tige ebenfalls vermietete. 

Das Finanzamt gewährte die Sonderab-
schreibung nicht. Die hiergegen gerich-
tete Klage und Revision waren erfolglos.

Der Zweck der Sonderabschreibung 
liegt darin, Anreize für die zeitnahe 
Schaffung zusätzlichen Wohnraums zu 
bieten und damit die Wohnraumknapp-
heit zu bekämpfen. Der Abriss und an-
schließende Neubau einer Immobilie 
ohne Schaffung eines zusätzlichen Be-
stands an Wohnungen erfüllt dieses 
Ziel nicht. 

Beachten Sie | Etwas anderes kann 
nur gelten, wenn der Neubau in keinem 
zeitlichen und sachlichen Zusammen-
hang mit dem vorherigen Abriss steht. 
Ein solcher Ausnahmefall lag im Streit-
fall aber nicht vor. Denn die Steuer-
pflichtige hatte von Anfang an geplant, 
das abgerissene Einfamilienhaus durch 
ein neues zu ersetzen, und die Bauar-
beiten folgten zeitlich unmittelbar auf-
einander.

Quelle | BFH-Urteil vom 12.8.2025, Az. IX R 
24/24, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 250809; 
BFH, PM Nr. 68/25 vom 23.10.2025

Für alle Steuerpflichtigen

Familienheim: Einlage 
in eine Ehegatten-GbR 
ohne Schenkungsteuer
| Die Steuerbefreiung für die lebzeitige 
Zuwendung eines Familienheims unter 
Ehegatten kann auch dann zu gewäh-
ren sein, wenn der eine Ehegatte das 
Familienheim in eine Ehegatten-GbR 
einlegt, an der die Ehegatten zu glei-
chen Teilen beteiligt sind. Das hat der 
Bundesfinanzhof entschieden. |

Zum Hintergrund: Die unentgeltliche 
Übertragung des Familienheims ist 
unter den Voraussetzungen des § 13 
Abs. 1 Nr. 4a, 4b und 4c des Erbschaft-
steuer- und Schenkungsteuergesetzes 
(ErbStG) steuerfrei. Begünstigt sind 
die lebzeitige Übertragung zwischen 
Ehegatten, der Ehegattenerwerb von 
Todes wegen sowie der Erwerb von To-
des wegen durch Kinder. Beim Erwerb 
von Todes wegen sind (im Gegensatz 
zur Schenkung) Behaltensfristen zu 
beachten.

 ◼ Sachverhalt

Der Ehemann (EM) und seine Ehefrau 
(EF) waren zu je 50 % Gesellschafter 
einer 2020 durch notariell beurkunde-
ten Vertrag errichteten GbR. Die EF war 
Alleineigentümerin eines Wohnhauses, 
das die Eheleute zu eigenen Wohnzwe-
cken nutzten (Familienheim). In dersel-
ben notariellen Urkunde übertrug die 
EF das Familienheim unentgeltlich in 
das Gesellschaftsvermögen der GbR. 
Die hierdurch zugunsten des EM be-
wirkte Berechtigung an dem Grund-
stück bezeichneten die Eheleute als 
unentgeltliche ehebedingte Zuwen-
dung. Der EM gab eine Schenkung-
steuererklärung ab und beantragte die 
Steuerbefreiung für ein Familienheim 
nach § 13 Abs. 1 Nr. 4a ErbStG, die das 
Finanzamt nicht gewährte – nach An-
sicht des Finanzgerichts und des Bun-
desfinanzhofs aber zu Unrecht.

Überträgt ein Ehegatte das Familien-
heim unentgeltlich auf eine GbR, an der 
beide Ehegatten zu gleichen Teilen be-
teiligt sind, ist der andere Ehegatte in 
Höhe des hälftigen Werts des Familien-
heims schenkungsteuerlich bereichert. 
Aber auch der Erwerb von Gesamt-
handseigentum an einem Familienheim 
wird von der Steuerbefreiung erfasst.

Quelle | BFH-Urteil vom 4.6.2025, Az. II R 
18/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 250802; 
BFH, PM Nr. 70/25 vom 23.10.2025
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

Bundesregierung will Kfz-Steuerbefreiung  
für reine Elektrofahrzeuge verlängern
| Die Kfz-Steuerbefreiung gilt bislang für reine Elektrofahrzeuge, die bis zum 
31.12.2025 erstmalig zugelassen bzw. komplett auf Elektroantrieb umgerüstet 
werden. Die Bundesregierung möchte diese steuerliche Begünstigung nun um 
fünf Jahre bis zum 31.12.2030 verlängern. Die maximal zehnjährige Steuerbe-
freiung soll jedoch begrenzt sein – und zwar längstens bis zum 31.12.2035. Da-
durch soll es sich lohnen, frühzeitig ein reines Elektrofahrzeug anzuschaffen (Ach-
tes Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes, Regierungsentwurf 
vom 15.10.2025; Zustimmung durch den Bundesrat steht noch aus). |

Für Arbeitgeber

Rechengrößen in  
der Sozialversicherung: 
Diese Werte sind  
für 2026 geplant

| Die Bundesregierung hat die Verord-
nung über die Sozialversicherungsre-
chengrößen 2026 beschlossen. Mit der 
Verordnung werden die maßgeblichen 
Rechengrößen der Sozialversicherung 
(u. a. auch die Beitragsbemessungs-
grenzen) aktualisiert. |

Beachten Sie | Die Rechengrößen ha-
ben eine große Bedeutung für das Ver-
sicherungs-, Beitrags- und Leistungs-
recht in der Sozialversicherung. So wird 
beispielsweise festgelegt, bis zu wel-
cher Lohnhöhe Beiträge zu zahlen sind.

Nachfolgend sind wichtige Rechengrö-
ßen auszugsweise aufgeführt (Werte 
für 2025 in Klammern):

 • Beitragsbemessungsgrenze in der 
allgemeinen Rentenversicherung: 
8.450 EUR (8.050 EUR) im Monat

 • Beitragsbemessungsgrenze in der 
knappschaftlichen Rentenversi-
cherung: 10.400 EUR (9.900 EUR) 
im Monat

 • Beitragsbemessungsgrenze in der 
gesetzlichen Krankenversicherung: 
5.812,50 EUR (5.512,50 EUR) im 
Monat

 • Versicherungspflichtgrenze in der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
(sogenannte Jahresarbeitsentgelt-
grenze): 6.450 EUR (6.150 EUR) im 
Monat

Quelle | Entwurf der Sozialversicherungsre-
chengrößen-Verordnung 2026; BMAS vom 
8.10.2025: „Bundeskabinett beschließt Sozial-
versicher ungs rechen größen 2026“

Für alle Steuerpflichtigen

Unterhaltsleistungen: Bundesfinanzministerium 
äußert sich zum Nachweis der Zahlung 
| Unterhaltsaufwendungen (beispielsweise an Eltern oder Kinder) können nach  
§ 33a Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) als außergewöhnliche Belastungen 
steuerlich geltend gemacht werden. Durch das Jahressteuergesetz 2024 wurde mit 
Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2025 geregelt, dass bei Geldzuwendungen 
die Zahlung der Unterhaltsleistungen durch Überweisung auf das Konto der unter-
haltenen Person zu erfolgen hat. Zum Nachweis hat das Bundesfinanzministerium 
nun Stellung bezogen. |

Hintergrund

Steuerpflichtige können Unterhaltsleis-
tungen insbesondere dann als außerge-
wöhnliche Belastungen nach § 33a EStG 
in der Einkommensteuererklärung gel-
tend machen, wenn 

 • sie gegenüber der Person gesetz-
lich zum Unterhalt verpflichtet sind,

 • sie die Identifikationsnummer der 
unterhaltenen Person angeben,

 • kein Anspruch auf Kindergeld oder 
Kinderfreibetrag für die unterhal-
tene Person besteht und

 • die unterhaltene Person kein oder 
nur ein geringes Vermögen besitzt.

Der Abzug ist auf die Höhe des Grund-
freibetrags (für 2025: 12.096 EUR) be-
schränkt. Übernommene Beiträge zur 
Kranken- und Pflegeversicherung wer-
den zusätzlich berücksichtigt. 

Beachten Sie | Der Höchstbetrag min-
dert sich aber um Einkünfte und Bezüge 
der unterstützten Person, die 624 EUR 
im Jahr übersteigen.

Aktuelle Schreiben

Das Bundesfinanzministerium hat sich 
zur Berücksichtigung von Aufwendun-

gen für den Unterhalt von Personen im 
Ausland geäußert. In einem weiteren 
Schreiben vom 15.10.2025 gibt das Bun-
desfinanzministerium allgemeine Hin-
weise zum Abzug von Unterhaltsauf-
wendungen. In diesem Schreiben ver-
weist es hinsichtlich der Nachweiser-
fordernisse bei Geldzuwendungen auf 
das erstgenannte Schreiben. 

Überweisungen sind grundsätzlich 
durch Belege (Buchungsbestätigungen 
oder Kontoauszüge) nachzuweisen, die 
die unterhaltene Person als Empfän-
ger ausweisen. Für die Überweisung 
anfallende Aufwendungen sind keine 
Unterhaltsaufwendungen.

MERKE | Überweisungen auf ein 
nicht auf den Namen der unterhaltenen 
Person lautendes Konto erfüllen nicht 
die Abzugsvoraussetzungen. Eine Aus-
nahme gilt für Zahlungen, die zur Er-
füllung einer Verbindlichkeit der unter-
haltenen Person für typische Unter-
haltsaufwendungen in deren Namen 
direkt auf das Bankkonto eines Dritten 
überwiesen werden (abgekürzter Zah-
lungsweg). Diese Zahlungen können 
berücksichtigt werden, wenn die Ver-
bindlichkeit vom Steuerpflichtigen 
nachgewiesen werden kann (z. B. durch 
Vorlage des Mietvertrags).

Quelle | BMF-Schreiben vom 15.10.2025, Az.  
IV C 3 - S 2285/00031/001/024 und Az. IV C 3 - S 
2285/00031/001/025


